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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Arbeitslosenversicherung selbständig Erwerbstätiger Arbeitslosenversicherung selbständig Erwerbstätiger 

§ 3. (1) und (2) unverändert. § 3. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die Frist für den Eintritt in die Arbeitslosenversicherung gemäß Abs. 2 
beträgt sechs Monate ab der Verständigung durch die Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft. Der Eintritt ist schriftlich mitzuteilen. Wird der 
Eintritt in die Arbeitslosenversicherung binnen drei Monaten ab der 
Verständigung mitgeteilt, so erfolgt die Einbeziehung in die 
Arbeitslosenversicherung ab dem Beginn der die Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung oder deren Ausnahme von der Pflichtversicherung gemäß 
§ 5 GSVG begründenden Erwerbstätigkeit, frühestens ab 1. Jänner 2009, in den 
übrigen Fällen ab dem Beginn des auf das Einlangen der Mitteilung 69folgenden 
Kalendermonats. Werden Erwerbstätige rückwirkend in die Pflichtversicherung 
in der Pensionsversicherung einbezogen, so erfolgt die Einbeziehung in die 
Arbeitslosenversicherung nur, wenn auch eine laufende Pflichtversicherung 
besteht, und frühestens ab dem Beginn des auf die Feststellung der 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung folgenden Kalendermonats. 

(3) Die Frist für den Eintritt in die Arbeitslosenversicherung gemäß Abs. 2 
beträgt sechs Monate ab der Verständigung durch die Sozialversicherungsanstalt 
der Selbständigen. Der Eintritt ist schriftlich mitzuteilen. Wird der Eintritt in die 
Arbeitslosenversicherung binnen drei Monaten ab der Verständigung mitgeteilt, 
so erfolgt die Einbeziehung in die Arbeitslosenversicherung ab dem Beginn der 
die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung oder deren Ausnahme von 
der Pflichtversicherung gemäß § 5 GSVG begründenden Erwerbstätigkeit, 
frühestens ab 1. Jänner 2009, in den übrigen Fällen ab dem Beginn des auf das 
Einlangen der Mitteilung folgenden Kalendermonats. Werden Erwerbstätige 
rückwirkend in die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung einbezogen, 
so erfolgt die Einbeziehung in die Arbeitslosenversicherung nur, wenn auch eine 
laufende Pflichtversicherung besteht, und frühestens ab dem Beginn des auf die 
Feststellung der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung folgenden 
Kalendermonats. 

(4) unverändert. (4) unverändert. 

(5) Personen, deren nicht genützte Eintrittsmöglichkeit in die 
Arbeitslosenversicherung oder deren Austritt aus der Arbeitslosenversicherung 
acht Jahre oder ein Vielfaches von acht Jahren zurück liegt, können (neuerlich) in 
die Arbeitslosenversicherung einbezogen werden. Der Antrag ist bei der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft jeweils binnen sechs 
Monaten nach Ende des (letzten) achtjährigen Bindungszeitraums einzubringen. 
Die Frist von sechs Monaten erstreckt sich um Zeiträume, in denen die 
Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. Die (neuerliche) Einbeziehung in die 
Arbeitslosenversicherung erfolgt ab dem Vorliegen der Voraussetzungen, 
frühestens mit Beginn des folgenden Kalendermonats. 

(5) Personen, deren nicht genützte Eintrittsmöglichkeit in die 
Arbeitslosenversicherung oder deren Austritt aus der Arbeitslosenversicherung 
acht Jahre oder ein Vielfaches von acht Jahren zurück liegt, können (neuerlich) in 
die Arbeitslosenversicherung einbezogen werden. Der Antrag ist bei der 
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen jeweils binnen sechs Monaten nach 
Ende des (letzten) achtjährigen Bindungszeitraums einzubringen. Die Frist von 
sechs Monaten erstreckt sich um Zeiträume, in denen die Voraussetzungen des 
Abs. 1 nicht vorliegen. Die (neuerliche) Einbeziehung in die 
Arbeitslosenversicherung erfolgt ab dem Vorliegen der Voraussetzungen, 
frühestens mit Beginn des folgenden Kalendermonats. 

(6) Personen, deren (zuletzt erfolgte) Einbeziehung in die (6) Personen, deren (zuletzt erfolgte) Einbeziehung in die 

88/M
E

 X
X

V
I. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

1 von 78

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  2 von 78 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Arbeitslosenversicherung gemäß Abs. 1 oder Abs. 5 acht Jahre oder ein 
Vielfaches von acht Jahren zurück liegt, können aus der Arbeitslosenversicherung 
austreten. Der Austritt ist der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft jeweils binnen sechs Monaten nach Ende des (letzten) achtjährigen 
Bindungszeitraums mitzuteilen. Die Frist von sechs Monaten erstreckt sich um 
Zeiträume, in denen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. Die 
Arbeitslosenversicherung endet mit dem Ende des auf die Mitteilung des Austritts 
folgenden Kalendermonats. 

Arbeitslosenversicherung gemäß Abs. 1 oder Abs. 5 acht Jahre oder ein 
Vielfaches von acht Jahren zurück liegt, können aus der Arbeitslosenversicherung 
austreten. Der Austritt ist der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen 
jeweils binnen sechs Monaten nach Ende des (letzten) achtjährigen 
Bindungszeitraums mitzuteilen. Die Frist von sechs Monaten erstreckt sich um 
Zeiträume, in denen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. Die 
Arbeitslosenversicherung endet mit dem Ende des auf die Mitteilung des Austritts 
folgenden Kalendermonats. 

(7) unverändert. (7) unverändert. 

(8) Personen, die gemäß dem Bundesverfassungsgesetz über Kooperation 
und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das 
Ausland (KSE-BVG), BGBl. I Nr. 38/1997, in andere Staaten entsandt werden, 
sind zur Arbeitslosenversicherung zugelassen. Der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit kann durch Verordnung weitere Personengruppen, die im Interesse 
Österreichs Hilfe im Ausland leisten, zur Arbeitslosenversicherung zulassen. Die 
Arbeitslosenversicherung dieser Personen beginnt mit Antragstellung, frühestens 
ab Beginn der Tätigkeit, und endet mit Ende der Tätigkeit. Für die Durchführung 
der Arbeitslosenversicherung dieser Personen ist die Wiener Gebietskrankenkasse 
zuständig. 

(8) Personen, die gemäß dem Bundesverfassungsgesetz über Kooperation 
und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das 
Ausland (KSE-BVG), BGBl. I Nr. 38/1997, in andere Staaten entsandt werden, 
sind zur Arbeitslosenversicherung zugelassen. Die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz kann 
durch Verordnung weitere Personengruppen, die im Interesse Österreichs Hilfe 
im Ausland leisten, zur Arbeitslosenversicherung zulassen. Die 
Arbeitslosenversicherung dieser Personen beginnt mit Antragstellung, frühestens 
ab Beginn der Tätigkeit, und endet mit Ende der Tätigkeit. Für die Durchführung 
der Arbeitslosenversicherung dieser Personen ist die Österreichische 
Gesundheitskasse zuständig. 

Anwartschaft Anwartschaft 

§ 14. (1) unverändert. § 14. (1) unverändert. 

(3) In Zeiten empfindlicher Arbeitslosigkeit kann durch Verordnung des 
Bundesministers für soziale Verwaltung für einzelne Berufsgruppen, in denen die 
Beschäftigungslage besonders ungünstig ist, bestimmt werden, dass die 
Anwartschaft auch dann erfüllt ist, wenn der Arbeitslose in den letzten 
24 Monaten vor Geltendmachung des Anspruches auf Arbeitslosengeld im Inland 
insgesamt 26 Wochen arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt war. 

(3) In Zeiten empfindlicher Arbeitslosigkeit kann durch Verordnung der 
Bundesministerin oder des Bundesministers für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz für einzelne Berufsgruppen, in denen die Beschäftigungslage 
besonders ungünstig ist, bestimmt werden, dass die Anwartschaft auch dann 
erfüllt ist, wenn der Arbeitslose in den letzten 24 Monaten vor Geltendmachung 
des Anspruches auf Arbeitslosengeld im Inland insgesamt 26 Wochen 
arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt war. 

(4) bis (8) unverändert. (4) bis (8) unverändert. 

§ 15. (1) bis (6) unverändert. § 15. (1) bis (6) unverändert. 

(6) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales kann, wenn sich 
die Notwendigkeit hiezu herausstellt, durch Verordnung bestimmen, dass auch 
andere Tatbestände eine Verlängerung der Rahmenfrist bewirken. 

(6) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz kann, wenn sich die Notwendigkeit hiezu 
herausstellt, durch Verordnung bestimmen, dass auch andere Tatbestände eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verlängerung der Rahmenfrist bewirken. 

(7) bis (10) unverändert. (7) bis (10) unverändert. 

Ruhen des Arbeitslosengeldes Ruhen des Arbeitslosengeldes 

§ 16. (1) bis (4) unverändert. § 16. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann durch Verordnung 
für bestimmte Wirtschaftszweige festlegen, dass das Arbeitslosengeld im 
Anschluss an die Beendigung des Dienstverhältnisses für längstens 14 Tage ruht, 
wenn beschäftigungsverlängernde Maßnahmen zum Ausgleich von 
Saisonschwankungen durch den Verbrauch eines Teiles des im laufenden 
Urlaubsjahr erworbenen Urlaubsanspruches und den Ausgleich eines Teiles der 
geleisteten Überstunden jeweils am Ende des Dienstverhältnisses möglich sind 
und eine Aufwands-/Ertragsrechnung im Periodenvergleich keine oder nur eine 
unzureichende Erhöhung des Deckungsgrades zwischen Auszahlungen und 
Beitragseinnahmen in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik ergibt. In der 
Verordnung ist weiters festzulegen, dass sich der Ruhenszeitraum um zur 
Verlängerung des Dienstverhältnisses herangezogene Urlaubs- und 
Zeitausgleichstage und um einen allfälligen Ruhenszeitraum gemäß Abs. 1 lit. l 
verringert. Bei der Umrechnung von Überstunden in Tage ist davon auszugehen, 
dass acht Überstunden einem Tag entsprechen und Teile von Tagen außer 
Betracht bleiben. Der Ruhenszeitraum hat mit dem Ende des Dienstverhältnisses, 
bei Vorliegen anderer Ruhensgründe nach dem Ende der anderen 
Ruhenszeiträume, zu beginnen. 

(5) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz kann durch Verordnung für bestimmte 
Wirtschaftszweige festlegen, dass das Arbeitslosengeld im Anschluss an die 
Beendigung des Dienstverhältnisses für längstens 14 Tage ruht, wenn 
beschäftigungsverlängernde Maßnahmen zum Ausgleich von 
Saisonschwankungen durch den Verbrauch eines Teiles des im laufenden 
Urlaubsjahr erworbenen Urlaubsanspruches und den Ausgleich eines Teiles der 
geleisteten Überstunden jeweils am Ende des Dienstverhältnisses möglich sind 
und eine Aufwands-/Ertragsrechnung im Periodenvergleich keine oder nur eine 
unzureichende Erhöhung des Deckungsgrades zwischen Auszahlungen und 
Beitragseinnahmen in der Gebarung Arbeitsmarktpolitik ergibt. In der 
Verordnung ist weiters festzulegen, dass sich der Ruhenszeitraum um zur 
Verlängerung des Dienstverhältnisses herangezogene Urlaubs- und 
Zeitausgleichstage und um einen allfälligen Ruhenszeitraum gemäß Abs. 1 lit. l 
verringert. Bei der Umrechnung von Überstunden in Tage ist davon auszugehen, 
dass acht Überstunden einem Tag entsprechen und Teile von Tagen außer 
Betracht bleiben. Der Ruhenszeitraum hat mit dem Ende des Dienstverhältnisses, 
bei Vorliegen anderer Ruhensgründe nach dem Ende der anderen 
Ruhenszeiträume, zu beginnen. 

Bemessung des Arbeitslosengeldes Bemessung des Arbeitslosengeldes 

§ 21. (1) Für die Festsetzung des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes ist 
das Entgelt der letzten zwölf zum Zeitpunkt der Geltendmachung nach Ablauf der 
sechsmonatigen Berichtigungsfrist gemäß § 34 Abs. 4 ASVG liegenden 
Kalendermonate aus den beim Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger gespeicherten Beitragsgrundlagen aus 
arbeitslosenversicherungspflichtigem laufenden Entgelt, mangels solcher aus 
anderen für Zwecke der Sozialversicherung gespeicherten Beitragsgrundlagen 
heranzuziehen. Monatliche Beitragsgrundlagen, die bezogen auf den Zeitpunkt 
der Geltendmachung aus dem vorvorigen oder einem noch früheren Kalenderjahr 
stammen, sind mit den Aufwertungsfaktoren gemäß § 108 Abs. 4 ASVG der 
betreffenden Jahre aufzuwerten. Sonderzahlungen im Sinne der gesetzlichen 

§ 21. (1) Für die Festsetzung des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes ist 
das Entgelt der letzten zwölf zum Zeitpunkt der Geltendmachung nach Ablauf der 
Berichtigungsfrist gemäß § 34 Abs. 4 ASVG liegenden Kalendermonate aus den 
beim Dachverband der Sozialversicherungsträger (Dachverband) gespeicherten 
Beitragsgrundlagen aus arbeitslosenversicherungspflichtigem laufenden Entgelt, 
mangels solcher aus anderen für Zwecke der Sozialversicherung gespeicherten 
Beitragsgrundlagen heranzuziehen. Monatliche Beitragsgrundlagen, die bezogen 
auf den Zeitpunkt der Geltendmachung aus dem vorvorigen oder einem noch 
früheren Kalenderjahr stammen, sind mit den Aufwertungsfaktoren gemäß § 108 
Abs. 4 ASVG der betreffenden Jahre aufzuwerten. Sonderzahlungen im Sinne der 
gesetzlichen Sozialversicherung (§ 49 ASVG) sind pauschal durch 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sozialversicherung (§ 49 ASVG) sind pauschal durch Hinzurechnung eines 
Sechstels zu den jeweiligen Beitragsgrundlagen aus laufendem Entgelt zu 
berücksichtigen. Durch Teilung des Entgelts der gesamten Beitragsgrundlagen 
(einschließlich Sonderzahlungen) durch zwölf ergibt sich das monatliche 
Bruttoeinkommen. Beitragsgrundlagen, die Zeiten einer gemäß § 1 Abs. 2 lit. e 
von der Arbeitslosenversicherungspflicht ausgenommenen 
krankenversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit enthalten, gelten als 
Beitragsgrundlagen aus arbeitslosenversicherungspflichtigem Entgelt. Für 
Personen, die gemäß § 3 versichert waren, sind die entsprechenden 
Beitragsgrundlagen in der Arbeitslosenversicherung heranzuziehen. Bei 
Zusammentreffen von Beitragsgrundlagen aus 
arbeitslosenversicherungspflichtigem Entgelt mit Beitragsgrundlagen auf Grund 
der Versicherung gemäß § 3 ist die Summe beider Beitragsgrundlagen 
heranzuziehen. Kalendermonate, die folgende Zeiträume enthalten, bleiben außer 
Betracht: 

Hinzurechnung eines Sechstels zu den jeweiligen Beitragsgrundlagen aus 
laufendem Entgelt zu berücksichtigen. Durch Teilung des Entgelts der gesamten 
Beitragsgrundlagen (einschließlich Sonderzahlungen) durch zwölf ergibt sich das 
monatliche Bruttoeinkommen. Beitragsgrundlagen, die Zeiten einer gemäß § 1 
Abs. 2 lit. e von der Arbeitslosenversicherungspflicht ausgenommenen 
krankenversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit enthalten, gelten als 
Beitragsgrundlagen aus arbeitslosenversicherungspflichtigem Entgelt. Für 
Personen, die gemäß § 3 versichert waren, sind die entsprechenden 
Beitragsgrundlagen in der Arbeitslosenversicherung heranzuziehen. Bei 
Zusammentreffen von Beitragsgrundlagen aus 
arbeitslosenversicherungspflichtigem Entgelt mit Beitragsgrundlagen auf Grund 
der Versicherung gemäß § 3 ist die Summe beider Beitragsgrundlagen 
heranzuziehen. Kalendermonate, die folgende Zeiträume enthalten, bleiben außer 
Betracht: 

 1. bis 7. unverändert.  1. bis 7. unverändert. 

(2) Liegen zum Zeitpunkt der Geltendmachung weniger als zwölf nach 
Ablauf der sechsmonatigen Berichtigungsfrist gemäß § 34 Abs. 4 ASVG liegende 
Kalendermonate, jedoch mindestens sechs derartige Kalendermonate vor, so ist 
für die Festsetzung des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes das Entgelt dieser 
Kalendermonate heranzuziehen und durch die Anzahl der Kalendermonate zu 
teilen. Liegen Beitragsgrundlagen für weniger als sechs derartige 
Kalendermonate vor, so ist für die Festsetzung des Grundbetrages des 
Arbeitslosengeldes das Entgelt der vorliegenden Kalendermonate heranzuziehen 
und durch die Anzahl der Kalendermonate zu teilen. Im Übrigen ist Abs. 1 
entsprechend anzuwenden. Abs. 1 letzter Satz ist nicht anzuwenden, wenn 
andernfalls keine Beitragsgrundlagen für eine Bemessung herangezogen werden 
könnten. Liegen ausschließlich Teile von Kalendermonaten vor, für die eine 
Beitragsgrundlage gespeichert ist, so ist das (gegebenenfalls aufgewertete) 
laufende Entgelt in diesen bis zu zwölf letzten Kalendermonaten durch die Zahl 
der Versicherungstage mit laufendem Entgelt zu teilen und mit 30 zu 
vervielfachen sowie die sich ergebende Summe um ein Sechstel zu erhöhen. 

(2) Liegen zum Zeitpunkt der Geltendmachung weniger als zwölf nach 
Ablauf der Berichtigungsfrist gemäß § 34 Abs. 4 ASVG liegende 
Kalendermonate, jedoch mindestens sechs derartige Kalendermonate vor, so ist 
für die Festsetzung des Grundbetrages des Arbeitslosengeldes das Entgelt dieser 
Kalendermonate heranzuziehen und durch die Anzahl der Kalendermonate zu 
teilen. Liegen Beitragsgrundlagen für weniger als sechs derartige 
Kalendermonate vor, so ist für die Festsetzung des Grundbetrages des 
Arbeitslosengeldes das Entgelt der vorliegenden Kalendermonate heranzuziehen 
und durch die Anzahl der Kalendermonate zu teilen. Im Übrigen ist Abs. 1 
entsprechend anzuwenden. Abs. 1 letzter Satz ist nicht anzuwenden, wenn 
andernfalls keine Beitragsgrundlagen für eine Bemessung herangezogen werden 
könnten. Liegen ausschließlich Teile von Kalendermonaten vor, für die eine 
Beitragsgrundlage gespeichert ist, so ist das (gegebenenfalls aufgewertete) 
laufende Entgelt in diesen bis zu zwölf letzten Kalendermonaten durch die Zahl 
der Versicherungstage mit laufendem Entgelt zu teilen und mit 30 zu 
vervielfachen sowie die sich ergebende Summe um ein Sechstel zu erhöhen. 

(3) bis (8) unverändert. (3) bis (8) unverändert. 

Bevorschussung von Leistungen aus der Pensionsversicherung Bevorschussung von Leistungen aus der Pensionsversicherung 

§ 23. (1) bis (6) unverändert. § 23. (1) bis (6) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(7) Die Krankenversicherungsbeiträge, die aus den Mitteln der 
Arbeitslosenversicherung (§ 42 Abs. 3) für den im Abs. 6 bezeichneten Zeitraum 
geleistet wurden, sind von den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung im 
Wege des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger zu 
erstatten, und zwar mit dem nach § 42 Abs. 1 in Verbindung mit § 42 Abs. 5 
festgelegten Prozentsatz von jenen Beträgen, die von den 
Pensionsversicherungsträgern gemäß Abs. 6 rückerstattet wurden. 

(7) Die Krankenversicherungsbeiträge, die aus den Mitteln der 
Arbeitslosenversicherung (§ 42 Abs. 3) für den im Abs. 6 bezeichneten Zeitraum 
geleistet wurden, sind von den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung im 
Wege des Dachverbandes zu erstatten, und zwar mit dem nach § 42 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 42 Abs. 5 festgelegten Prozentsatz von jenen Beträgen, die von 
den Pensionsversicherungsträgern gemäß Abs. 6 rückerstattet wurden. 

(8) unverändert. (8) unverändert. 

Abschnitt 2a Abschnitt 2a 

Kranken- und Pensionsversicherung bei Sterbebegleitung, bei 
Begleitung von schwerst erkrankten Kindern, bei Pflegekarenz und 

bei Pflegeteilzeit 

Kranken- und Pensionsversicherung bei Sterbebegleitung, bei 
Begleitung von schwerst erkrankten Kindern, bei Pflegekarenz und 

bei Pflegeteilzeit 

Kranken- und Pensionsversicherung für Dienstnehmer Kranken- und Pensionsversicherung für Dienstnehmer 

§ 29. (1) bis (4) unverändert. § 29. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und 
die anderen betroffenen Rechtsträger sind berechtigt, geeignete Vereinbarungen 
zur Durchführung dieser Bestimmungen zu treffen. 

(5) Der Dachverband und die anderen betroffenen Rechtsträger sind 
berechtigt, geeignete Vereinbarungen zur Durchführung dieser Bestimmungen zu 
treffen. 

Sonderbestimmungen für Dienstnehmer ohne Krankenversicherung Sonderbestimmungen für Dienstnehmer ohne Krankenversicherung 

§ 31. (1) Abweichend von § 29 treten für Personen, die in einem 
privatrechtlichen oder öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis stehen und auf 
Grund des Dienstverhältnisses nicht der Krankenversicherung unterliegen, unter 
der Voraussetzung eines vergleichbaren gesetzlichen Anspruches auf Leistungen 
der Krankenfürsorge an die Stelle der Beiträge zur Krankenversicherung 
entsprechende Beitragsleistungen an jene Rechtsträger, die die Leistungen der 
Krankenfürsorge tragen. Für die Zeit einer Herabsetzung der Normalarbeitszeit 
oder einer Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgelts im Sinne der §§ 14a bis 
14c AVRAG besteht jedenfalls Anspruch auf Leistungen der Krankenfürsorge. 

§ 31. (1) Abweichend von § 29 treten für Personen, die in einem 
privatrechtlichen oder öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis stehen und auf 
Grund des Dienstverhältnisses nicht der Krankenversicherung unterliegen, unter 
der Voraussetzung eines vergleichbaren gesetzlichen Anspruches auf Leistungen 
der Krankenfürsorge oder einer betrieblichen Wohlfahrtseinrichtung an die Stelle 
der Beiträge zur Krankenversicherung entsprechende Beitragsleistungen an jene 
Rechtsträger, die die Leistungen der Krankenfürsorge oder einer betrieblichen 
Wohlfahrtseinrichtung tragen. Für die Zeit einer Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit oder einer Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgelts im 
Sinne der §§ 14a bis 14c AVRAG besteht jedenfalls Anspruch auf Leistungen der 
Krankenfürsorge oder der betrieblichen Wohlfahrtseinrichtung. 

(2) Der Beitragssatz gemäß Abs. 1 entspricht dem Prozentsatz des jeweils 
gesetzlich vorgesehenen Beitrages zur Deckung des Aufwandes für die 

(2) Der Beitragssatz gemäß Abs. 1 entspricht dem Prozentsatz des jeweils 
gesetzlich vorgesehenen Beitrages zur Deckung des Aufwandes für die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Leistungen der Krankenfürsorge oder eines gleichartigen Beitrages. Leistungen der Krankenfürsorge oder eines entsprechenden Beitrages an die 

betriebliche Wohlfahrtseinrichtung. 

Kranken- und Pensionsversicherung für Arbeitslose Kranken- und Pensionsversicherung für Arbeitslose 

§ 32. (1) bis (4) unverändert. § 32. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Das Arbeitsmarktservice, der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger und die anderen betroffenen Rechtsträger sind 
berechtigt, geeignete Vereinbarungen zur Durchführung dieser Bestimmungen zu 
treffen. 

(5) Das Arbeitsmarktservice, der Dachverband und die anderen betroffenen 
Rechtsträger sind berechtigt, geeignete Vereinbarungen zur Durchführung dieser 
Bestimmungen zu treffen. 

(6) unverändert. (6) unverändert. 

Ausmaß Ausmaß 

§ 36. (1) bis (2) unverändert. § 36. (1) bis (2) unverändert. 

(3) Bei der Anrechnung von Einkommen (§ 36a) des (der) Arbeitslosen auf 
die Notstandshilfe ist Folgendes zu beachten: 

(3) Bei der Anrechnung von Einkommen (§ 36a) des (der) Arbeitslosen auf 
die Notstandshilfe ist Folgendes zu beachten: 

Das in einem Kalendermonat erzielte und ohne Auswirkung auf den 
Leistungsanspruch in diesem Kalendermonat gebliebene Einkommen des 
Arbeitslosen ist im Folgemonat nach Abzug des zur Erzielung des Einkommens 
notwendigen Aufwandes auf die Notstandshilfe anzurechnen. Ausgenommen ist 
ein Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit, das den der Geringfügigkeitsgrenze 
gemäß § 5 Abs. 2 ASVG für den Kalendermonat entsprechenden Betrag nicht 
übersteigt. Wiederkehrende Bezüge an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen 
(§ 29 Abs. 1 Z 2 zweiter Teilstrich EStG 1988) sind nur insoweit anzurechnen, als 
sie den Betrag der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze gemäß § 5 Abs. 2 ASVG 
übersteigen. 

Das in einem Kalendermonat erzielte und ohne Auswirkung auf den 
Leistungsanspruch in diesem Kalendermonat gebliebene Einkommen des 
Arbeitslosen ist im Folgemonat nach Abzug des zur Erzielung des Einkommens 
notwendigen Aufwandes auf die Notstandshilfe anzurechnen. Ausgenommen ist 
ein Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit, das den der Geringfügigkeitsgrenze 
gemäß § 5 Abs. 2 ASVG für den Kalendermonat entsprechenden Betrag nicht 
übersteigt. Wiederkehrende Bezüge an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen 
(§ 29 Z 1 zweiter Teilstrich EStG 1988) sind nur insoweit anzurechnen, als sie 
den Betrag der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze gemäß § 5 Abs. 2 ASVG 
übersteigen. 

(4) bis (6) unverändert. (4) bis (6) unverändert. 

Abschnitt 4 Abschnitt 4 

Krankenversicherung der Leistungsbezieher Krankenversicherung der Leistungsbezieher 

§ 40. (1) Die Bezieher von Leistungen nach § 6 Abs. 1 Z 1 bis 5 sowie 7 bis 
9 sind während des Leistungsbezuges bei der Gebietskrankenkasse ihres 
Wohnortes krankenversichert. Für diese Versicherung gelten die Vorschriften des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes über die gesetzliche 
Krankenversicherung für Pflichtversicherte, soweit sich nicht aus den folgenden 

§ 40. (1) Die Bezieher von Leistungen nach § 6 Abs. 1 Z 1 bis 5 sowie 7 bis 
9 sind während des Leistungsbezuges bei der Österreichischen Gesundheitskasse 
krankenversichert. Für diese Versicherung gelten die Vorschriften des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes über die gesetzliche 
Krankenversicherung für Pflichtversicherte, soweit sich nicht aus den folgenden 

88/M
E

 X
X

V
I. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

6 von 78

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  7 von 78 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bestimmungen Abweichendes ergibt. Bestimmungen Abweichendes ergibt. 

(2) Abweichend von Abs. 1 sind Personen, die während ihres letzten 
anspruchsbegründenden Dienstverhältnisses bei der Versicherungsanstalt für 
Eisenbahnen und Bergbau krankenversichert waren, bei dieser 
Versicherungsanstalt, sowie Bezieher, die während des letzten 
anspruchsbegründenden Dienstverhältnisses bei einer Betriebskrankenkasse 
krankenversichert waren, bei dieser Betriebskrankenkasse krankenversichert, 
wenn sie Arbeitslosengeld für eine Bezugsdauer gemäß § 18 Abs. 2 lit. b oder c 
oder für eine verlängerte Bezugsdauer gemäß § 18 Abs. 5 oder Umschulungsgeld 
erhalten. Dies gilt auch, wenn nach Erschöpfung der Bezugsdauer einer 
derartigen Leistung Notstandshilfe bezogen wird oder ein Anspruch auf 
Krankenversicherung gemäß § 34 besteht. Abweichend von Abs. 1 sind weiters 
Personen, die Bildungsteilzeitgeld beziehen, bei jenem 
Krankenversicherungsträger versichert, bei dem sie auf Grund ihres 
Arbeitsverhältnisses versichert sind. 

(2) Abweichend von Abs. 1 sind Personen, die während ihres letzten 
anspruchsbegründenden Dienstverhältnisses bei der Versicherungsanstalt für 
öffentlich Bedienstete, Eisenbahnen und Bergbau krankenversichert waren, bei 
dieser Versicherungsanstalt krankenversichert. Personen, die während ihres 
letzten anspruchsbegründenden Dienstverhältnisses von der Krankenversicherung 
ausgenommen waren und Anspruch auf Leistungen einer Krankenfürsorgeanstalt 
oder einer betrieblichen Wohlfahrtseinrichtung hatten, haben Anspruch auf 
Leistungen dieser Krankenfürsorgeanstalt oder dieser betrieblichen 
Wohlfahrtseinrichtung, wenn sie Arbeitslosengeld für eine Bezugsdauer gemäß 
§ 18 Abs. 2 lit. b oder c oder für eine verlängerte Bezugsdauer gemäß § 18 Abs. 5 
oder Umschulungsgeld erhalten. Dies gilt auch, wenn nach Erschöpfung der 
Bezugsdauer einer derartigen Leistung Notstandshilfe bezogen wird. Personen, 
die Bildungsteilzeitgeld beziehen, sind bei jenem Krankenversicherungsträger 
versichert, bei dem sie auf Grund ihres Arbeitsverhältnisses versichert sind, oder 
haben, wenn sie von der Krankenversicherung ausgenommen sind, Anspruch auf 
Leistungen jener Krankenfürsorgeanstalt oder jener betrieblichen 
Wohlfahrtseinrichtung, der sie auf Grund ihres Arbeitsverhältnisses zugehörig 
sind. An die Stelle der Beiträge zur Krankenversicherung treten entsprechende 
Beitragsleistungen an jene Rechtsträger, die die Leistungen der Krankenfürsorge 
oder der betrieblichen Wohlfahrtseinrichtung tragen. Der Beitragssatz entspricht 
dem Prozentsatz des jeweils gesetzlich vorgesehenen Beitrages zur Deckung des 
Aufwandes für die Leistungen der Krankenfürsorge oder eines entsprechenden 
Beitrages an die betriebliche Wohlfahrtseinrichtung. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

Beiträge und Meldungen zur Krankenversicherung Beiträge und Meldungen zur Krankenversicherung 

§ 42. (1) bis (3) unverändert. § 42. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Meldungen, die nach den Vorschriften der gesetzlichen 
Krankenversicherung dem Dienstgeber obliegen, hat die regionale Geschäftsstelle 
zu erstatten. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann durch 
Verordnung Bestimmungen über die Vereinfachung des Meldewesens und über 
die Art der Entrichtung der Beiträge erlassen. 

(4) Meldungen, die nach den Vorschriften der gesetzlichen 
Krankenversicherung dem Dienstgeber obliegen, hat die regionale Geschäftsstelle 
zu erstatten. Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz kann durch Verordnung Bestimmungen über 
die Vereinfachung des Meldewesens und über die Art der Entrichtung der 
Beiträge erlassen. 

(5) unverändert. (5) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 43a. (1) Zur Abgeltung des Aufwandes der Träger der 
Krankenversicherung auf Grund des § 122 Abs. 2 Z 2 lit. b des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes und des § 40 Abs. 3 ist aus Mitteln der 
Arbeitslosenversicherung für jeweils ein Kalenderjahr bis spätestens Ende Feber 
des darauffolgenden Jahres an den jeweils zuständigen Träger der 
Krankenversicherung ein Betrag zu entrichten, der vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales unter Heranziehung folgender Kriterien zu berechnen ist: 

§ 43a. (1) Zur Abgeltung des Aufwandes der Träger der 
Krankenversicherung auf Grund des § 122 Abs. 2 Z 2 lit. b des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes und des § 40 Abs. 3 ist aus Mitteln der 
Arbeitslosenversicherung für jeweils ein Kalenderjahr bis spätestens Ende Feber 
des darauffolgenden Jahres an den jeweils zuständigen Träger der 
Krankenversicherung ein Betrag zu entrichten, der vom Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz unter Heranziehung 
folgender Kriterien zu berechnen ist: 

 1. bis 3. unverändert.  1. bis 3. unverändert. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 

Artikel III Artikel III 

Verfahren Verfahren 

Zuständigkeit Zuständigkeit 

§ 44. (1) unverändert. § 44. (1) unverändert. 

(2) Ist auf Grund internationaler Verträge bei einem Wohnsitz im Ausland 
der Bezug von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe im Inland zulässig, so ist die 
regionale Geschäftsstelle zuständig, in deren Bezirk der Arbeitslose zuletzt 
beschäftigt war. Dies gilt auch für die Geltendmachung des Anspruches (§ 46), 
die Einhaltung der Kontrollmeldungen (§ 49) und die Erfüllung der Meldepflicht 
(§ 50). Das gleiche gilt für den Bezug eines Pensionsvorschusses gemäß § 23. Für 
die Krankenversicherung des Leistungsbeziehers (§ 40 Abs. 1) ist die nach dem 
Sitz der regionalen Geschäftsstelle örtlich zuständige Gebietskrankenkasse 
zuständig. 

(2) Ist auf Grund internationaler Verträge bei einem Wohnsitz im Ausland 
der Bezug von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe im Inland zulässig, so ist die 
regionale Geschäftsstelle zuständig, in deren Bezirk der Arbeitslose zuletzt 
beschäftigt war. Dies gilt auch für die Geltendmachung des Anspruches (§ 46), 
die Einhaltung der Kontrollmeldungen (§ 49) und die Erfüllung der Meldepflicht 
(§ 50). Das gleiche gilt für den Bezug eines Pensionsvorschusses gemäß § 23. Für 
die Krankenversicherung des Leistungsbeziehers (§ 40 Abs. 1) ist die 
Österreichische Gesundheitskasse zuständig. 

Geltendmachung des Anspruches auf Arbeitslosengeld Geltendmachung des Anspruches auf Arbeitslosengeld 

§ 46. (1) bis (3) unverändert. § 46. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Der Arbeitslose hat seinen Anspruch bei der regionalen Geschäftsstelle 
nachzuweisen. Er hat eine Bestätigung des Dienstgebers über die Dauer und Art 
des Dienstverhältnisses, die Art der Lösung des Dienstverhältnisses und 
erforderlichenfalls über die Höhe des Entgeltes beizubringen. Die Bestätigung 
über die Höhe des Entgeltes ist über Aufforderung durch die regionale 
Geschäftsstelle beizubringen, wenn keine Jahresbemessungsgrundlage (§ 21 

(4) Der Arbeitslose hat seinen Anspruch bei der regionalen Geschäftsstelle 
nachzuweisen. Er hat eine Bestätigung des Dienstgebers über die Dauer und Art 
des Dienstverhältnisses, die Art der Lösung des Dienstverhältnisses und 
erforderlichenfalls über die Höhe des Entgeltes beizubringen. Die Bestätigung 
über die Höhe des Entgeltes ist über Aufforderung durch die regionale 
Geschäftsstelle beizubringen, wenn keine Jahresbemessungsgrundlage (§ 21 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 1) vorliegt. Der Dienstgeber ist zur Ausstellung dieser Bestätigung 
verpflichtet. Die näheren Bestimmungen hierüber erläßt der Bundesminister für 
soziale Verwaltung durch Verordnung. Wenn die regionale Geschäftsstelle dem 
Arbeitslosen keine zumutbare Arbeit vermitteln kann, hat sie über den Anspruch 
zu entscheiden. 

Abs. 1) vorliegt. Der Dienstgeber ist zur Ausstellung dieser Bestätigung 
verpflichtet. Die näheren Bestimmungen hierüber erläßt die Bundesministerin 
oder der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz durch Verordnung. Wenn die regionale Geschäftsstelle dem 
Arbeitslosen keine zumutbare Arbeit vermitteln kann, hat sie über den Anspruch 
zu entscheiden. 

(5) bis (7) unverändert. (5) bis (7) unverändert. 

Auszahlungen der Leistungen Auszahlungen der Leistungen 

§ 51. (1) bis (3) unverändert. § 51. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Die von den Leistungsbeziehern zu entrichtende Gebühr für 
Krankenscheine (§ 135 Abs. 3 ASVG) und Zahnbehandlungsscheine (§ 153 
Abs. 4 ASVG) sowie das Service-Entgelt (§ 31c Abs. 2 ASVG) sind vom 
auszuzahlenden Betrag einzubehalten. Das Service-Entgelt ist höchstens bis zur 
Höhe der für den Monat November gebührenden Leistung Anfang Dezember an 
die Krankenkassen abzuführen. Der Hauptverband hat dem Arbeitsmarktservice 
alle zur Einhebung des Service-Entgelts notwendigen Daten jeweils bis 
20. November eines Jahres elektronisch zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die von den Leistungsbeziehern zu entrichtende Gebühr für 
Krankenscheine (§ 135 Abs. 3 ASVG) und Zahnbehandlungsscheine (§ 153 
Abs. 4 ASVG) sowie das Service-Entgelt (§ 31c Abs. 2 ASVG) sind vom 
auszuzahlenden Betrag einzubehalten. Das Service-Entgelt ist höchstens bis zur 
Höhe der für den Monat November gebührenden Leistung Anfang Dezember an 
die Krankenkassen abzuführen. Der Dachverband hat dem Arbeitsmarktservice 
alle zur Einhebung des Service-Entgelts notwendigen Daten jeweils bis 
20. November eines Jahres elektronisch zur Verfügung zu stellen. 

§ 54. Die näheren Bestimmungen über die Auszahlung der Leistungen nach 
diesem Bundesgesetz werden durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
erlassen. 

§ 54. Die näheren Bestimmungen über die Auszahlung der Leistungen nach 
diesem Bundesgesetz werden durch Verordnung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen 
erlassen. 

Sonderbestimmungen für Strafgefangene Sonderbestimmungen für Strafgefangene 

§ 66a. (1) bis (3) unverändert. § 66a. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Die Bestätigung gemäß § 46 Abs. 4 ist von der Justizanstalt auszustellen 
und hat die Dauer der Freiheitsstrafe, die Dauer der 
Arbeitslosenversicherungspflicht und die Höhe der Beitragsgrundlage zu 
enthalten. Die Justizanstalt ist zur Ausstellung dieser Bestätigung verpflichtet. 
Die näheren Bestimmungen hierüber erläßt der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz durch Verordnung. 

(4) Die Bestätigung gemäß § 46 Abs. 4 ist von der Justizanstalt auszustellen 
und hat die Dauer der Freiheitsstrafe, die Dauer der 
Arbeitslosenversicherungspflicht und die Höhe der Beitragsgrundlage zu 
enthalten. Die Justizanstalt ist zur Ausstellung dieser Bestätigung verpflichtet. 
Die näheren Bestimmungen hierüber erläßt die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz durch Verordnung. 

(5) Als Beitragsgrundlage gemäß § 2 des 
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994, gilt die gemäß 

(5) Als Beitragsgrundlage gemäß § 2 des 
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994, gilt die gemäß 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 52 des Strafvollzugsgesetzes festgesetzte, um 25 vH erhöhte Arbeitsvergütung, 
die bei einer wöchentlichen Normalarbeitszeit nach dem Kollektivvertrag für die 
eisen- und metallerzeugende und -verarbeitende Industrie erzielt wird. Für 
versicherungspflichtige Zeiträume, in denen keine Arbeitsvergütung erzielt 
werden kann, ist als Beitragsgrundlage die letzte Beitragsgrundlage oder, wenn 
eine solche nicht vorliegt, die niedrigste mögliche Beitragsgrundlage 
heranzuziehen; für solche Zeiträume entrichtet der Bund (Bundesministerium für 
Justiz) den gesamten Beitrag. 

§ 52 des Strafvollzugsgesetzes festgesetzte, um 25 vH erhöhte Arbeitsvergütung, 
die bei einer wöchentlichen Normalarbeitszeit nach dem Kollektivvertrag für die 
eisen- und metallerzeugende und -verarbeitende Industrie erzielt wird. Für 
versicherungspflichtige Zeiträume, in denen keine Arbeitsvergütung erzielt 
werden kann, ist als Beitragsgrundlage die letzte Beitragsgrundlage oder, wenn 
eine solche nicht vorliegt, die niedrigste mögliche Beitragsgrundlage 
heranzuziehen; für solche Zeiträume entrichtet der Bund (Bundesministerium für 
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) den gesamten Beitrag. 

(6) Für Strafgefangene sind die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung an die 
Niederösterreichische Gebietskrankenkasse zu entrichten. Hiebei ist der Bund 
(Bundesministerium für Justiz) einem Dienstgeber gleichzuhalten. Die Meldung 
zur Arbeitslosenversicherung und die Beitragsabfuhr wird durch Verordnung des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Justiz geregelt. 

(6) Für Strafgefangene sind die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung an die 
Österreichische Gesundheitskasse zu entrichten. Hiebei ist der Bund 
(Bundesministerium für Justiz) einem Dienstgeber gleichzuhalten. Die Meldung 
zur Arbeitslosenversicherung und die Beitragsabfuhr wird durch Verordnung der 
Bundesministerin oder des Bundesministers für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz geregelt. 

(7) und (8) unverändert. (7) und (8) unverändert. 

Rechtshilfe und Auskunftspflicht Rechtshilfe und Auskunftspflicht 

§ 69. (1) Alle Behörden und Ämter, die Träger der Sozialversicherung, die 
Urlaubskasse der Arbeiter in der Bauwirtschaft, die gesetzlichen 
Interessenvertretungen sowie die Berufsvereinigungen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer sind verpflichtet, die Landesgeschäftsstellen und die regionalen 
Geschäftsstellen in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die Träger der 
Sozialversicherung und der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, auf automationsunterstütztem Weg 
gespeicherte Daten (§ 31 Abs. 4 Z 3 lit. b ASVG) über die Versicherungszeiten 
der Arbeitnehmer und die Beiträge, mit denen sie versichert waren, an die 
regionalen Geschäftsstellen, Landesgeschäftsstellen sowie an das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu übermitteln, die für diese Stellen 
eine wesentliche Voraussetzung zur Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem 
Bundesgesetz bilden. § 321 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gilt 
auch zwischen den regionalen Geschäftsstellen bzw. Landesgeschäftsstellen und 
den Versicherungsträgern (dem Hauptverband). 

§ 69. (1) Alle Behörden und Ämter, die Träger der Sozialversicherung, die 
Urlaubskasse der Arbeiter in der Bauwirtschaft, die gesetzlichen 
Interessenvertretungen sowie die Berufsvereinigungen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer sind verpflichtet, die Landesgeschäftsstellen und die regionalen 
Geschäftsstellen in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die Träger der 
Sozialversicherung und der Dachverband sind verpflichtet, auf 
automationsunterstütztem Weg gespeicherte Daten (§ 31 Abs. 4 Z 3 lit. b ASVG) 
über die Versicherungszeiten der Arbeitnehmer und die Beiträge, mit denen sie 
versichert waren, an die regionalen Geschäftsstellen, Landesgeschäftsstellen 
sowie an das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz zu übermitteln, die für diese Stellen eine wesentliche 
Voraussetzung zur Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz 
bilden. § 321 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gilt auch zwischen 
den regionalen Geschäftsstellen bzw. Landesgeschäftsstellen und den 
Versicherungsträgern (dem Hauptverband). 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 

(4) Der Bundesminister für Inneres hat den regionalen Geschäftsstellen die 
Meldedaten, die für diese zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen 

(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Inneres hat den 
regionalen Geschäftsstellen die Meldedaten, die für diese zur Wahrnehmung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden, im Wege 
automationsunterstützter Datenübermittlung aus dem Zentralen Melderegister 
(ZMR) gemäß § 16 des Meldegesetzes 1991 (MeldeG), BGBl. Nr. 9/1992, 
unentgeltlich in der Weise zur Verfügung zu stellen, dass diese den 
Gesamtdatensatz bestimmter Menschen im Datenfernverkehr aus dem Zentralen 
Melderegister (ZMR) ermitteln und Verknüpfungsanfragen (§ 16a Abs. 3 
MeldeG) mit dem Kriterium Adresse durchführen können. Das 
Arbeitsmarktservice hat bei der Verwendung dieser Daten insbesondere die 
Datensicherheitsmaßnahmen gemäß § 14 Abs. 2 DSG zu treffen. 

ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden, 
im Wege automationsunterstützter Datenübermittlung aus dem Zentralen 
Melderegister (ZMR) gemäß § 16 des Meldegesetzes 1991 (MeldeG), BGBl. 
Nr. 9/1992, unentgeltlich in der Weise zur Verfügung zu stellen, dass diese den 
Gesamtdatensatz bestimmter Menschen im Datenfernverkehr aus dem Zentralen 
Melderegister (ZMR) ermitteln und Verknüpfungsanfragen (§ 16a Abs. 3 
MeldeG) mit dem Kriterium Adresse durchführen können. Das 
Arbeitsmarktservice hat bei der Verwendung dieser Daten insbesondere die 
Datensicherheitsmaßnahmen gemäß § 14 Abs. 2 DSG zu treffen. 

(5) unverändert. (5) unverändert. 

Vollziehung Vollziehung 

§ 78. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betraut. 

§ 78. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin 
oder der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz betraut. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 79. (1) bis (146) unverändert. § 79. (1) bis (146) unverändert. 

(147) Die Überschrift vor § 21 sowie § 21 Abs. 1 und Abs. 2 in der Fassung 
des Meldepflicht-Änderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 79/2015, und des 
Steuerreformgesetzes 2015/2016, BGBl. I Nr. 118/2015, treten mit 1. Juli 2019 in 
Kraft und gelten für die Geltendmachung von Ansprüchen nach Ablauf des 
30. Juni 2019. Liegen keine monatlichen Beitragsgrundlagen, sondern nur 
Jahresbeitragsgrundlagen vor, so ist § 21 Abs. 1 und Abs. 2 weiterhin in der vor 
diesen Änderungen geltenden Fassung anzuwenden. 

(147) Die Überschrift vor § 21 sowie § 21 Abs. 1 und Abs. 2 in der Fassung 
des Meldepflicht-Änderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 79/2015, des 
Steuerreformgesetzes 2015/2016, BGBl. I Nr. 118/2015, und des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 1. Juli 2020 in Kraft und gelten für die 
Geltendmachung von Ansprüchen nach Ablauf des 30. Juni 2020. Liegen keine 
monatlichen Beitragsgrundlagen, sondern nur Jahresbeitragsgrundlagen vor, so ist 
§ 21 Abs. 1 und Abs. 2 weiterhin in der vor diesen Änderungen geltenden 
Fassung anzuwenden. 

(148) bis (162) unverändert. (148) bis (162) unverändert. 
 

(163) §§ 3 Abs. 8, 14 Abs. 3, 15 Abs. 6, 16 Abs. 5, 42 Abs. 4, 43a Abs. 1, 46 
Abs. 4, 54, 66a Abs. 4, 5 und 6 zweiter Satz, 69 Abs. 1 zweiter Satz (hinsichtlich 
der Änderung durch Z 14) und Abs. 4, 78 sowie 80 Abs. 15 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 8. Jänner 2018 in Kraft. 

 
(164) §§ 3 Abs. 3, Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 8 letzter Satz, 23 Abs. 7, 29 

Abs. 5, 31, 32 Abs. 5, 36 Abs. 3, 40 Abs. 1 und Abs. 2, 44 Abs. 2, 51 Abs. 4, 66a 
Abs. 6 erster Satz sowie § 69 Abs. 1 zweiter Satz (hinsichtlich der Änderung 
durch Z 9) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 
1. Jänner 2020 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Außerkrafttreten Außerkrafttreten 

§ 80. (1) bis (14) unverändert. § 80. (1) bis (14) unverändert. 

(15) § 32 Abs. 6 und § 42 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 81/2013 treten mit dem durch Verordnung des Bundesministers für 
Gesundheit gemäß § 675 Abs. 3 ASVG festgestellten Zeitpunkt außer Kraft. 

(15) § 32 Abs. 6 und § 42 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 81/2013 treten mit dem durch Verordnung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen 
gemäß § 675 Abs. 3 ASVG festgestellten Zeitpunkt außer Kraft. 

(16) unverändert. (16) unverändert. 

Artikel 2 

Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes 

Krankenversicherung Krankenversicherung 

§ 7. (1) Die Bezieher von Sonderunterstützung sind gemäß Artikel II 
Abschnitt 5 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 mit der Maßgabe 
krankenversichert, dass 

§ 7. (1) Die Bezieher von Sonderunterstützung sind gemäß Artikel II 
Abschnitt 4 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 mit der Maßgabe 
krankenversichert, dass 

 1. Dienstnehmer, die während ihres letzten Dienstverhältnisses bei der 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau krankenversichert 
waren, bei dieser Versicherungsanstalt, Dienstnehmer, die während des 
letzten Dienstverhältnisses bei einer Betriebskrankenkasse 
krankenversichert waren, bei dieser Betriebskrankenkasse, alle übrigen 
Dienstnehmer bei der Gebietskrankenkasse ihres Wohnortes 
versicherungszuständig sind, 

 1. Personen, die während ihres letzten Dienstverhältnisses bei der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 
krankenversichert waren, bei dieser Versicherungsanstalt, und Personen, 
die bei der Österreichischen Gesundheitskasse krankenversichert waren, 
bei der Österreichischen Gesundheitskasse krankenversichert sind sowie 
Personen, die während des letzten Dienstverhältnisses Anspruch auf 
Leistungen einer betrieblichen Wohlfahrtseinrichtung hatten, weiterhin 
Anspruch auf Leistungen dieser betrieblichen Wohlfahrtseinrichtung 
haben, wobei der Beitragssatz dem Beitrag zur Krankenversicherung 
gemäß Z 2 entspricht, 

 2. und 3. unverändert.  2. und 3. unverändert. 

(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert. 

Verfahren Verfahren 

§ 8. (1) Über Anträge auf Zuerkennung der Sonderunterstützung entscheidet 
die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau. 

§ 8. (1) Über Anträge auf Zuerkennung der Sonderunterstützung entscheidet 
die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau. 

(2) Die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau hat die Aufgaben (2) Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nach diesem Bundesgesetz im übertragenen Wirkungsbereich nach den 
Weisungen des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu 
vollziehen. 

Bergbau hat die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im übertragenen 
Wirkungsbereich nach den Weisungen der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz zu 
vollziehen. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

§ 9. Die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau hat die gemäß 
§ 44 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 zuständige regionale 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice bei Erfüllung der übrigen 
Anspruchsvoraussetzungen, allenfalls mit Ausnahme der Wartezeit, gemäß § 1 
um Mitteilung zu ersuchen, ob das Arbeitsmarktservice dem Antragsteller eine 
zumutbare Beschäftigung (§ 1 Abs. 2) vermitteln kann. Das Arbeitsmarktservice 
hat die Anfrage unverzüglich zu beantworten und den Antragsteller, wenn es ihm 
auch unter weitestmöglichem Einsatz von Förderungsmaßnahmen keine 
zumutbare Beschäftigung vermitteln kann, zur Arbeitsvermittlung vorzumerken. 

§ 9. Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und 
Bergbau hat die gemäß § 44 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 
zuständige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice bei Erfüllung der 
übrigen Anspruchsvoraussetzungen, allenfalls mit Ausnahme der Wartezeit, 
gemäß § 1 um Mitteilung zu ersuchen, ob das Arbeitsmarktservice dem 
Antragsteller eine zumutbare Beschäftigung (§ 1 Abs. 2) vermitteln kann. Das 
Arbeitsmarktservice hat die Anfrage unverzüglich zu beantworten und den 
Antragsteller, wenn es ihm auch unter weitestmöglichem Einsatz von 
Förderungsmaßnahmen keine zumutbare Beschäftigung vermitteln kann, zur 
Arbeitsvermittlung vorzumerken. 

§ 10. (1) Das Arbeitsmarktservice hat für Bezieher von Sonderunterstützung 
bei Vorliegen einer im Sinne des § 1 Abs. 2 zumutbaren 
Beschäftigungsmöglichkeit eine Kontrollmeldung gemäß § 49 Abs. 1 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 vorzuschreiben. Das 
Arbeitsmarktservice hat die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 
unverzüglich zu verständigen, wenn ein Bezieher von Sonderunterstützung eine 
Kontrollmeldung versäumt oder sich weigert, eine zumutbare Beschäftigung 
anzunehmen, oder die Annahme einer derartigen Beschäftigung vereitelt. 

§ 10. (1) Das Arbeitsmarktservice hat für Bezieher von Sonderunterstützung 
bei Vorliegen einer im Sinne des § 1 Abs. 2 zumutbaren 
Beschäftigungsmöglichkeit eine Kontrollmeldung gemäß § 49 Abs. 1 des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 vorzuschreiben. Das 
Arbeitsmarktservice hat die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 
Eisenbahnen und Bergbau unverzüglich zu verständigen, wenn ein Bezieher von 
Sonderunterstützung eine Kontrollmeldung versäumt oder sich weigert, eine 
zumutbare Beschäftigung anzunehmen, oder die Annahme einer derartigen 
Beschäftigung vereitelt. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 

§ 11. Personen, die Sonderunterstützung beantragt haben und hiefür mit 
Ausnahme der Wartezeit gemäß § 1 Abs. 1 die Voraussetzungen erfüllen, ist von 
der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau bis zur 
Leistungsfeststellung ein Vorschuß gemäß § 368 Abs. 2 ASVG zu gewähren. 
Dieser Vorschuß ist auf die später gewährte Sonderunterstützung anzurechnen. 

§ 11. Personen, die Sonderunterstützung beantragt haben und hiefür mit 
Ausnahme der Wartezeit gemäß § 1 Abs. 1 die Voraussetzungen erfüllen, ist von 
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau bis 
zur Leistungsfeststellung ein Vorschuß gemäß § 368 Abs. 2 ASVG zu gewähren. 
Dieser Vorschuß ist auf die später gewährte Sonderunterstützung anzurechnen. 

Deckung des Aufwandes Deckung des Aufwandes 

§ 12. (1) Der Bund hat der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und 
Bergbau aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik (§ 1 des 
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994) die in der nach 

§ 12. (1) Der Bund hat der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 
Eisenbahnen und Bergbau aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik (§ 1 des 
Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994) die in der nach 

88/M
E

 X
X

V
I. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

13 von 78

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  14 von 78 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
den Rechnungsvorschriften für die Sozialversicherungsträger zu erstellenden 
gesonderten Erfolgsrechnung nachgewiesenen Aufwendungen für die 
Sonderunterstützung, die Zustellgebühren, den entsprechenden Anteil an den 
Verwaltungsaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen nach diesem 
Bundesgesetz zu ersetzen. Die anteiligen Verwaltungsaufwendungen können 
pauschal ermittelt und vom Bund in der Höhe des festgesetzten Pauschalbetrages 
ersetzt werden. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat den 
Pauschalbetrag im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und nach 
Anhörung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger 
festzusetzen. 

den Rechnungsvorschriften für die Sozialversicherungsträger zu erstellenden 
gesonderten Erfolgsrechnung nachgewiesenen Aufwendungen für die 
Sonderunterstützung, die Zustellgebühren, den entsprechenden Anteil an den 
Verwaltungsaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen nach diesem 
Bundesgesetz zu ersetzen. Die anteiligen Verwaltungsaufwendungen können 
pauschal ermittelt und vom Bund in der Höhe des festgesetzten Pauschalbetrages 
ersetzt werden. Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz hat den Pauschalbetrag im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen 
und nach Anhörung des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger 
festzusetzen. 

(2) Der Bund hat der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau den 
gemäß Abs. 1 gebührenden Kostenersatz jeweils monatlich in der Höhe der zu 
erwartenden anteiligen Aufwendungen zu bevorschussen. 

(2) Der Bund hat der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 
Eisenbahnen und Bergbau den gemäß Abs. 1 gebührenden Kostenersatz jeweils 
monatlich in der Höhe der zu erwartenden anteiligen Aufwendungen zu 
bevorschussen. 

§ 18. (1) und (2) unverändert. § 18. (1) und (2) unverändert. 

(3) Von den Ansprüchen auf Sonderunterstützung ist von der 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau ein Beitrag in der Höhe von 
6 vH zur teilweisen Abgeltung der Berücksichtigung in der Pensionsversicherung 
einzubehalten. 

(3) Von den Ansprüchen auf Sonderunterstützung ist von der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau ein 
Beitrag in der Höhe von 6 vH zur teilweisen Abgeltung der Berücksichtigung in 
der Pensionsversicherung einzubehalten. 

(4) Der Arbeitgeber des knappschaftlichen Betriebes, bei dem der 
Sonderunterstützungsbezieher vor Eintritt der Arbeitslosigkeit beschäftigt war, 
hat einen Beitrag in der Höhe von 12,55 vH der ausbezahlten 
Sonderunterstützung an die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 
zu zahlen. Dieser Beitrag ist für die anteilige Abgeltung des Aufwandes für die 
Versicherungszeiten und Ersatzzeiten in der Pensionsversicherung zu verwenden. 
Die Vorschreibung erfolgt quartalsweise durch die Versicherungsanstalt für 
Eisenbahnen und Bergbau, wobei das für die Beitragseinhebung zur 
Krankenversicherung maßgebende Verfahren gilt. 

(4) Der Arbeitgeber des knappschaftlichen Betriebes, bei dem der 
Sonderunterstützungsbezieher vor Eintritt der Arbeitslosigkeit beschäftigt war, 
hat einen Beitrag in der Höhe von 12,55 vH der ausbezahlten 
Sonderunterstützung an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 
Eisenbahnen und Bergbau zu zahlen. Dieser Beitrag ist für die anteilige 
Abgeltung des Aufwandes für die Versicherungszeiten und Ersatzzeiten in der 
Pensionsversicherung zu verwenden. Die Vorschreibung erfolgt quartalsweise 
durch die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und 
Bergbau, wobei das für die Beitragseinhebung zur Krankenversicherung 
maßgebende Verfahren gilt. 

 Vollziehung 
 

§ 20. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin 
oder der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz betraut. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel V Artikel V 

Wirksamkeitsbeginn Wirksamkeitsbeginn 

(1) bis (26) unverändert. (1) bis (26) unverändert. 
 

(27) § 8 Abs. 2 (hinsichtlich der Änderung durch Z 4), § 12 Abs. 1 
(hinsichtlich der Änderung durch Z 5) und § 20 samt Überschrift in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 8. Jänner 2018 in Kraft. 
Artikel VI entfällt mit Ablauf des 7. Dezember 2018. 

 
(28) §§ 7 Abs. 1, 8 Abs. 1 und Abs. 2, 9 Abs. 1, 10 Abs. 1, 11, 12 Abs. 1 und 

Abs. 2, 18 Abs. 3 und Abs. 4 sowie § 12 Abs. 1 letzter Satz (hinsichtlich der 
Änderung durch Z 6) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 
treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel VI  

Vollziehung  

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
soziale Verwaltung betraut. 

 

(2) Mit der Wahrung der sich aus Artikel II ergebenden Rechte des Bundes 
als Träger von Privatrechten ist der Bundesminister für soziale Verwaltung 
betraut. 

 

Artikel 3 

Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

Gebarung Arbeitsmarktpolitik Gebarung Arbeitsmarktpolitik 

§ 1. (1) unverändert. § 1. (1) unverändert. 

(2) Die Einnahmen gemäß Abs. 1 sind für folgende Ausgaben zu verwenden: (2) Die Einnahmen gemäß Abs. 1 sind für folgende Ausgaben zu verwenden: 

 1. bis 11. unverändert.  1. bis 11. unverändert. 

 12. für die Abgeltung der Personal- und Sachaufwendungen der 
Versicherungsträger und des Hauptverbandes der 

 12. für die Abgeltung der Personal- und Sachaufwendungen der 
Versicherungsträger und des Dachverbandes der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sozialversicherungsträger nach dem Dienstleistungsscheckgesetz 
(DLSG), BGBl. I Nr. 45/2005, 

Sozialversicherungsträger (Dachverbandes) nach dem 
Dienstleistungsscheckgesetz (DLSG), BGBl. I Nr. 45/2005, 

 13. bis 18. unverändert.  13. bis 18. unverändert. 

(3) bis (5) unverändert. (3) bis (5) unverändert. 

Arbeitslosenversicherungsbeitrag Arbeitslosenversicherungsbeitrag 

§ 2. (1) bis (6) unverändert. § 2. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Für Lehrlinge, die in einer Ausbildungseinrichtung gemäß § 8b Abs. 14, 
§ 30 oder § 30b BAG oder § 2 Abs. 4 des Land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 198/1990, ausgebildet werden, ist der 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag aus Mitteln der Gebarung Arbeitsmarktpolitik 
zu tragen. 

(7) Für Lehrlinge, die in einer Ausbildungseinrichtung gemäß § 8b Abs. 13, 
§ 30 oder § 30b BAG oder § 2 Abs. 4 des Land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 198/1990, ausgebildet werden, ist der 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag aus Mitteln der Gebarung Arbeitsmarktpolitik 
zu tragen. 

Durchführung der Einhebung Durchführung der Einhebung 

§ 5. (1) bis (4) unverändert. § 5. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Soweit die Sozialversicherungsträger, ausgenommen die 
Betriebskrankenkassen, an der Einhebung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages 
und des Zuschlages gemäß § 12 Abs. 1 Z 4 des Insolvenz-
Entgeltsicherungsgesetzes (IESG), BGBl. Nr. 324/1977, mitwirken, erhalten sie 
zur Abgeltung der ihnen daraus erwachsenden Kosten eine Vergütung. Der 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat die Höhe der 
Vergütung und die Zahlungsweise nach Anhörung des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger unter Berücksichtigung der bisher 
geleisteten Einhebungsvergütung und der zu erwartenden Kostenentwicklung 
nach den Grundsätzen der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit durch 
Verordnung festzusetzen. 

(5) Soweit die Sozialversicherungsträger, ausgenommen die 
Betriebskrankenkassen, an der Einhebung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages 
und des Zuschlages gemäß § 12 Abs. 1 Z 4 des Insolvenz-
Entgeltsicherungsgesetzes (IESG), BGBl. Nr. 324/1977, mitwirken, erhalten sie 
zur Abgeltung der ihnen daraus erwachsenden Kosten eine Vergütung. Der 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat die Höhe der 
Vergütung und die Zahlungsweise nach Anhörung des Dachverbandes unter 
Berücksichtigung der bisher geleisteten Einhebungsvergütung und der zu 
erwartenden Kostenentwicklung nach den Grundsätzen der Einfachheit, 
Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit durch Verordnung festzusetzen. 

(6) unverändert. (6) unverändert. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 10. (1) bis (67) unverändert. § 10. (1) bis (67) unverändert. 
 

(69) § 1 Abs. 2 Z 12, § 2 Abs. 7, § 5 Abs. 5, § 14 Abs. 2 und § 15 Abs. 2 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in 
Kraft. 

Außerkrafttreten Außerkrafttreten 

§ 11. (1) bis (4) unverändert. § 11. (1) bis (4) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(5) § 18 und § 19 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2018 außer Kraft. 

Überweisung an den Insolvenz-Entgelt-Fonds Überweisung an den Insolvenz-Entgelt-Fonds 

§ 14. (1) unverändert. § 14. (1) unverändert. 

(2) Die betreffenden Mittel sind jeweils zu akontieren und auf der Grundlage 
einer gesonderten Berechnung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger abzurechnen. Die Abrechnung hat jeweils im 
September des Folgejahres zu erfolgen. Die Differenz zwischen der Akontierung 
und den tatsächlichen bei der Abrechnung festgestellten Einnahmen ist mit der 
jeweils nächstfolgenden Akontierung gegen zu rechnen. Die Akontierung hat auf 
der Grundlage einer Prognose ausgehend von den bis dahin vorliegenden Daten 
betreffend die Entwicklung der Beschäftigung und der Einkommen der 
arbeitslosenversicherungs(beitrags)pflichtigen unselbständig Beschäftigten, die 
das 58. Lebensjahr vollendet haben, zu erfolgen. 

(2) Die betreffenden Mittel sind jeweils zu akontieren und auf der Grundlage 
einer gesonderten Berechnung des Dachverbandes abzurechnen. Die Abrechnung 
hat jeweils im September des Folgejahres zu erfolgen. Die Differenz zwischen 
der Akontierung und den tatsächlichen bei der Abrechnung festgestellten 
Einnahmen ist mit der jeweils nächstfolgenden Akontierung gegen zu rechnen. 
Die Akontierung hat auf der Grundlage einer Prognose ausgehend von den bis 
dahin vorliegenden Daten betreffend die Entwicklung der Beschäftigung und der 
Einkommen der arbeitslosenversicherungs(beitrags)pflichtigen unselbständig 
Beschäftigten, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, zu erfolgen. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

Zuführung an die Arbeitsmarktrücklage Zuführung an die Arbeitsmarktrücklage 

§ 15. (1) unverändert. § 15. (1) unverändert. 

(2) Die betreffenden Mittel sind jeweils zu akontieren und auf der Grundlage 
einer gesonderten Berechnung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger abzurechnen. Die Abrechnung hat jeweils im 
September des Folgejahres zu erfolgen. Die Differenz zwischen der Akontierung 
und den tatsächlichen bei der Abrechnung festgestellten Einnahmen ist mit der 
jeweils nächstfolgenden Akontierung gegen zu rechnen. 

(2) Die betreffenden Mittel sind jeweils zu akontieren und auf der Grundlage 
einer gesonderten Berechnung des Dachverbandes abzurechnen. Die Abrechnung 
hat jeweils im September des Folgejahres zu erfolgen. Die Differenz zwischen 
der Akontierung und den tatsächlichen bei der Abrechnung festgestellten 
Einnahmen ist mit der jeweils nächstfolgenden Akontierung gegen zu rechnen. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

Artikel 4 

Änderung des Arbeitsmarktservicegesetzes 

Rechtshilfe Rechtshilfe 

§ 26. (1) unverändert. § 26. (1) unverändert. 

(2) Die Träger der Sozialversicherung und der Hauptverband der 
Österreichischen Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, auf 
automationsunterstütztem Weg gespeicherte Daten (§ 31 Abs. 4 Z 3 und Abs. 5 

(2) Die Träger der Sozialversicherung und der Dachverband der 
Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, auf automationsunterstütztem Weg 
gespeicherte Daten (§ 31 Abs. 4 Z 3 und Abs. 5 Z 7 ASVG) über die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Z 7 ASVG) über die Versicherungszeiten der Arbeitnehmer und die Beiträge, mit 
denen sie versichert sind oder waren, an das Arbeitsmarktservice und an das 
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu übermitteln, die für 
diese eine wesentliche Voraussetzung zur Durchführung seiner Aufgaben bilden. 

Versicherungszeiten der Arbeitnehmer und die Beiträge, mit denen sie versichert 
sind oder waren, an das Arbeitsmarktservice und an das Bundesministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales zu übermitteln, die für diese eine wesentliche 
Voraussetzung zur Durchführung seiner Aufgaben bilden. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 78. (1) bis (35) unverändert. § 78. (1) bis (35) unverändert. 
 

(36) § 26 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 
tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 5 

Änderung des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes 

Aufzeichnungen Aufzeichnungen 

§ 13. (1) bis (6) unverändert. § 13. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat 
jährlich eine Statistik zur Arbeitskräfteüberlassung zu erstellen. Darüber hinaus 
dürfen Verlaufsstatistiken erstellt werden. 

(7) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat 
jährlich eine Statistik zur Arbeitskräfteüberlassung zu erstellen. Darüber hinaus 
dürfen Verlaufsstatistiken erstellt werden. 

 1. unverändert.  1. unverändert. 

 2. Für den Zweck der Erstellung von Verlaufsstatistiken überlassener 
Arbeitskräfte darf der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zusätzlich die selbst ermittelten Daten gemäß § 25 
Abs. 1 des Arbeitsmarktservicegesetzes (AMSG), BGBl. Nr. 313/1994, 
ausgenommen Gesundheitsdaten gemäß § 25 Abs. 1 Z 4 AMSG, und die 
vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
gemäß § 25 Abs. 2 AMSG übermittelten Daten indirekt personenbezogen 
(bPK) verwenden. Der indirekte Personenbezug ist zu beseitigen, sobald 
er für die statistische oder wissenschaftliche Arbeit nicht mehr benötigt 
wird. Soweit dies für mehrjährige Verlaufsstatistiken und -analysen 
erforderlich ist, darf der indirekte Personenbezug (bPK) verschlüsselt bis 
zu 30 Jahre aufbewahrt werden. Die Wiederherstellung eines direkten 
Personenbezuges ist in jedem Fall unzulässig. 

 2. Für den Zweck der Erstellung von Verlaufsstatistiken überlassener 
Arbeitskräfte darf der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zusätzlich die selbst ermittelten Daten gemäß § 25 
Abs. 1 des Arbeitsmarktservicegesetzes (AMSG), BGBl. Nr. 313/1994, 
ausgenommen Gesundheitsdaten gemäß § 25 Abs. 1 Z 4 AMSG, und die 
vom Dachverband der Sozialversicherungsträger (Dachverband) gemäß 
§ 25 Abs. 2 AMSG übermittelten Daten indirekt personenbezogen (bPK) 
verwenden. Der indirekte Personenbezug ist zu beseitigen, sobald er für 
die statistische oder wissenschaftliche Arbeit nicht mehr benötigt wird. 
Soweit dies für mehrjährige Verlaufsstatistiken und -analysen 
erforderlich ist, darf der indirekte Personenbezug (bPK) verschlüsselt bis 
zu 30 Jahre aufbewahrt werden. Die Wiederherstellung eines direkten 
Personenbezuges ist in jedem Fall unzulässig. 

(8) und (9) unverändert. (8) und (9) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Aufgaben Aufgaben 

§ 22c. (1) bis (5) unverändert. § 22c. (1) bis (5) unverändert. 

(6) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
(Hauptverband) hat dem Fonds und einem von diesem beauftragten Dienstleister 
für die Abwicklung der Leistungen folgende Daten auf elektronischem Weg zur 
Verfügung zu stellen: 

(6) Der Dachverband hat dem Fonds und einem von diesem beauftragten 
Dienstleister für die Abwicklung der Leistungen folgende Daten auf 
elektronischem Weg zur Verfügung zu stellen: 

 1. bis 5. Unverändert.  1. bis 5. Unverändert. 

(7) Dem Hauptverband sind die aus der Datenbereitstellung entstehenden 
Aufwendungen aus Mitteln des Fonds zu erstatten. Der Fonds oder ein von 
diesem beauftragter Dienstleister darf die vom Hauptverband bereitgestellten 
Daten nur insoweit verwenden, als diese für die Prüfung, ob die Voraussetzungen 
für die Gewährung eines Zuschusses vorliegen, erforderlich sind. 

(7) Dem Dachverband sind die aus der Datenbereitstellung entstehenden 
Aufwendungen aus Mitteln des Fonds zu erstatten. Der Fonds oder ein von 
diesem beauftragter Dienstleister darf die vom Hauptverband bereitgestellten 
Daten nur insoweit verwenden, als diese für die Prüfung, ob die Voraussetzungen 
für die Gewährung eines Zuschusses vorliegen, erforderlich sind. 

(8) unverändert. (8) unverändert. 

Abschnitt VI Abschnitt VI 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 23. (1) bis (22) unverändert. § 23. (1) bis (22) unverändert. 
 

(23) § 13 Abs. 7 Z 2 und § 22c Abs. 6 und Abs. 7 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 6 

Änderung des Arbeit-und-Gesundheit-Gesetzes 

Steuerungsgruppe und Beirat Steuerungsgruppe und Beirat 

§ 3. (1) unverändert. § 3. (1) unverändert. 

(2) Die Steuerungsgruppe besteht aus je einem Mitglied der folgenden 
Institutionen: 

(2) Die Steuerungsgruppe besteht aus je einem Mitglied der folgenden 
Institutionen: 

 1. bis 8. unverändert.  1. bis 8. unverändert. 

 9. Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; dieses  9. Dachverband der Sozialversicherungsträger (Dachverband); dieses 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mitglied hat nur beratende Stimme. Mitglied hat nur beratende Stimme. 

(3) bis (5) unverändert. (3) bis (5) unverändert. 

Organisation und Aufgaben von Steuerungsgruppe und Beirat Organisation und Aufgaben von Steuerungsgruppe und Beirat 

§ 4. (1) bis (7) unverändert. § 4. (1) bis (7) unverändert. 

(8) Die Behörden des Bundes, die Sozialversicherungsträger, der 
Hauptverband und das Arbeitsmarktservice haben der Steuerungsgruppe auf 
deren Verlangen vorhandene Informationen und Unterlagen, die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. Dies darf nur in 
begründeten Ausnahmefällen, soweit die Aufgabenerfüllung sonst nicht möglich 
ist, personenbezogen erfolgen. 

(8) Die Behörden des Bundes, die Sozialversicherungsträger, der 
Dachverband und das Arbeitsmarktservice haben der Steuerungsgruppe auf deren 
Verlangen vorhandene Informationen und Unterlagen, die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. Dies darf nur in 
begründeten Ausnahmefällen, soweit die Aufgabenerfüllung sonst nicht möglich 
ist, personenbezogen erfolgen. 

Zusammenwirken Zusammenwirken 

§ 5. Die Behörden des Bundes, die Träger der Sozialversicherung, der 
Hauptverband und das Arbeitsmarktservice haben bei der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes mit den Trägern des Informations-, Beratungs- und 
Unterstützungsangebots zusammen zu wirken. 

§ 5. Die Behörden des Bundes, die Träger der Sozialversicherung, der 
Dachverband und das Arbeitsmarktservice haben bei der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes mit den Trägern des Informations-, Beratungs- und 
Unterstützungsangebots zusammen zu wirken. 

Finanzierung Finanzierung 

§ 6. (1) und (2) unverändert. § 6. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die Sozialversicherungsträger, der Bundesminister für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz zu Lasten der Gebarung Arbeitsmarktpolitik und das 
Sozialministeriumservice sind ermächtigt, die erforderlichen Mittel für die 
Finanzierung des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebots 
einzusetzen. Der Anteil der Sozialversicherungsträger ist zu einem Sechstel von 
den Trägern der Krankenversicherung, zu zwei Drittel von den Trägern der 
Pensionsversicherung und zu einem Sechstel von den Trägern der 
Unfallversicherung zu tragen. Der Hauptverband ist ermächtigt, die 
Finanzierungsanteile der einzelnen Sozialversicherungsträger festzulegen. 

(3) Die Sozialversicherungsträger, der Bundesminister für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz zu Lasten der Gebarung Arbeitsmarktpolitik und das 
Sozialministeriumservice sind ermächtigt, die erforderlichen Mittel für die 
Finanzierung des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebots 
einzusetzen. Der Anteil der Sozialversicherungsträger ist zu einem Sechstel von 
den Trägern der Krankenversicherung, zu zwei Drittel von den Trägern der 
Pensionsversicherung und zu einem Sechstel von den Trägern der 
Unfallversicherung zu tragen. Der Dachverband ist ermächtigt, die 
Finanzierungsanteile der einzelnen Sozialversicherungsträger festzulegen. 

(4) bis (8) unverändert. (4) bis (8) unverändert. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 10. (1) bis (3) unverändert. § 10. (1) bis (3) unverändert. 
 

(4) § 3 Abs. 2 Z 9, § 4 Abs. 8, § 5 und § 6 Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 7 

Änderung des Ausbildungspflichtgesetzes 

Arbeitsverhältnisse Arbeitsverhältnisse 

§ 5. (1) unverändert. § 5. (1) unverändert. 

(2) Für Jugendliche, die sich in einer Beschäftigung befinden, ist vom SMS 
zu prüfen, ob die Beschäftigung die Ausbildungspflicht verletzt. Diese Prüfung 
hat ausgehend von den Anmeldungen nach § 33 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, anhand der vom 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger elektronisch 
bereitgestellten Daten zu erfolgen. Jugendliche, deren Beschäftigung dieser 
Prüfung zufolge nicht von einem aktuellen Perspektiven- oder Betreuungsplan 
umfasst ist, sowie deren Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigte sind zu einem 
Beratungsgespräch einzuladen, um einen aktuellen Perspektiven- oder 
Betreuungsplan zu erstellen. Leistet der oder die Jugendliche der Einladung keine 
Folge, hat die Einladung schriftlich mit dem Hinweis zu erfolgen, dass die 
Teilnahme am Beratungsgespräch verpflichtend ist und bei Unvereinbarkeit der 
Beschäftigung mit einem bestehenden Perspektiven- oder Betreuungsplan sowie 
bei Fehlen eines derartigen Betreuungsplans die Ausbildungspflicht verletzt wird. 
Die Einladung samt Hinweis ist auch dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin des 
oder der Jugendlichen zur Information zu übermitteln. 

(2) Für Jugendliche, die sich in einer Beschäftigung befinden, ist vom SMS 
zu prüfen, ob die Beschäftigung die Ausbildungspflicht verletzt. Diese Prüfung 
hat ausgehend von den Anmeldungen nach § 33 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, anhand der vom 
Dachverband der Sozialversicherungsträger (Dachverband) elektronisch 
bereitgestellten Daten zu erfolgen. Jugendliche, deren Beschäftigung dieser 
Prüfung zufolge nicht von einem aktuellen Perspektiven- oder Betreuungsplan 
umfasst ist, sowie deren Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigte sind zu einem 
Beratungsgespräch einzuladen, um einen aktuellen Perspektiven- oder 
Betreuungsplan zu erstellen. Leistet der oder die Jugendliche der Einladung keine 
Folge, hat die Einladung schriftlich mit dem Hinweis zu erfolgen, dass die 
Teilnahme am Beratungsgespräch verpflichtend ist und bei Unvereinbarkeit der 
Beschäftigung mit einem bestehenden Perspektiven- oder Betreuungsplan sowie 
bei Fehlen eines derartigen Betreuungsplans die Ausbildungspflicht verletzt wird. 
Die Einladung samt Hinweis ist auch dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin des 
oder der Jugendlichen zur Information zu übermitteln. 

(3) und (4) unverändert. (3) und (4) unverändert. 

Meldeverpflichtungen Meldeverpflichtungen 

§ 13. (1) unverändert. § 13. (1) unverändert. 

(2) Um zu gewährleisten, dass Jugendliche, die eine schulische oder 
berufliche Ausbildung (vorzeitig) beendet haben oder aus der Betreuung des 
AMS oder des SMS ausgeschieden sind, erfasst werden können, haben Schulen, 
Lehrlingsstellen, AMS, Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger, SMS und die nicht vom AMS oder SMS beauftragten 
Träger von Ausbildungsmaßnahmen folgende Daten aller Zu- und Abgänge in 
und aus der Ausbildung oder Betreuung von nicht mehr schulpflichtigen 
Jugendlichen (ab oder nach Beendigung der Schulpflicht) an die Bundesanstalt 
Statistik Österreich zu übermitteln: 

(2) Um zu gewährleisten, dass Jugendliche, die eine schulische oder 
berufliche Ausbildung (vorzeitig) beendet haben oder aus der Betreuung des 
AMS oder des SMS ausgeschieden sind, erfasst werden können, haben Schulen, 
Lehrlingsstellen, AMS, Dachverband, SMS und die nicht vom AMS oder SMS 
beauftragten Träger von Ausbildungsmaßnahmen folgende Daten aller Zu- und 
Abgänge in und aus der Ausbildung oder Betreuung von nicht mehr 
schulpflichtigen Jugendlichen (ab oder nach Beendigung der Schulpflicht) an die 
Bundesanstalt Statistik Österreich zu übermitteln: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. bis 6. unverändert.  1. bis 6. unverändert. 

Die Schulen, die Lehrlingsstellen und die nicht vom AMS oder SMS beauftragten 
Träger von Ausbildungsmaßnahmen übermitteln die Daten unter Verwendung der 
Sozialversicherungsnummer. Die Bundesanstalt Statistik Österreich hat nach 
Eingang der Daten die Sozialversicherungsnummer durch das bereichspezifische 
Personenkennzeichen „Amtliche Statistik“ (bPK-AS) und das verschlüsselte 
bereichspezifische Personenkennzeichen „Zur Person“ (vbPK-ZP) zu ersetzen. 
Die Bundesanstalt Statistik Österreich hat zu diesem Zweck die 
Sozialversicherungsnummer an den Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger zu übermitteln. Dieser hat zu den betreffenden 
Sozialversicherungsnummern die verschlüsselten bPK-AS (vbPK-AS) und vbPK-
ZP innerhalb von zwei Wochen rückzuübermitteln. Die Bundesanstalt Statistik 
Österreich hat in der Folge die erhaltenen bPK mit den Daten der entsprechenden 
Personen zu verknüpfen und die Sozialversicherungsnummern unverzüglich zu 
löschen. Das AMS, der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger sowie das SMS übermitteln die Daten mit dem vbPK-
AS sowie dem vbPK-ZP. 

Die Schulen, die Lehrlingsstellen und die nicht vom AMS oder SMS beauftragten 
Träger von Ausbildungsmaßnahmen übermitteln die Daten unter Verwendung der 
Sozialversicherungsnummer. Die Bundesanstalt Statistik Österreich hat nach 
Eingang der Daten die Sozialversicherungsnummer durch das bereichspezifische 
Personenkennzeichen „Amtliche Statistik“ (bPK-AS) und das verschlüsselte 
bereichspezifische Personenkennzeichen „Zur Person“ (vbPK-ZP) zu ersetzen. 
Die Bundesanstalt Statistik Österreich hat zu diesem Zweck die 
Sozialversicherungsnummer an den Dachverband zu übermitteln. Dieser hat zu 
den betreffenden Sozialversicherungsnummern die verschlüsselten bPK-AS 
(vbPK-AS) und vbPK-ZP innerhalb von zwei Wochen rückzuübermitteln. Die 
Bundesanstalt Statistik Österreich hat in der Folge die erhaltenen bPK mit den 
Daten der entsprechenden Personen zu verknüpfen und die 
Sozialversicherungsnummern unverzüglich zu löschen. Das AMS, der 
Dachverband sowie das SMS übermitteln die Daten mit dem vbPK-AS sowie 
dem vbPK-ZP. 

(3) bis (7) unverändert. (3) bis (7) unverändert. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 21. (1) bis (5) unverändert. § 21. (1) bis (5) unverändert. 
 

(6) § 5 Abs. 2 und § 13 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 8 

Änderung des Dienstleistungsscheckgesetzes 

Verpflichtungen des Arbeitgebers Verpflichtungen des Arbeitgebers 

§ 2. (1) bis (5) unverändert. § 2. (1) bis (5) unverändert. 

(6) Verfügt der Arbeitgeber noch nicht über eine e-card, so hat er auf dem 
Beiblatt die zur Vergabe einer e-card durch den Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger erforderlichen Daten, insbesondere 
sein Geburtsdatum und seine Anschrift, anzugeben. 

(6) Verfügt der Arbeitgeber noch nicht über eine e-card, so hat er auf dem 
Beiblatt die zur Vergabe einer e-card durch den Dachverband der 
Sozialversicherungsträger (Dachverband) erforderlichen Daten, insbesondere sein 
Geburtsdatum und seine Anschrift, anzugeben. 

(7) unverändert. (7) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verpflichtungen des Arbeitnehmers Verpflichtungen des Arbeitnehmers 

§ 3. (1) unverändert. § 3. (1) unverändert. 

(2) Der Arbeitnehmer hat die in einem Kalendermonat erhaltenen 
Dienstleistungsschecks spätestens bis zum Ablauf des nächsten Kalendermonates 
der nach seinem Wohnort zuständigen Gebietskrankenkasse zu übermitteln. 

(2) Der Arbeitnehmer hat die in einem Kalendermonat erhaltenen 
Dienstleistungsschecks spätestens bis zum Ablauf des nächsten Kalendermonates 
der Österreichischen Gesundheitskasse zu übermitteln. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

(4) Verfügt der Arbeitnehmer noch nicht über eine e-card, so hat er auf dem 
Beiblatt auch weitere zur Vergabe einer e-card durch den Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger erforderliche Daten, insbesondere sein 
Geburtsdatum, anzugeben. 

(4) Verfügt der Arbeitnehmer noch nicht über eine e-card, so hat er auf dem 
Beiblatt auch weitere zur Vergabe einer e-card durch den Dachverband 
erforderliche Daten, insbesondere sein Geburtsdatum, anzugeben. 

Dienstleistungsscheck Dienstleistungsscheck 

§ 4. (1) bis (4) unverändert. § 4. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Die zuständige Gebietskrankenkasse hat dem Arbeitnehmer das Entgelt 
jeweils auf ein Girokonto des Arbeitnehmers bei einer Kreditunternehmung 
auszuzahlen. Ist die Überweisung auf ein Konto nicht möglich, so hat die 
Auszahlung der Leistungen jeweils durch Postanweisung zu erfolgen. 

(5) Die Österreichische Gesundheitskasse hat dem Arbeitnehmer das Entgelt 
jeweils auf ein Girokonto des Arbeitnehmers bei einer Kreditunternehmung 
auszuzahlen. Ist die Überweisung auf ein Konto nicht möglich, so hat die 
Auszahlung der Leistungen jeweils durch Postanweisung zu erfolgen. 

(6) unverändert. (6) unverändert. 

Zuständigkeit Zuständigkeit 

§ 5. (1) Für die Schaffung und Aufrechterhaltung der organisatorischen 
Voraussetzungen für den Einsatz und die Einlösung von Dienstleistungsschecks 
sind die Gebietskrankenkassen sowie der gemäß § 7 Abs. 2 als 
Kompetenzzentrum bestimmte Versicherungsträger zuständig. 

§ 5. (1) Für die Schaffung und Aufrechterhaltung der organisatorischen 
Voraussetzungen für den Einsatz und die Einlösung von Dienstleistungsschecks 
sind die Österreichische Gesundheitskasse sowie der gemäß § 7 Abs. 2 als 
Kompetenzzentrum bestimmte Versicherungsträger zuständig. 

(2) Die Gebietskrankenkassen sowie der gemäß § 7 Abs. 2 als 
Kompetenzzentrum bestimmte Versicherungsträger und der Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger haben die Aufgaben nach diesem 
Bundesgesetz im übertragenen Wirkungsbereich auf Weisung des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit zu vollziehen. 

(2) Die Österreichische Gesundheitskasse sowie der gemäß § 7 Abs. 2 als 
Kompetenzzentrum bestimmte Versicherungsträger und der Dachverband haben 
die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im übertragenen Wirkungsbereich auf 
Weisung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz zu vollziehen. 

(3) Die örtliche Zuständigkeit einer Gebietskrankenkasse für 
Dienstleistungsschecks, die Arbeitnehmer von Arbeitgebern zur Entlohnung auf 
Grund von Arbeitsverhältnissen gemäß § 1 Abs. 1 erhalten haben, richtet sich 
nach dem Wohnsitz des Arbeitnehmers. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Deckung des Aufwandes Deckung des Aufwandes 

§ 6. (1) Für die Erfassung der für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
erforderlichen Aufwendungen im übertragenen Wirkungsbereich sind eigene 
Rechnungskreise einzurichten, die eine Zuordnung dieses Aufwandes der 
Gebietskrankenkassen sowie des gemäß § 7 Abs. 2 als Kompetenzzentrum 
bestimmten Versicherungsträgers und des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger unter Berücksichtigung der Grundsätze der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit eindeutig ermöglichen. 

§ 6. (1) Für die Erfassung der für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
erforderlichen Aufwendungen im übertragenen Wirkungsbereich sind eigene 
Rechnungskreise einzurichten, die eine Zuordnung dieses Aufwandes der 
Österreichische Gesundheitskasse sowie des gemäß § 7 Abs. 2 als 
Kompetenzzentrum bestimmten Versicherungsträgers und des Dachverbandes 
unter Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit eindeutig ermöglichen. 

(2) Die der Erfüllung der Aufgaben dieses Bundesgesetzes im übertragenen 
Wirkungsbereich und der Übermittlung der Lohnzettel gemäß § 69 Abs. 7 EStG 
dienenden (anteiligen) laufenden Personal- und Sachaufwendungen der 
Gebietskrankenkassen sowie des gemäß § 7 Abs. 2 als Kompetenzzentrum 
bestimmten Versicherungsträgers und des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger sind unter Bedachtnahme auf die Ergebnisse der 
Kostenrechnung zu ermitteln und, soweit diese durch den 
Verwaltungskostenanteil (§ 4 Abs. 3) nicht gedeckt sind, vom Bund aus der 
Gebarung Arbeitsmarktpolitik zu ersetzen. Diese Aufwendungen sind jeweils 
monatlich in Höhe der zu erwartenden anteiligen Aufwendungen zu 
bevorschussen und nach Vorliegen der endgültigen Abrechnungen auszugleichen. 

(2) Die der Erfüllung der Aufgaben dieses Bundesgesetzes im übertragenen 
Wirkungsbereich und der Übermittlung der Lohnzettel gemäß § 69 Abs. 7 EStG 
dienenden (anteiligen) laufenden Personal- und Sachaufwendungen der 
Österreichische Gesundheitskasse sowie des gemäß § 7 Abs. 2 als 
Kompetenzzentrum bestimmten Versicherungsträgers und des Dachverbandes 
sind unter Bedachtnahme auf die Ergebnisse der Kostenrechnung zu ermitteln 
und, soweit diese durch den Verwaltungskostenanteil (§ 4 Abs. 3) nicht gedeckt 
sind, vom Bund aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik zu ersetzen. Diese 
Aufwendungen sind jeweils monatlich in Höhe der zu erwartenden anteiligen 
Aufwendungen zu bevorschussen und nach Vorliegen der endgültigen 
Abrechnungen auszugleichen. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

Organisation Organisation 

§ 7. (1) Die Gebietskrankenkassen haben den Einsatz und den Umgang mit 
Dienstleistungsschecks unter Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie der Gewährleistung eines 
bundesweit einheitlichen flächendeckenden Angebotes der 
Dienstleistungsschecks zu organisieren. 

§ 7. (1) Der Einsatz und der Umgang mit Dienstleistungsschecks ist unter 
Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit sowie der Gewährleistung eines bundesweit einheitlichen 
flächendeckenden Angebotes des Dienstleistungsschecks zu organisieren. 

(2) Die Trägerkonferenz im Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger hat einen Versicherungsträger als Kompetenzzentrum 
zu bestimmen, der zur Vollziehung der Aufgaben nach Abs. 1 sowie zur 
finanziellen Abwicklung und Koordinierung der Gebietskrankenkassen in 
Angelegenheiten nach diesem Bundesgesetz zuständig ist. 

(2) Zur Vollziehung der Aufgaben nach Abs. 1, zur Koordinierung mit der 
österreichischen Gesundheitskasse und zur finanziellen Abwicklung der 
Angelegenheiten nach diesem Bundesgesetz ist die Versicherungsanstalt für 
öffentlich Bedienstete, Eisenbahnen und Bergbau als Kompetenzzentrum 
zuständig. 

(3) bis (4) unverändert. (3) bis (4) unverändert. 

(5) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger hat die 
technischen Vorkehrungen zur automationsunterstützten Verarbeitung der Daten 

(5) Der Dachverband hat die technischen Vorkehrungen zur 
automationsunterstützten Verarbeitung der Daten auf den Dienstleistungsschecks 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
auf den Dienstleistungsschecks und den Beiblättern sicher zu stellen. und den Beiblättern sicher zu stellen. 

Vollziehung Vollziehung 

§ 14. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit betraut. 

§ 14. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin 
oder der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz betraut. 

 
§ 17. § 5 Abs. 2 (hinsichtlich der Änderung durch Z 6) und § 14 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 8. Jänner 2018 in 
Kraft. 

 
§ 18. § 2 Abs. 6, § 3 Abs. 2 und Abs. 4, § 4 Abs. 5, § 5 (hinsichtlich der 

Änderungen durch Z 3, 5 und 7) , § 6 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 7 Abs. 1, Abs. 2 
und Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 
1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 9 

Änderung des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes 

§ 3d. (1) Besteht zum Stichtag § 3d. (1) Besteht zum Stichtag 

 1. unverändert.  1. unverändert. 

 2. noch kein Anspruch auf Leistungen aus einer Leistungszusage gemäß § 2 
Z 2 BPG in Verbindung mit Art. V Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 282/1990, so gebührt für den Unverfallbarkeitsbetrag gemäß § 7 
Abs. 1 bis 2b BPG als Insolvenz-Entgelt eine Zahlung in der Höhe von 
24 Monatsbeträgen, wobei sich die Höhe des Monatsbetrages aus dem 
Unverfallbarkeitsbetrag entsprechend den Berechnungsvorschriften des 
§ 7 Abs. 3 Z 1 bis 3 BPG ergibt; 

unbeachtlich ist, ob eine Verfügung gemäß § 7 Abs. 3 Z 1 bis 3 BPG 
erfolgt oder die unverfallbare Anwartschaft gemäß § 7 Abs. 6 BPG 
abgefunden wird; 

 2. noch kein Anspruch auf Leistungen aus einer Leistungszusage gemäß § 2 
Z 2 BPG in Verbindung mit Art. V Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 282/1990, so gebührt für den Unverfallbarkeitsbetrag gemäß § 7 
Abs. 1 bis 2b BPG als Insolvenz-Entgelt eine Zahlung in der Höhe von 
24 Monatsbeträgen, wobei sich die Höhe des Monatsbetrages aus dem 
Unverfallbarkeitsbetrag entsprechend den Berechnungsvorschriften des 
§ 7 Abs. 3 Z 4 BPG ergibt; 

unbeachtlich ist, ob eine Verfügung gemäß § 7 Abs. 3 Z 1 bis 3 BPG 
erfolgt oder die unverfallbare Anwartschaft gemäß § 7 Abs. 6 BPG 
abgefunden wird; 

Rechtshilfe und Auskunftspflicht Rechtshilfe und Auskunftspflicht 

§ 14. (1) bis (3) unverändert. § 14. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ist 
verpflichtet, auf automationsunterstütztem Wege gespeicherte Daten (§ 31 Abs. 4 
Z 3 ASVG) über die Versicherungszeiten, Beitragsgrundlagen, Qualifikationen 

(4) Der Dachverband der Sozialversicherungsträger (Dachverband) ist 
verpflichtet, auf automationsunterstütztem Wege gespeicherte Daten (§ 31 Abs. 4 
Z 3 ASVG) über die Versicherungszeiten, Beitragsgrundlagen, Qualifikationen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und Dienstgeber von natürlichen Personen der IEF-Service GmbH und deren 
Geschäftsstellen, den Gerichten und dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz offen zu legen, soweit dies für die 
Vollziehung der diesen Stellen jeweils gesetzlich übertragenen Aufgaben 
erforderlich ist. Für Zwecke der Prüfung des Vorliegens von Betriebsübergängen 
(§ 3 AVRAG) und des Verdachts auf Sozialbetrug sind vom Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger auf automationsunterstütztem Wege 
auch die zu bestimmten Stichtagen jeweils beschäftigten Personen je Dienstgeber 
offen zu legen. 

und Dienstgeber von natürlichen Personen der IEF-Service GmbH und deren 
Geschäftsstellen, den Gerichten und dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz offen zu legen, soweit dies für die 
Vollziehung der diesen Stellen jeweils gesetzlich übertragenen Aufgaben 
erforderlich ist. Für Zwecke der Prüfung des Vorliegens von Betriebsübergängen 
(§ 3 AVRAG) und des Verdachts auf Sozialbetrug sind vom Dachverband auf 
automationsunterstütztem Wege auch die zu bestimmten Stichtagen jeweils 
beschäftigten Personen je Dienstgeber offen zu legen. 

(5) bis (7) unverändert. (5) bis (7) unverändert. 
 

Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr. xx/2018 
 

§ 38. § 3d Abs. 1 Z 2 und § 14 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 10 

Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

Rechtshilfe und Verständigungspflicht Rechtshilfe und Verständigungspflicht 

§ 27. (1) Alle Behörden und Ämter, die Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse, die Träger der Sozialversicherung und der Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger haben im Rahmen ihres Wirkungsbereiches die 
Abgabenbehörden nach Maßgabe der Bestimmungen des AVOG, die 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice und das Bundesverwaltungsgericht bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz zu unterstützen. Die 
Träger der Sozialversicherung und der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, gespeicherte Daten über die 
Versicherungszeiten auf automationsunterstütztem Weg der zentralen 
Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung nach diesem 
Bundesgesetz und dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des 
Bundesministeriums für Finanzen den Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice 
und dem Bundesverwaltungsgericht zu übermitteln, die für diese Stellen eine 
wesentliche Voraussetzung zur Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem 
Bundesgesetz bilden. 

§ 27. (1) Alle Behörden und Ämter, die Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse, die Träger der Sozialversicherung und der Dachverband der 
Sozialversicherungsträger (Dachverband) haben im Rahmen ihres 
Wirkungsbereiches die Abgabenbehörden nach Maßgabe der Bestimmungen des 
AVOG, die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice und das 
Bundesverwaltungsgericht bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Bundesgesetz zu unterstützen. Die Träger der Sozialversicherung und der 
Dachverband sind verpflichtet, gespeicherte Daten über die Versicherungszeiten 
auf automationsunterstütztem Weg der zentralen Koordinationsstelle für die 
Kontrolle der illegalen Beschäftigung nach diesem Bundesgesetz und dem 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des Bundesministeriums für Finanzen 
den Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice und dem Bundesverwaltungsgericht 
zu übermitteln, die für diese Stellen eine wesentliche Voraussetzung zur 
Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz bilden. 

(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) Gelangen Behörden, Träger der Sozialversicherung, der Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger oder Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice im 
Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem begründeten Verdacht, dass eine Übertretung 
nach diesem Bundesgesetz vorliegt, so sind sie verpflichtet, die zuständigen 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice und die zuständige Abgabenbehörde 
nach Maßgabe der Bestimmungen des AVOG zu verständigen. 

(5) Gelangen Behörden, Träger der Sozialversicherung, der Dachverband 
oder Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice im Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem 
begründeten Verdacht, dass eine Übertretung nach diesem Bundesgesetz vorliegt, 
so sind sie verpflichtet, die zuständigen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice 
und die zuständige Abgabenbehörde nach Maßgabe der Bestimmungen des 
AVOG zu verständigen. 

(6) unverändert. (6) unverändert. 

Wirksamkeitsbeginn Wirksamkeitsbeginn 

§ 34. (1) bis (45) § 34. (1) bis (45) 
 

(46) § 27 Abs. 1 und Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2018 tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 11 

Änderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 

§ 22. (1)… § 22. (1)… 

(2) Sachlich und örtlich zuständig ist der Versicherungsträger, bei dem der 
Beschädigte nach Art und Sitz des Betriebes, in dem die Ausbildung stattfindet, 
bei Bestand eines versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses 
versichert wäre. Kommt ein solcher Betrieb nicht in Betracht, so ist die 
Gebietskrankenkasse sachlich und örtlich zuständig, in deren Bereiche der 
Beschädigte während der Ausbildung seinen ständigen Aufenthalt hat. 

(2) Sachlich und örtlich zuständig ist der Versicherungsträger, bei dem der 
Beschädigte nach Art und Sitz des Betriebes, in dem die Ausbildung stattfindet, 
bei Bestand eines versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses 
versichert wäre. Kommt ein solcher Betrieb nicht in Betracht, so ist die 
Österreichische Gesundheitskasse zuständig. 

(3) bis (5)… (3) bis (5)… 

§ 26. (1)… § 26. (1)… 

(2) Hat der Beschädigte als Pflichtversicherter keinen Anspruch aus der 
gesetzlichen Krankenversicherung, so wird er zur Durchführung der Heilfürsorge 
der Gebietskrankenkasse seines Wohnsitzes zugeteilt. Zugeteilte erhalten die 
Heilfürsorge nach Art, Umfang und Dauer, wie sie die Gebietskrankenkasse den 
bei ihr Pflichtversicherten auf Grund gesetzlicher oder satzungsmäßiger 
Vorschriften zu gewähren hat. Krankengeld wird jedoch nur nach Maßgabe der 
Vorschrift des § 28 gewährt. 

(2) Hat der Beschädigte als Pflichtversicherter keinen Anspruch aus der 
gesetzlichen Krankenversicherung, so wird er zur Durchführung der Heilfürsorge 
der Österreichischen Gesundheitskasse zugeteilt. Zugeteilte erhalten die 
Heilfürsorge nach Art, Umfang und Dauer, wie sie die Österreichische 
Gesundheitskasse den bei ihr Pflichtversicherten auf Grund gesetzlicher oder 
satzungsmäßiger Vorschriften zu gewähren hat. Krankengeld wird jedoch nur 
nach Maßgabe der Vorschrift des § 28 gewährt. 

(3)… (3)… 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 28. (1)… § 28. (1)… 

(2) Bei Zugeteilten (§ 26 Abs. 2) ist die Höhe des Krankengeldes so zu 
bemessen, als ob der Beschädigte bei einer Gebietskrankenkasse pflichtversichert 
wäre. Es beträgt aber im Höchstfalle täglich ein Dreißigstel der 
Beschädigtenrente einschließlich Familienzulagen, die dem Beschädigten nach 
diesem Bundesgesetze bei Erwerbsunfähigkeit zustehen würde, abzüglich eines 
Dreißigstels der ihm einschließlich Familienzulagen geleisteten 
Beschädigtenrente. Hat ein Zugeteilter seit der Beendigung der Dienstleistung, 
durch die er die Dienstbeschädigung erlitten hat, noch kein Arbeitseinkommen 
bezogen, so ist das tägliche Krankengeld in dieser Höchstgrenze zu bemessen. 

(2) Bei Zugeteilten (§ 26 Abs. 2) ist die Höhe des Krankengeldes so zu 
bemessen, als ob der Beschädigte bei der Österreichischen Gesundheitskasse 
pflichtversichert wäre. Es beträgt aber im Höchstfalle täglich ein Dreißigstel der 
Beschädigtenrente einschließlich Familienzulagen, die dem Beschädigten nach 
diesem Bundesgesetze bei Erwerbsunfähigkeit zustehen würde, abzüglich eines 
Dreißigstels der ihm einschließlich Familienzulagen geleisteten 
Beschädigtenrente. Hat ein Zugeteilter seit der Beendigung der Dienstleistung, 
durch die er die Dienstbeschädigung erlitten hat, noch kein Arbeitseinkommen 
bezogen, so ist das tägliche Krankengeld in dieser Höchstgrenze zu bemessen. 

§ 30. (1) Soweit ein Träger der Krankenversicherung nur nach den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes zur Gewährung von Heilfürsorge verpflichtet 
ist, werden ihm die entstandenen Kosten und der entsprechende Anteil an den 
Verwaltungskosten ersetzt. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung ist 
ermächtigt, diesen Ersatz in Pauschbeträgen zu gewähren. Es setzt die 
Pauschbeträge nach Anhörung des Hauptverbandes der Österreichischen 
Sozialversicherungsträger (§ 31 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen fest. 

§ 30. (1) Soweit ein Träger der Krankenversicherung nur nach den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes zur Gewährung von Heilfürsorge verpflichtet 
ist, werden ihm die entstandenen Kosten und der entsprechende Anteil an den 
Verwaltungskosten ersetzt. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung ist 
ermächtigt, diesen Ersatz in Pauschbeträgen zu gewähren. Es setzt die 
Pauschbeträge nach Anhörung des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen fest. 

(2) bis (4)… (2) bis (4)… 

§ 68. Für den Fall der Erkrankung werden bei der Gebietskrankenkasse ihres 
Wohnsitzes in der Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen versichert: 

§ 68. Für den Fall der Erkrankung werden bei der Österreichischen 
Gesundheitskasse in der Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen 
versichert: 

 1. Witwen und Witwer (§ 35 Abs. 2, § 36);  1. Witwen und Witwer (§ 35 Abs. 2, § 36); 

 2. Waisen (§ 39, § 40 Abs. 1, § 41 Abs. 1);  2. Waisen (§ 39, § 40 Abs. 1, § 41 Abs. 1); 

 3. Eltern (§ 44).  3. Eltern (§ 44). 

§ 73. (1) Der Bund hat den Gebietskrankenkassen die entstandenen Kosten 
und den entsprechenden Anteil an den Verwaltungskosten zu ersetzen. Die 
Ersatzbeträge sind vorschußweise in zwei Teilbeträgen, der erste Teilbetrag bis 
1. April und der zweite Teilbetrag bis 1. Oktober eines jeden Jahres, in Höhe von 
jeweils 40 vH des im zweitvorangegangenen Kalenderjahr erwachsenen 
Aufwandes dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zu 
überweisen. Der Ausgleich ist innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des 
tatsächlichen Aufwandes durch den Hauptverband vorzunehmen. Der 
Hauptverband hat die Ersatzbeträge auf die einzelnen Gebietskrankenkassen unter 

§ 73. (1) Der Bund hat der Österreichischen Gesundheitskasse die 
entstandenen Kosten und den entsprechenden Anteil an den Verwaltungskosten 
zu ersetzen. Die Ersatzbeträge sind vorschussweise in zwei Teilbeträgen, der erste 
Teilbetrag bis 1. April und der zweite Teilbetrag bis 1. Oktober eines jeden 
Jahres, in Höhe von jeweils 40 vH des im zweitvorangegangenen Kalenderjahr 
erwachsenen Aufwandes dem Dachverband der Sozialversicherungsträger zu 
überweisen. Der Ausgleich ist innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des 
tatsächlichen Aufwandes durch den Dachverband der Sozialversicherungsträger 
vorzunehmen. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger hat die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Berücksichtigung des nachgewiesenen Aufwandes aufzuteilen. Ersatzbeträge an die Österreichische Gesundheitskasse weiterzuleiten. 

(2)… (2)… 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung ist ermächtigt, die 
Ersatzbeträge nach Abs. 1 in Pauschbeträgen zu gewähren. Er setzt die 
Pauschbeträge nach Anhörung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen fest. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung ist ermächtigt, die 
Ersatzbeträge nach Abs. 1 in Pauschbeträgen zu gewähren. Er setzt die 
Pauschbeträge nach Anhörung des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen fest. 

§ 74. (1) bis (5)… § 74. (1) bis (5)… 

(6) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat in den Fällen des 
Abs. 5 auf Grund der Anzeige, sonst von Amts wegen die entsprechende 
Meldung (An- oder Abmeldung) an die zuständige Gebietskrankenkasse 
unverzüglich zu erstatten. 

(6) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat in den Fällen des 
Abs. 5 auf Grund der Anzeige, sonst von Amts wegen die entsprechende 
Meldung (An- oder Abmeldung) an die Österreichische Gesundheitskasse 
unverzüglich zu erstatten. 

§ 75. Die Versicherungspflicht und die Berechtigung zur freiwilligen 
Versicherung werden vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen 
festgestellt. Streitigkeiten über Leistungen aus der Versicherung zwischen den 
Versicherten und den Gebietskrankenkassen werden im Verfahren in 
Sozialrechtssachen nach dem Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz entschieden. 

§ 75. Die Versicherungspflicht und die Berechtigung zur freiwilligen 
Versicherung werden vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen 
festgestellt. Streitigkeiten über Leistungen aus der Versicherung zwischen den 
Versicherten und der Österreichischen Gesundheitskasse werden im Verfahren in 
Sozialrechtssachen nach dem Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz entschieden. 

§ 89. (1) Im Falle eines nachgewiesenen dringenden Bedarfes kann das 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Versorgungswerbern noch vor 
Abschluss des Ermittlungsverfahrens Vorschüsse auf die nach diesem 
Bundesgesetz zu gewährenden Geldleistungen gewähren, wenn wahrscheinlich 
ist, dass der angemeldete Versorgungsanspruch begründet ist. Unter gleichen 
Voraussetzungen können Beschädigte, die nicht als Versicherte einem Träger der 
Krankenversicherung angehören, der Gebietskrankenkasse ihres Wohnsitzes zur 
Durchführung der Heilfürsorge vorläufig zugewiesen werden (§ 26 Abs. 2). 

§ 89. (1) Im Falle eines nachgewiesenen dringenden Bedarfes kann das 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Versorgungswerbern noch vor 
Abschluss des Ermittlungsverfahrens Vorschüsse auf die nach diesem 
Bundesgesetz zu gewährenden Geldleistungen gewähren, wenn wahrscheinlich 
ist, dass der angemeldete Versorgungsanspruch begründet ist. Unter gleichen 
Voraussetzungen können Beschädigte, die nicht als Versicherte einem Träger der 
Krankenversicherung angehören, der Österreichischen Gesundheitskasse zur 
Durchführung der Heilfürsorge vorläufig zugewiesen werden (§ 26 Abs. 2). 

(2)… (2)… 
 

§ 115. (18) Die §§ 22 Abs. 2 zweiter Satz, 26 Abs. 2 erster und zweiter Satz, 
28 Abs. 2 erster Satz, 30 Abs. 1 letzter Satz, 68, 73 Abs. 1 und 3 zweiter Satz, 74 
Abs. 6, 75 und 89 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 12 

Änderung des Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes 

§ 11. (1) 1… § 11. (1) 1… 

 2. für Bezieher eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses, 
Übergangsbeitrages, Versorgungsgeldes, Unterhaltsbeitrages oder 
Emeritierungsbezuges nach 

 2. für Bezieher eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses, 
Übergangsbeitrages, Versorgungsgeldes, Unterhaltsbeitrages oder 
Emeritierungsbezuges nach 

 a) dem Pensionsgesetz 1965 (PG 1965), BGBl. Nr. 340,  a) dem Pensionsgesetz 1965 (PG 1965), BGBl. Nr. 340, 

 b) dem Dorotheumsgesetz, BGBl. Nr. 66/1979,  b) dem Dorotheumsgesetz, BGBl. Nr. 66/1979, 

 c) dem Bundestheaterpensionsgesetz (BThPG), BGBl. Nr. 159/1958,  c) dem Bundestheaterpensionsgesetz (BThPG), BGBl. Nr. 159/1958, 

 d) dem Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186,  d) dem Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186, 

 e) Artikel V des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 148/1988 und nach § 163 
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333, 
in der bis 28. Februar 1998 geltenden Fassung, 

 e) Artikel V des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 148/1988 und nach § 163 
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333, 
in der bis 28. Februar 1998 geltenden Fassung, 

 f) Entschließungen des Bundespräsidenten, mit denen außerordentliche 
Versorgungsgenüsse gewährt wurden, die Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter; für Personen nach lit. a und f im Bereich der 
Österreichischen Post Aktiengesellschaft und der Telekom Austria 
Aktiengesellschaft die gemäß § 17 Abs. 3 des Poststrukturgesetzes 
(PTSG), BGBl. Nr. 201/1996, eingerichteten nachgeordneten 
Personalämter; 

 f) Entschließungen des Bundespräsidenten, mit denen außerordentliche 
Versorgungsgenüsse gewährt wurden, die Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau; für Personen nach 
lit. a und f im Bereich der Österreichischen Post Aktiengesellschaft 
und der Telekom Austria Aktiengesellschaft die gemäß § 17 Abs. 3 
des Poststrukturgesetzes (PTSG), BGBl. Nr. 201/1996, eingerichteten 
nachgeordneten Personalämter; 

  

Z 3 bis 4… Z 3 bis 4… 

 5. für Bezieher einer Pension, eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses nach 
der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBl. Nr. 313, oder dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 95/2000, die 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau; 

 5. für Bezieher einer Pension, eines Ruhe- oder Versorgungsgenusses nach 
der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBl. Nr. 313, oder dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 95/2000, die 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau; 

Z 6 bis 8... Z 6 bis 8. 

§ 12. (1)… § 12. (1)… 

(2) In den Fällen des Abs. 1 ist primär der Träger zuständig, gegenüber dem 
ein Eigenanspruch besteht, vor dem, gegenüber dem ein Hinterbliebenenanspruch 
besteht. Subsidiär gilt folgende Rangordnung: 

(2) In den Fällen des Abs. 1 ist primär der Träger zuständig, gegenüber dem 
ein Eigenanspruch besteht, vor dem, gegenüber dem ein Hinterbliebenenanspruch 
besteht. Subsidiär gilt folgende Rangordnung: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. Träger der Pensionsversicherung,  1. Träger der Pensionsversicherung, 

 2. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter sowie die Personalämter 
gemäß § 11 Abs. 1 Z 2, 

 2. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 
sowie die Personalämter gemäß § 11 Abs. 1 Z 2, 

 3. Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau,  

 4. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen,  3. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen, 

 5. Landeshauptmann oder Landesschulrat.  4. Landeshauptmann oder Landesschulrat. 

Bei gleichrangigen Ansprüchen ist der Träger zuständig, gegenüber dem der 
höchste Leistungsanspruch besteht. 

Bei gleichrangigen Ansprüchen ist der Träger zuständig, gegenüber dem der 
höchste Leistungsanspruch besteht. 

(3) bis (4)… (3) bis (4)… 

§ 13. (1) Der Bund hat den Entscheidungsträgern (§ 11) die Aufwendungen 
nach diesem Bundesgesetz für die Leistungen gemäß § 4, den Trägern der 
Pensionsversicherung, der Unfallversicherung und der Versicherungsanstalt für 
Eisenbahnen und Bergbau weiters die Zustellgebühren (§ 10 Abs. 3), den 
entsprechenden Anteil an den Verwaltungsaufwendungen und die sonstigen 
Aufwendungen zu ersetzen. Für die anteiligen Verwaltungsaufwendungen und 
die sonstigen Aufwendungen werden pauschal 5 vH der Aufwendungen für die 
Leistungen gemäß § 4 ersetzt. 

§ 13. (1) Der Bund hat den Entscheidungsträgern (§ 11) die Aufwendungen 
nach diesem Bundesgesetz für die Leistungen gemäß § 4, den Trägern der 
Pensionsversicherung, der Unfallversicherung und der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau weiters die Zustellgebühren 
(§ 10 Abs. 3), den entsprechenden Anteil an den Verwaltungsaufwendungen und 
die sonstigen Aufwendungen zu ersetzen. Für die anteiligen 
Verwaltungsaufwendungen und die sonstigen Aufwendungen werden pauschal 
5 vH der Aufwendungen für die Leistungen gemäß § 4 ersetzt. 

(2)… (2)… 

§ 19. (1) Die Sozialversicherungsträger gemäß § 11 Abs. 1 Z 1 haben die 
Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im übertragenen Wirkungsbereich nach den 
Weisungen des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu 
vollziehen. 

§ 19. Die Sozialversicherungsträger gemäß § 11 Abs. 1 Z 1 haben die 
Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im übertragenen Wirkungsbereich nach den 
Weisungen des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu 
vollziehen. 

(2) Der Entscheidungsträger gemäß § 11 Abs. 1 Z 5 hat die Aufgaben nach 
diesem Bundesgesetz im übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des 
Bundesministers für Finanzen zu vollziehen. 

 

 
§ 23. (12) Die §§ 11 Abs. 1 Z 2 und 5, 12 Abs. 2 Z 2 bis 4, 13 Abs. 1 erster 

Satz und der Entfall der bisherigen Z 3 des § 12 Abs. 2, der Absatzbezeichnung 
des bisherigen § 19 Abs. 1 und des § 19 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 13 

Änderung des Opferfürsorgegesetzes 

§ 12. (1) Sofern Inhaber einer Amtsbescheinigung, eines Opferausweises 
oder Empfänger einer Rentenfürsorgeleistung gemäß § 11 Abs. 6 weder einer 
gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen noch freiwillig krankenversichert 
sind oder sofern für sie nicht als Familienangehörige ein Anspruch auf 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung besteht haben ihnen die 
Gebietskrankenkassen für ihre Person alle gesetzlichen und satzungsmäßigen 
Leistungen für Pflichtversicherte zu gewähren. 

§ 12. (1) Sofern Inhaber einer Amtsbescheinigung, eines Opferausweises 
oder Empfänger einer Rentenfürsorgeleistung gemäß § 11 Abs. 6 weder einer 
gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen noch freiwillig krankenversichert 
sind oder sofern für sie nicht als Familienangehörige ein Anspruch auf 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung besteht hat ihnen die 
Österreichische Gesundheitskasse für ihre Person alle gesetzlichen und 
satzungsmäßigen Leistungen für Pflichtversicherte zu gewähren. 

(2) Alle Träger der Krankenversicherung haben den Inhabern einer 
Amtsbescheinigung, eines Opferausweises und Empfängern einer 
Rentenfürsorgeleistung gemäß § 11 Abs. 6 die Leistungen in dem Umfang zu 
gewähren, in dem sie einem bei der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse 
Pflichtversicherten auf Grund des Gesetzes und der Satzung zustehen, sofern sie 
die Leistungen übersteigen, die der zuständige Träger der Krankenversicherung 
nach den für ihn geltenden Vorschriften zu erbringen hätte. Bei der Festsetzung 
der Bemessungsgrundlage für das Krankengeld ist bei Inhabern einer 
Amtsbescheinigung von der in der Krankenversicherung geltenden 
Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1 ASVG) auszugehen; sie erhöht sich jeweils 
um den gemäß § 125 Abs. 3 ASVG festzusetzenden Hundertsatz. Hiebei ist von 
dem Höchstbetrag an Sonderzahlung auszugehen, der gemäß § 54 Abs. 1 ASVG 
für die Berechnung der Sonderbeiträge in der Krankenversicherung 
heranzuziehen ist. Hinterbliebene (§ 1 Abs. 3), die Inhaber einer 
Amtsbescheinigung sind, Inhaber eines Opferausweises und Personen, die eine 
Rentenfürsorgeleistung gemäß § 11 Abs. 5 und 6 beziehen, haben keinen 
Anspruch auf Krankengeld. 

(2) Alle Träger der Krankenversicherung haben den Inhabern einer 
Amtsbescheinigung, eines Opferausweises und Empfängern einer 
Rentenfürsorgeleistung gemäß § 11 Abs. 6 die Leistungen in dem Umfang zu 
gewähren, in dem sie einem bei der Österreichischen Gesundheitskasse 
Pflichtversicherten auf Grund des Gesetzes und der Satzung zustehen, sofern sie 
die Leistungen übersteigen, die der zuständige Träger der Krankenversicherung 
nach den für ihn geltenden Vorschriften zu erbringen hätte. Bei der Festsetzung 
der Bemessungsgrundlage für das Krankengeld ist bei Inhabern einer 
Amtsbescheinigung von der in der Krankenversicherung geltenden 
Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1 ASVG) auszugehen; sie erhöht sich jeweils 
um den gemäß § 125 Abs. 3 ASVG festzusetzenden Hundertsatz. Hiebei ist von 
dem Höchstbetrag an Sonderzahlung auszugehen, der gemäß § 54 Abs. 1 ASVG 
für die Berechnung der Sonderbeiträge in der Krankenversicherung 
heranzuziehen ist. Hinterbliebene (§ 1 Abs. 3), die Inhaber einer 
Amtsbescheinigung sind, Inhaber eines Opferausweises und Personen, die eine 
Rentenfürsorgeleistung gemäß § 11 Abs. 5 und 6 beziehen, haben keinen 
Anspruch auf Krankengeld. 

(3) bis (5)… (3) bis (5)… 

(6) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales ist ermächtigt, die 
Ersatzbeträge in den Fällen des Abs. 1 in Pauschbeträgen zu gewähren. Er setzt 
die Pauschbeträge nach Anhörung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen fest. 

(6) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales ist ermächtigt, die 
Ersatzbeträge in den Fällen des Abs. 1 in Pauschbeträgen zu gewähren. Er setzt 
die Pauschbeträge nach Anhörung des Dachverbandes der 
Sozialversicherungsträger im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen fest. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

§ 19. (19) § 12 Abs. 1, 2 erster Satz und 6 zweiter Satz in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 14 

Änderung des Heeresentschädigungsgesetzes 

§ 29. Zum 30. Juni 2016 nach dem HVG bestehende Zuteilungen zur 
Krankenversicherung bei der Gebietskrankenkasse und Krankenversicherungen 
für Hinterbliebene bei der Gebietskrankenkasse (§§ 8 Abs. 2, 47 und 48 HVG) 
gelten auch für die Zeit nach dem 30. Juni 2016, solange kein Anspruch auf 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. Eine gesetzliche 
Krankenversicherung ist umgehend der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
zu melden. Die Pflichtversicherten in der Krankenversicherung für 
Hinterbliebene (§ 47 HVG) haben der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt ab 
1. Juli 2016 monatlich einen Versicherungsbeitrag in Höhe von 4 vH des 
jeweiligen Betrages der Hinterbliebenenrente (§ 4 Abs. 2 Z 3 HVG) zu entrichten. 
Der Beschädigte hat für die freiwillig Versicherten in der Krankenversicherung 
für Hinterbliebene (§ 48 HVG) ab 1. Juli 2016 den jeweils für Haupt- und 
Zusatzversicherte mit Verordnung in der Kriegsopferversorgung festgesetzten 
Beitrag zu entrichten. Die Beiträge sind durch die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt von der Rente einzubehalten. Für den Kostenersatz 
des Bundes an die Gebietskrankenkasse gelten die Bestimmungen der §§ 13 und 
52 HVG. 

§ 29. Zum 30. Juni 2016 nach dem HVG bestehende Zuteilungen zur 
Krankenversicherung bei der Gebietskrankenkasse und Krankenversicherungen 
für Hinterbliebene bei der Gebietskrankenkasse (§§ 8 Abs. 2, 47 und 48 HVG) 
gelten auch für die Zeit nach dem 30. Juni 2016, solange kein Anspruch auf 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. Eine gesetzliche 
Krankenversicherung ist umgehend der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
zu melden. Die Pflichtversicherten in der Krankenversicherung für 
Hinterbliebene (§ 47 HVG) haben der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt ab 
1. Juli 2016 monatlich einen Versicherungsbeitrag in Höhe von 4 vH des 
jeweiligen Betrages der Hinterbliebenenrente (§ 4 Abs. 2 Z 3 HVG) zu entrichten. 
Der Beschädigte hat für die freiwillig Versicherten in der Krankenversicherung 
für Hinterbliebene (§ 48 HVG) ab 1. Juli 2016 den jeweils für Haupt- und 
Zusatzversicherte mit Verordnung in der Kriegsopferversorgung festgesetzten 
Beitrag zu entrichten. Die Beiträge sind durch die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt von der Rente einzubehalten. Für den Kostenersatz 
des Bundes an die Österreichische Gesundheitskasse gelten die Bestimmungen 
der §§ 13 und 52 HVG. 

 
§ 46. (4) § 29 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xx/2018 tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 15 

Änderung des Verbrechensopfergesetzes 

§ 4. (1)… § 4. (1)… 

(2) Die Hilfe nach § 2 Z 2 hat, (2) Die Hilfe nach § 2 Z 2 hat, 

 1. wenn das Opfer oder der Hinterbliebene einer gesetzlichen 
Krankenversicherung unterliegt, freiwillig krankenversichert ist oder ein 

 1. wenn das Opfer oder der Hinterbliebene einer gesetzlichen 
Krankenversicherung unterliegt, freiwillig krankenversichert ist oder ein 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anspruch auf Leistungen der Krankenversicherung besteht, der 
zuständige Träger der Krankenversicherung, 

Anspruch auf Leistungen der Krankenversicherung besteht, der 
zuständige Träger der Krankenversicherung, 

 2. sonst die örtlich zuständige Gebietskrankenkasse zu erbringen. Die im 
§ 2 Z 2 angeführten Leistungen gebühren in dem Umfang, in dem sie 
einem bei der örtlich zuständigen Gebietskrankenkasse 
Pflichtversicherten auf Grund des Gesetzes und der Satzung zustehen. 

 2. sonst die Österreichische Gesundheitskasse zu erbringen. Die im § 2 Z 2 
angeführten Leistungen gebühren in dem Umfang, in dem sie einem bei 
der Österreichischen Gesundheitskasse Pflichtversicherten auf Grund des 
Gesetzes und der Satzung zustehen. 

Für Schädigungen im Sinne des § 1 Abs. 1 zu entrichtende gesetz- und 
satzungsmäßige Kostenbeteiligungen einschließlich Rezeptgebühren sind nach 
diesem Bundesgesetz zu übernehmen. 

Für Schädigungen im Sinne des § 1 Abs. 1 zu entrichtende gesetz- und 
satzungsmäßige Kostenbeteiligungen einschließlich Rezeptgebühren sind nach 
diesem Bundesgesetz zu übernehmen. 

(2a)… (2a)… 

(3) Der Bund ersetzt einem im Abs. 2 Z 2 genannten Träger der 
Krankenversicherung die entstandenen Kosten, einem im Abs. 2 Z 1 genannten 
Träger der Krankenversicherung die Kosten, die über den ihnen erwachsenden 
Kosten liegen, hätten sie die Leistungen auf Grund eines anderen Bundesgesetzes 
und der Satzung zu erbringen gehabt. Ferner ersetzt der Bund den Trägern der 
Krankenversicherung einen entsprechenden Anteil an den Verwaltungskosten. 

(3) Der Bund ersetzt dem im Abs. 2 Z 2 genannten Träger der 
Krankenversicherung die entstandenen Kosten, einem im Abs. 2 Z 1 genannten 
Träger der Krankenversicherung die Kosten, die über den ihnen erwachsenden 
Kosten liegen, hätten sie die Leistungen auf Grund eines anderen Bundesgesetzes 
und der Satzung zu erbringen gehabt. Ferner ersetzt der Bund den Trägern der 
Krankenversicherung einen entsprechenden Anteil an den Verwaltungskosten. 

(4) bis (5)… (4) bis (5)… 

§ 4a. Die Kosten einer Krisenintervention (klinisch-psychologische und 
gesundheitspsychologische Behandlung durch klinische Psychologen und 
Gesundheitspsychologen und Behandlung durch Psychotherapeuten) in Notfällen, 
die Opfer oder Hinterbliebene infolge einer Handlung nach § 1 Abs. 1 zu tragen 
haben, sind pro Sitzung bis zur Höhe des vierfachen Betrages des 
Kostenzuschusses nach § 4 Abs. 5 des örtlich zuständigen Trägers der 
Krankenversicherung zu übernehmen. Eine Kostenübernahme gebührt für 
höchstens zehn Sitzungen. 

§ 4a. Die Kosten einer Krisenintervention (klinisch-psychologische und 
gesundheitspsychologische Behandlung durch klinische Psychologen und 
Gesundheitspsychologen und Behandlung durch Psychotherapeuten) in Notfällen, 
die Opfer oder Hinterbliebene infolge einer Handlung nach § 1 Abs. 1 zu tragen 
haben, sind pro Sitzung bis zur Höhe des vierfachen Betrages des 
Kostenzuschusses nach § 4 Abs. 5 des zuständigen Trägers der 
Krankenversicherung zu übernehmen. Eine Kostenübernahme gebührt für 
höchstens zehn Sitzungen. 

§ 7a. (1) Im Falle eines nachgewiesenen dringenden Bedarfes kann das 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Antragstellern noch vor 
Abschluss des Ermittlungsverfahrens Vorschüsse auf die nach diesem 
Bundesgesetz zu gewährenden Geldleistungen gewähren, wenn wahrscheinlich 
ist, dass der angemeldete Anspruch begründet ist. Unter gleichen 
Voraussetzungen können Opfer, die nicht als Versicherte einem Träger der 
Krankenversicherung angehören, der Gebietskrankenkasse ihres Wohnsitzes zur 
Durchführung der Heilfürsorge vorläufig zugewiesen werden. 

§ 7a. (1) Im Falle eines nachgewiesenen dringenden Bedarfes kann das 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Antragstellern noch vor 
Abschluss des Ermittlungsverfahrens Vorschüsse auf die nach diesem 
Bundesgesetz zu gewährenden Geldleistungen gewähren, wenn wahrscheinlich 
ist, dass der angemeldete Anspruch begründet ist. Unter gleichen 
Voraussetzungen können Opfer, die nicht als Versicherte einem Träger der 
Krankenversicherung angehören, der Österreichischen Gesundheitskasse zur 
Durchführung der Heilfürsorge vorläufig zugewiesen werden. 

(2)… (2)… 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

§ 16. (21) Die §§ 4 Abs. 2 Z 2 und Abs. 3, 4a und 7a Abs. 1 zweiter Satz in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in 
Kraft. 

Artikel 16 

Änderung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches 

Freizeit während der Kündigungsfrist Freizeit während der Kündigungsfrist 

§ 1160. (1) und (2) … § 1160. (1) und (2) … 

(3) Abs. 2 gilt nicht bei Kündigung wegen Inanspruchnahme einer 
Gleitpension gemäß § 253c ASVG. 

 

(4) Durch Kollektivvertrag können abweichende Regelungen getroffen 
werden. 

(3) Durch Kollektivvertrag können abweichende Regelungen getroffen 
werden. 

Artikel 17 

Änderung des Angestelltengesetzes 

Remuneration Remuneration 

§ 16. (1) Falls der Angestellte Anspruch auf eine periodische Remuneration 
oder auf eine andere besondere Entlohnung hat, gebührt sie ihm, wenngleich das 
Dienstverhältnis vor Fälligkeit des Anspruches gelöst wird, in dem Betrage, der 
dem Verhältnisse zwischen der Dienstperiode, für die die Entlohnung gewährt 
wird, und der zurückgelegten Dienstzeit entspricht. 

§ 16. Falls der Angestellte Anspruch auf eine periodische Remuneration 
oder auf eine andere besondere Entlohnung hat, gebührt sie ihm, wenngleich das 
Dienstverhältnis vor Fälligkeit des Anspruches gelöst wird, in dem Betrage, der 
dem Verhältnisse zwischen der Dienstperiode, für die die Entlohnung gewährt 
wird, und der zurückgelegten Dienstzeit entspricht. 

(2) Dem Angestellten, dessen Arbeitszeit bei demselben Dienstgeber wegen 
Inanspruchnahme der Gleitpension auf ein im § 253c Abs. 2 ASVG genanntes 
Ausmaß vermindert wird, gebühren im Kalenderjahr der Umstellung sonstige, 
insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der 
Vollzeitbeschäftigung und der Beschäftigung mit verminderter Arbeitszeit 
entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

 

Freizeit während der Kündigungsfrist Freizeit während der Kündigungsfrist 

§ 22. (1) und (2) ... § 22. (1) und (2) ... 

(3) Abs. 2 gilt nicht bei Kündigung wegen Inanspruchnahme einer  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gleitpension gemäß § 253c ASVG. 

(4) Durch Kollektivvertrag können abweichende Regelungen getroffen 
werden. 

(3) Durch Kollektivvertrag können abweichende Regelungen getroffen 
werden. 

Abfertigung Abfertigung 

§ 23a. (1) Der Anspruch auf Abfertigung besteht auch dann, wenn das 
Dienstverhältnis 

§ 23a. (1) Der Anspruch auf Abfertigung besteht auch dann, wenn das 
Dienstverhältnis 

 1. mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedauert hat und  1. mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedauert hat und 

 a) bei Männern nach Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres oder 

 a) bei Männern nach Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres oder 

 b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung oder 

 

 c) wegen Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung oder 

 

 d) wegen Inanspruchnahme einer Alterspension aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung nach § 4 Abs. 2 Allgemeines Pensionsgesetz 
(APG), BGBl. I Nr. 142/2004, oder 

 b) wegen Inanspruchnahme einer Alterspension aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung nach § 4 Abs. 2 Allgemeines Pensionsgesetz 
(APG), BGBl. I Nr. 143/2004, oder 

 e) wegen Inanspruchnahme einer Alterspension nach § 4 Abs. 3 APG 
oder 

 c) wegen Inanspruchnahme einer Alterspension nach § 4 Abs. 3 APG 
oder 

 2. wegen Inanspruchnahme einer  2. wegen Inanspruchnahme einer 

 a) Pension aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung oder 

Pension aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung oder 

 b) vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit aus 
einer gesetzlichen Pensionsversicherung 

 

 3. wegen Feststellung einer voraussichtlich mindestens sechs Monate 
andauernden Berufsunfähigkeit oder Invalidität durch den 
Versicherungsträger gemäß § 367 Abs. 4 ASVG 

 3. wegen Feststellung einer voraussichtlich mindestens sechs Monate 
andauernden Berufsunfähigkeit oder Invalidität durch den 
Versicherungsträger gemäß § 367 Abs. 4 ASVG 

 4. im Fall der Arbeitsverhinderung gemäß § 8 Abs. 1 und 2 oder § 2 EFZG 
nach Ende des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung und nach Beendigung 
des Krankengeldanspruches gemäß § 138 ASVG während eines 
anhängigen Leistungsstreitverfahrens gemäß § 354 ASVG über 
Berufsunfähigkeit (§ 273 ASVG) oder Invalidität (§ 255 ASVG). 

 4. im Fall der Arbeitsverhinderung gemäß § 8 Abs. 1, 2 und 2a oder § 2 
EFZG nach Ende des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung und nach 
Beendigung des Krankengeldanspruches gemäß § 138 ASVG während 
eines anhängigen Leistungsstreitverfahrens gemäß § 354 ASVG über 
Berufsunfähigkeit (§ 273 ASVG) oder Invalidität (§ 255 ASVG) 

durch Kündigung seitens des Dienstnehmers endet. Die Abfertigung gebührt in 
den Fällen der Z 1 lit. c auch dann, wenn das Dienstverhältnis mit einem im 

durch Kündigung seitens des Dienstnehmers endet. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 253c Abs. 2 ASVG genannten verminderten Arbeitszeitausmaß fortgesetzt 
wird. 

(1a) Der Anspruch auf Abfertigung nach Abs. 1 Z 1 lit. c entsteht, wenn das 
Dienstverhältnis bei demselben Dienstgeber fortgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt 
der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein im § 253c Abs. 2 ASVG genanntes 
Ausmaß. Die Inanspruchnahme der Gleitpension ist hinsichtlich der 
Abfertigungsansprüche, die auf Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 
beruhen, der Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer gleichzuhalten. Hat der Angestellte bei Inanspruchnahme der 
Gleitpension einen Abfertigungsanspruch im Höchstausmaß der auf Grund 
Gesetz, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder Einzelarbeitsvertrag 
gebührenden Abfertigung erhalten, so entsteht während des bei demselben 
Dienstgeber mit verminderter Arbeitszeit fortgesetzten Dienstverhältnisses kein 
weiterer Abfertigungsanspruch. Sofern der Angestellte bei Inanspruchnahme 
einer Gleitpension im Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein im 
§ 253c Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß eine Abfertigung erhalten hat, sind die 
bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegten Dienstzeiten für einen weiteren 
Abfertigungsanspruch nicht zu berücksichtigen. 

 

(2) Eine nach den Abs. 1 und 1a gebührende Abfertigung kann in gleichen 
monatlichen Teilbeträgen gezahlt werden. Die Zahlung beginnt mit dem auf das 
Ende des Dienstverhältnisses folgenden Monatsersten, bei Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses unter Inanspruchnahme einer Gleitpension mit dem 
Monatsersten, welcher der Herabsetzung der Arbeitszeit (Abs. 1a Satz 1) folgt. 
Eine Rate darf die Hälfte des der Bemessung der Abfertigung zugrunde liegenden 
Monatsentgeltes nicht unterschreiten. 

(2) Eine nach Abs. 1 gebührende Abfertigung kann in gleichen monatlichen 
Teilbeträgen gezahlt werden. Die Zahlung beginnt mit dem auf das Ende des 
Dienstverhältnisses folgenden Monatsersten, welcher der Herabsetzung der 
Arbeitszeit (Abs. 1a Satz 1) folgt. Eine Rate darf die Hälfte des der Bemessung 
der Abfertigung zugrundeliegenden Monatsentgeltes nicht unterschreiten. 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 

Artikel 18 

Änderung des Arbeiterabfertigungsgesetzes 

Abfertigung Abfertigung 

§ 2. (1) Dem Arbeitnehmer gebührt eine Abfertigung, wenn das 
Arbeitsverhältnis aufgelöst oder unter Inanspruchnahme einer Gleitpension aus 
einer gesetzlichen Pensionsversicherung beim selben Arbeitgeber mit einem im 

§ 2. (1) Dem Arbeitnehmer gebührt eine Abfertigung, wenn das 
Arbeitsverhältnis aufgelöst wird. Auf diese Abfertigung sind die §§ 23 und 23a 
des Angestelltengesetzes, BGBl. Nr. 292/1921, in der jeweils geltenden Fassung, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 253c Abs. 2 ASVG genannten verminderten Arbeitszeitausmaß fortgesetzt 
wird. Auf diese Abfertigung sind die §§ 23 und 23a des Angestelltengesetzes, 
BGBl. Nr. 292/1921, in der jeweils geltenden Fassung, anzuwenden. 

anzuwenden. 

Artikel 19 

Änderung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 

Kosten der Untersuchungen Kosten der Untersuchungen 

§ 57. (1) bis (3) ... § 57. (1) bis (3) ... 

(4) Die Höhe des Kostenersatzes wird durch einen privatrechtlichen Vertrag 
geregelt, welcher für die Träger der Unfallversicherung mit deren Zustimmung 
durch den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger mit der 
Österreichischen Ärztekammer abzuschließen ist. Der Vertrag bedarf zu seiner 
Rechtsgültigkeit der schriftlichen Form. Im übrigen gelten die Bestimmungen des 
Sechsten Teils des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 189/1955, sinngemäß. 

(4) Die Höhe des Kostenersatzes wird durch einen privatrechtlichen Vertrag 
geregelt, welcher für die Träger der Unfallversicherung mit deren Zustimmung 
durch den Dachverband der Sozialversicherungsträger mit der Österreichischen 
Ärztekammer abzuschließen ist. Der Vertrag bedarf zu seiner Rechtsgültigkeit der 
schriftlichen Form. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Sechsten Teils des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, sinngemäß. 

(5) bis (8) ... (5) bis (8) ... 

Zentren der Unfallversicherungsträger Zentren der Unfallversicherungsträger 

§ 89. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
kann durch Verordnung die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt oder die 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau für deren 
Zuständigkeitsbereich beauftragen, sicherheitstechnische Zentren und 
arbeitsmedizinische Zentren einzurichten und zu betreiben, wenn dies für eine 
ausreichende sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung geboten 
ist. 

§ 89. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
kann durch Verordnung die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt oder die 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau für deren 
Zuständigkeitsbereich beauftragen, sicherheitstechnische Zentren und 
arbeitsmedizinische Zentren einzurichten und zu betreiben, wenn dies für eine 
ausreichende sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung geboten 
ist. 

(2) ... (2) ... 

Arbeitnehmerschutzbeirat Arbeitnehmerschutzbeirat 

§ 91. (1) und (2) ... § 91. (1) und (2) ... 

(3) Dem Arbeitnehmerschutzbeirat gehören weiters je ein Vertreter der 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau und der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter an, wenn der gesetzliche Aufgabenbereich dieser 
Institutionen durch den Beratungsgegenstand berührt wird. 

(3) Dem Arbeitnehmerschutzbeirat gehören weiters ein Vertreter der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau an, wenn 
der gesetzliche Aufgabenbereich dieser Institution durch den 
Beratungsgegenstand berührt wird. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Dem Arbeitnehmerschutzbeirat gehört weiters ein Vertreter von Österreichs 
Energie an, wenn nach dem Beratungsgegenstand die Interessen der 
Elektrizitätswirtschaft berührt werden. 

Dem Arbeitnehmerschutzbeirat gehört weiters ein Vertreter von Österreichs 
Energie an, wenn nach dem Beratungsgegenstand die Interessen der 
Elektrizitätswirtschaft berührt werden. 

(4) bis (8) ... (4) bis (8) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 131. (1) bis (18) … § 131. (1) bis (18) … 

 (19) Die § 57 Abs. 4, 89 Abs. 1 und 91 Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 20 

Änderung des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 

Zusammenarbeit der Träger der Sozialversicherung mit der 
Arbeitsinspektion 

Zusammenarbeit der Träger der Sozialversicherung mit der 
Arbeitsinspektion 

§ 21. (1) ... § 21. (1) ... 

(1a) Die Träger der Sozialversicherung und der Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, den 
Arbeitsinspektoraten gespeicherte Daten über die Versicherungszeiten auf 
automationsunterstütztem Weg zu übermitteln, die für die Arbeitsinspektorate 
eine wesentliche Voraussetzung für die Durchführung ihrer gesetzlich 
übertragenen Aufgaben darstellen. 

(1a) Die Träger der Sozialversicherung und der Dachverband der 
Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, den Arbeitsinspektoraten 
gespeicherte Daten über die Versicherungszeiten auf automationsunterstütztem 
Weg zu übermitteln, die für die Arbeitsinspektorate eine wesentliche 
Voraussetzung für die Durchführung ihrer gesetzlich übertragenen Aufgaben 
darstellen. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 25. (1) bis (13) ... § 25. (1) bis (13) ... 

 (14) § 21 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 
tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 21 

Änderung des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes 

Herabsetzung der Normalarbeitszeit Herabsetzung der Normalarbeitszeit 

§ 14. (1) Dem Arbeitnehmer, der die sozialversicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Gleitpension nach § 253c des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, erfüllt, 
ist in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten auf sein Verlangen unter 
Rücksichtnahme auf die Interessen des Arbeitnehmers und auf die Erfordernisse 
des Betriebes die Herabsetzung der Normalarbeitszeit auf ein im § 253c ASVG 
genanntes Ausmaß zu gewähren. Der Arbeitnehmer hat Beginn, Dauer, Lage und 
Ausmaß der Herabsetzung der Normalarbeitszeit spätestens sechs Monate vor 
dem Antritt bekanntzugeben. Kommt eine Einigung zwischen dem Arbeitgeber 
und dem Arbeitnehmer nicht zustande, so sind in Betrieben, in denen ein für den 
Arbeitnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet ist, die Verhandlungen unter 
Beiziehung des Betriebsrates fortzusetzen. Kommt auch dann keine Einigung 
zustande, so kann der Arbeitnehmer spätestens drei Monate vor dem dem 
Arbeitgeber bekanntgegebenen Termin den Arbeitgeber auf Einwilligung in die 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit klagen. 

§ 14.  

(2) Darüber hinaus kann zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, (1) Zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, 

 1. der das 50. Lebensjahr vollendet hat, oder  1. der das 50. Lebensjahr vollendet hat, oder 

 2. mit nicht nur vorübergehenden Betreuungspflichten von nahen 
Angehörigen im Sinne des § 16 Abs. 1 letzter Satz UrlG, die sich aus der 
familiären Beistandspflicht ergeben, auch wenn kein gemeinsamer 
Haushalt gegeben ist, 

 2. mit nicht nur vorübergehenden Betreuungspflichten von nahen 
Angehörigen im Sinne des § 16 Abs. 1 letzter Satz UrlG, die sich aus der 
familiären Beistandspflicht ergeben, auch wenn kein gemeinsamer 
Haushalt gegeben ist, 

die Herabsetzung der Normalarbeitszeit vereinbart werden. In Betrieben, in denen 
ein für den Arbeitnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet ist, ist dieser auf 
Verlangen des Arbeitnehmers den Verhandlungen beizuziehen.. 

kann die Herabsetzung der Normalarbeitszeit vereinbart werden. In Betrieben, in 
denen ein für den Arbeitnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet ist, ist dieser auf 
Verlangen des Arbeitnehmers den Verhandlungen beizuziehen.. 

(3) …. (2) …. 

(4) ... (3) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 22 

Änderung des Arbeitszeitgesetzes 

Teilzeitarbeit Teilzeitarbeit 

§ 19d. (1) bis (4) ... § 19d. (1) bis (4) ... 

(5) Arbeitnehmern, deren Arbeitszeit bei demselben Arbeitgeber wegen 
Inanspruchnahme der Gleitpension auf ein im § 253c Abs. 2 ASVG genanntes 
Ausmaß vermindert wird, gebühren im Kalenderjahr der Umstellung sonstige, 
insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der 
Vollzeitbeschäftigung und der Beschäftigung mit verminderter Arbeitszeit 
entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

 

(6) bis (8) ... (6) bis (8) ... 

Artikel 23 

Änderung des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes 

Urlaubsentgelt Urlaubsentgelt 

§ 8. (1) bis (7) ... § 8. (1) bis (7) ... 

(8) Die Urlaubs- und Abfertigungskasse kann das Urlaubsentgelt dem 
Arbeitnehmer direkt auszahlen, wenn der Arbeitgeber die in Abs. 5 und 7 
vorgesehenen Bestimmungen nicht erfüllt hat, mit der Entrichtung fälliger 
Zuschläge für mehr als zwei Zuschlagszeiträume im Rückstand ist oder kein 
besonderes Konto für Urlaubsentgelte (Abs. 3 und 4) eingerichtet hat. Dabei hat 
die Urlaubs- und Abfertigungskasse dem Arbeitnehmer das Netto-Urlaubsentgelt 
auszuzahlen und die auf das Urlaubsentgelt entfallende Lohnsteuer an das für die 
Urlaubs- und Abfertigungskasse zuständige Finanzamt sowie die 
Dienstnehmerbeiträge und die Dienstgeberbeiträge zur gesetzlichen 
Sozialversicherung und sonstige für andere Rechtsträger vom 
Krankenversicherungsträger einzuhebende Beiträge an die für das 
Beschäftigungsverhältnis zuständige Gebietskrankenkasse und sonstige 
lohnabhängige gesetzliche Abgaben abzuführen. Soweit es sich um 
Dienstgeberbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und vom Arbeitgeber zu 

(8) Die Urlaubs- und Abfertigungskasse kann das Urlaubsentgelt dem 
Arbeitnehmer direkt auszahlen, wenn der Arbeitgeber die in Abs. 5 und 7 
vorgesehenen Bestimmungen nicht erfüllt hat, mit der Entrichtung fälliger 
Zuschläge für mehr als zwei Zuschlagszeiträume im Rückstand ist oder kein 
besonderes Konto für Urlaubsentgelte (Abs. 3 und 4) eingerichtet hat. Dabei hat 
die Urlaubs- und Abfertigungskasse dem Arbeitnehmer das Netto-Urlaubsentgelt 
auszuzahlen und die auf das Urlaubsentgelt entfallende Lohnsteuer an das für die 
Urlaubs- und Abfertigungskasse zuständige Finanzamt sowie die 
Dienstnehmerbeiträge und die Dienstgeberbeiträge zur gesetzlichen 
Sozialversicherung und sonstige für andere Rechtsträger vom 
Krankenversicherungsträger einzuhebende Beiträge an den für das 
Beschäftigungsverhältnis zuständigen Krankenversicherungsträger und sonstige 
lohnabhängige gesetzliche Abgaben abzuführen. Soweit es sich um 
Dienstgeberbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und vom Arbeitgeber zu 

88/M
E

 X
X

V
I. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

41 von 78

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  42 von 78 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
leistende sonstige lohnabhängige gesetzliche Abgaben und Beiträge handelt, 
erfolgt die Abfuhr in dem Ausmaß, als damit der durch Verordnung nach § 26 
festgesetzte Gesamtbetrag an Nebenleistungen nicht überschritten wird. 

leistende sonstige lohnabhängige gesetzliche Abgaben und Beiträge handelt, 
erfolgt die Abfuhr in dem Ausmaß, als damit der durch Verordnung nach § 26 
festgesetzte Gesamtbetrag an Nebenleistungen nicht überschritten wird. 

Zusammenarbeit Zusammenarbeit 

§ 31. (1) Die zuständigen Krankenversicherungsträger sind verpflichtet, der 
Urlaubs- und Abfertigungskasse zum Zweck der Erbringung von Leistungen, der 
Feststellung der Zuschlagspflicht und der Einbringung von Zuschlägen folgende 
Daten im Wege des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger (§ 31 Abs. 4 Z 3 lit. b ASVG) zu übermitteln: Namen 
des Beschäftigten, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Art der 
Beschäftigung (Beschäftigung als Arbeiter oder Angestellter bzw. Lehrling oder 
geringfügig beschäftigt als Arbeiter oder Angestellter oder Beschäftigung als 
freier Dienstnehmer), bei den Krankenversicherungsträgern gemeldete 
Versicherungszeiten, Bezeichnung des Dienstgebers und dessen 
Wirtschaftsklassenzuordnung sowie Zeitpunkt der Anmeldung und der 
Abmeldung des Beschäftigten. Die Urlaubs- und Abfertigungskasse ist in diesem 
Zusammenhang berechtigt, die Übermittlung dieser Daten nicht nur bezogen auf 
einen oder mehrere bestimmte Arbeitnehmer zu verlangen, sondern auch bezogen 
auf einen Dienstgeber dahingehend, dass sämtliche von diesem Dienstgeber 
gemeldeten Beschäftigten und deren Daten im Sinne des ersten Satzes abgefragt 
werden können. 

§ 31. (1) Die zuständigen Krankenversicherungsträger sind verpflichtet, der 
Urlaubs- und Abfertigungskasse zum Zweck der Erbringung von Leistungen, der 
Feststellung der Zuschlagspflicht und der Einbringung von Zuschlägen folgende 
Daten im Wege des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger § 30c Abs. 1 
Z 2 lit. b) ASVG) zu übermitteln: Namen des Beschäftigten, Geburtsdatum, 
Sozialversicherungsnummer, Art der Beschäftigung (Beschäftigung als Arbeiter 
oder Angestellter bzw. Lehrling oder geringfügig beschäftigt als Arbeiter oder 
Angestellter oder Beschäftigung als freier Dienstnehmer), bei den 
Krankenversicherungsträgern gemeldete Versicherungszeiten, Bezeichnung des 
Dienstgebers und dessen Wirtschaftsklassenzuordnung sowie Zeitpunkt der 
Anmeldung und der Abmeldung des Beschäftigten. Die Urlaubs- und 
Abfertigungskasse ist in diesem Zusammenhang berechtigt, die Übermittlung 
dieser Daten nicht nur bezogen auf einen oder mehrere bestimmte Arbeitnehmer 
zu verlangen, sondern auch bezogen auf einen Dienstgeber dahingehend, dass 
sämtliche von diesem Dienstgeber gemeldeten Beschäftigten und deren Daten im 
Sinne des ersten Satzes abgefragt werden können. 

(1a) Die zuständigen Träger der Pensionsversicherung sind verpflichtet, der 
Urlaubs- und Abfertigungskasse zum Zweck der Prüfung der Voraussetzungen 
für die Gewährung von Überbrückungsgeld gemäß § 13l oder 
Überbrückungsabgeltung gemäß § 13m sowie der Sicherstellung der finanziellen 
Deckung für eine Ausdehnung der Ansprüche gemäß § 13l Abs. 2 bis 4 durch 
Verordnung gemäß § 13l Abs. 6 hinsichtlich Arbeitnehmern, die in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen und die das 50. Lebensjahr erreicht haben, 
im Wege des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger 
(§ 31 Abs. 4 Z 3 lit. b ASVG) alle Versicherungszeiten, die für die Prüfung des 
Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen für eine Alterspension heranzuziehen 
sind, mitzuteilen. 

(1a) Die zuständigen Träger der Pensionsversicherung sind verpflichtet, der 
Urlaubs- und Abfertigungskasse zum Zweck der Prüfung der Voraussetzungen 
für die Gewährung von Überbrückungsgeld gemäß § 13l oder 
Überbrückungsabgeltung gemäß § 13m sowie der Sicherstellung der finanziellen 
Deckung für eine Ausdehnung der Ansprüche gemäß § 13l Abs. 2 bis 4 durch 
Verordnung gemäß § 13l Abs. 6 hinsichtlich Arbeitnehmern, die in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen und die das 50. Lebensjahr erreicht haben, 
im Wege des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger § 30c Abs. 1 Z 2 
lit. b) ASVG) alle Versicherungszeiten, die für die Prüfung des Vorliegens der 
Anspruchsvoraussetzungen für eine Alterspension heranzuziehen sind, 
mitzuteilen. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

(4) Die Finanzstraf- und Abgabenbehörden sind für Zwecke der Erhebungen 
nach § 6 SBBG sowie nach § 7b AVRAG berechtigt, in die Arbeitnehmer- und 

(4) Die Finanzstraf- und Abgabenbehörden sind für Zwecke der Erhebungen 
nach § 6 SBBG sowie nach § 7b AVRAG und die Sozialversicherungsprüfung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Betriebsauskunft der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse Einsicht zu 
nehmen und dabei folgende Daten abzufragen: Betriebsdaten (Firmenname und –
adresse, Firmenbuchnummer) sowie die Daten der bei einem Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmer über Beschäftigungsverhältnisse (Name, 
Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, ausgeübte Tätigkeit, Entgelthöhe, 
Beschäftigungsdauer, Beschäftigungsort, Urlaubsansprüche und geleistetes 
Urlaubsentgelt), Entrichtung der Zuschläge nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungsgesetz. Diese Einsichts- und Abfrageberechtigung kommt auch der 
IEF-Service GmbH zum Zwecke der Beurteilung des Vorliegens eines 
gesicherten Anspruchs im Sinne des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes (IESG), 
BGBl. Nr. 324/1977 zu. Diese Einsichts- und Abfrageberechtigung kommt auch 
den zuständigen Krankenversicherungsträgern zum Zwecke der Beitragsprüfung 
sowie dem Arbeitsmarktservice zum Zwecke der Beurteilung des Vorliegens von 
Ansprüchen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 – AlVG, BGBl 
Nr. 609/1977 zu. 

berechtigt, in die Arbeitnehmer- und Betriebsauskunft der Bauarbeiter-Urlaubs- 
und Abfertigungskasse Einsicht zu nehmen und dabei folgende Daten abzufragen: 
Betriebsdaten (Firmenname und –adresse, Firmenbuchnummer) sowie die Daten 
der bei einem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über 
Beschäftigungsverhältnisse (Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, 
ausgeübte Tätigkeit, Entgelthöhe, Beschäftigungsdauer, Beschäftigungsort, 
Urlaubsansprüche und geleistetes Urlaubsentgelt), Entrichtung der Zuschläge 
nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz. Diese Einsichts- und 
Abfrageberechtigung kommt auch der IEF-Service GmbH zum Zwecke der 
Beurteilung des Vorliegens eines gesicherten Anspruchs im Sinne des Insolvenz-
Entgeltsicherungsgesetzes (IESG), BGBl. Nr. 324/1977 zu. Diese Einsichts- und 
Abfrageberechtigung kommt auch dem Arbeitsmarktservice zum Zwecke der 
Beurteilung des Vorliegens von Ansprüchen nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 – AlVG, BGBl Nr. 609/1977 zu. 

Baustellendatenbank Baustellendatenbank 

§ 31a. (1) und (2) … § 31a. (1) und (2) … 

(3) Die Abgabenbehörden des Bundes und die Krankenversicherungsträger 
sind berechtigt, zum Zweck der Kontrolle von Baustellen, insbesondere zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz (LSD-BG), BGBl. I Nr. 44/2016 in die Baustellendatenbank 
auf automationsunterstütztem Weg Einsicht zu nehmen. Dieses Einsichtsrecht 
kommt auch der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt für die Daten nach 
Abs. 1 Z 1 zum Zwecke der Prävention von Arbeitsunfällen zu. 

(3) Die Abgabenbehörden des Bundes sind berechtigt, zum Zweck der 
Kontrolle von Baustellen, insbesondere zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem 
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG), BGBl. I Nr. 44/2016 
in die Baustellendatenbank auf automationsunterstütztem Weg Einsicht zu 
nehmen. Dieses Einsichtsrecht kommt auch der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt für die Daten nach Abs. 1 Z 1 zum Zwecke der 
Prävention von Arbeitsunfällen zu. 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 

Wirksamkeitsbeginn Wirksamkeitsbeginn 

§ 40. (1) bis (36) ... § 40. (1) bis (36) ... 

 (37) Die §§ 8 Abs. 8, 31 Abs. 1, 2 und 4 sowie § 31a Abs. 3 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 24 

Änderung des Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 

§ 12. (1) bis (4) ... § 12. (1) bis (4) ... 

(5) Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag ist durch die Träger der 
gesetzlichen Krankenversicherung einzuheben. Die Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung haben die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im 
übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des Bundesministers für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu vollziehen. Streitigkeiten über die 
Verpflichtung zur Leistung des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages sind nach 
dem für die Sozialversicherungsbeiträge geltenden Verfahren zu entscheiden. In 
diesem Verfahren kommt der Urlaubs- und Abfertigungskasse Parteistellung zu. 
Für die Berechnung, Fälligkeit, Einzahlung, Eintreibung, Beitragszuschläge, 
Sicherung, Verjährung und Rückforderung des 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrages gelten die entsprechenden Bestimmungen 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes über die Beiträge zur 
Pflichtversicherung auf Grund des Arbeitsverdienstes. Den Trägern der 
gesetzlichen Krankenversicherung gebührt für die Einhebung des 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrages eine Vergütung. Der Bundesminister für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat die näheren Bestimmungen über das 
Verfahren bei der Abrechnung und Abfuhr der Beiträge sowie die Höhe der 
Vergütung und die Zahlungsweise nach Anhörung der BUAK und des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger auf der 
Grundlage der bisher geleisteten Einhebungsvergütung, der Entwicklung der Zahl 
der Arbeitnehmer, für die der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag zu leisten ist, 
und der zu erwartenden Kostenentwicklung nach den Grundsätzen der 
Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit festzusetzen. 

(5) Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag ist durch die Träger der 
gesetzlichen Krankenversicherung einzuheben. Die Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung haben die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im 
übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des Bundesministers für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu vollziehen. Streitigkeiten über die 
Verpflichtung zur Leistung des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages sind nach 
dem für die Sozialversicherungsbeiträge geltenden Verfahren zu entscheiden. In 
diesem Verfahren kommt der Urlaubs- und Abfertigungskasse Parteistellung zu. 
Für die Berechnung, Fälligkeit, Einzahlung, Eintreibung, Beitragszuschläge, 
Sicherung, Verjährung und Rückforderung des 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrages gelten die entsprechenden Bestimmungen 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes über die Beiträge zur 
Pflichtversicherung auf Grund des Arbeitsverdienstes. Den Trägern der 
gesetzlichen Krankenversicherung gebührt für die Einhebung des 
Schlechtwetterentschädigungsbeitrages eine Vergütung. Der Bundesminister für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat die näheren Bestimmungen über das 
Verfahren bei der Abrechnung und Abfuhr der Beiträge sowie die Höhe der 
Vergütung und die Zahlungsweise nach Anhörung der BUAK und des 
Dachverbandes der Sozialversicherungsträger auf der Grundlage der bisher 
geleisteten Einhebungsvergütung, der Entwicklung der Zahl der Arbeitnehmer, 
für die der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag zu leisten ist, und der zu 
erwartenden Kostenentwicklung nach den Grundsätzen der Einfachheit, 
Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit festzusetzen. 

(6) bis (9) ... (6) bis (9) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 19. (1) bis (13) ... § 19. (1) bis (13) ... 

 (14) § 12 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 
tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 25 

Änderung des Betriebspensionsgesetzes 

§ 16a. (1) Sofern Einzelvereinbarungen oder Normen, die den Anspruch auf 
Betriebspension begründen, nicht anderes vorsehen, ist hinsichtlich der 
betrieblichen Pensionszusagen 

 

 1. die Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen 
Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung und 

 

 2. die Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Inanspruchnahme einer 
vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses wegen Inanspruchnahme einer Invaliditätspension 
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung gleichgestellt. 

 

Wird das Arbeitsverhältnis unter Inanspruchnahme einer Gleitpension fortgesetzt, 
endet der Erwerb neuer Pensionsanwartschaften mit der Herabsetzung der 
Arbeitszeit auf ein im § 253c Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß. 

 

(2) Bei betrieblichen Pensionszusagen, die auf eine Gesamtversorgung unter 
Anrechnung von Leistungen aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung 
gerichtet sind, ist mangels einer für den Arbeitnehmer günstigeren Vereinbarung 
von der zugesagten Gesamtversorgung die sich zum Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme der Gleitpension ergebende vorzeitige Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer in Abzug zu bringen. 

 

(3) Wird das Arbeitsverhältnis bei Inanspruchnahme einer Gleitpension mit 
einer im Sinne des § 253c Abs. 2 ASVG verminderten Arbeitszeit fortgesetzt, so 
kann abweichend von der betrieblichen Pensionszusage vereinbart werden, dass 
die Betriebspension längstens bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz 
oder teilweise ruht. 

 

(3a) Sofern betriebliche Pensionszusagen einen Leistungsanspruch für den 
Fall des Bezugs einer befristeten Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension 
vorsehen, gebührt dieser Anspruch auch bei Feststellung einer mindestens 
sechsmonatigen Invalidität oder Berufsunfähigkeit durch den Versicherungsträger 

(1) Sofern betriebliche Pensionszusagen einen Leistungsanspruch für den 
Fall des Bezugs einer befristeten Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension 
vorsehen, gebührt dieser Anspruch auch bei Feststellung einer mindestens 
sechsmonatigen Invalidität oder Berufsunfähigkeit durch den Versicherungsträger 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gemäß § 367 Abs. 4 ASVG für die Dauer des Bezuges von Rehabilitationsgeld 
nach § 143a ASVG oder Umschulungsgeld nach § 39b des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609/1977. 

gemäß § 367 Abs. 4 ASVG für die Dauer des Bezuges von Rehabilitationsgeld 
nach § 143a ASVG oder Umschulungsgeld nach § 39b des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609/1977. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für Leistungszusagen und Leistungen im 
Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Leistungszusagen und Leistungen im Sinne des § 1 
Abs. 3 Z 2. 

Artikel 26 

Änderung des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes 

Beitragsleistung in besonderen Fällen Beitragsleistung in besonderen Fällen 

§ 7. (1) Der Arbeitnehmer hat für die Dauer des jeweiligen Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes nach den §§ 19, 37 bis 39 des Wehrgesetzes 2001 – 
WG 2001, BGBl. I Nr. 146, bei weiterhin aufrechtem Arbeitsverhältnis Anspruch 
auf eine Beitragsleistung durch den Arbeitgeber in Höhe von 1,53 vH der fiktiven 
Bemessungsgrundlage in Höhe des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 des 
Kinderbetreuungsgeldgesetzes (KBGG), BGBl. I Nr. 103/2001 in der Fassung vor 
dem BGBl. I Nr. 53/2016. Dies gilt nicht für den zwölf Monate übersteigenden 
Teil eines Wehrdienstes als Zeitsoldat gemäß § 19 Abs. 1 Z 5 WG 2001, eines 
Auslandseinsatzpräsenzdienstes gemäß § 19 Abs. 1 Z 9 WG 2001 oder eines 
Ausbildungsdienstes. In den Fällen des § 19 Abs. 1 Z 6, 8 und 9 WG 2001 hat der 
Arbeitnehmer für einen zwölf Monate übersteigenden Teil Anspruch auf eine 
Beitragsleistung durch den Bund in derselben Höhe; die Beiträge sind vom Bund 
im Wege der Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter in die BV-Kasse 
seines bisherigen Arbeitgebers zu leisten. 

§ 7. (1) Der Arbeitnehmer hat für die Dauer des jeweiligen Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes nach den §§ 19, 37 bis 39 des Wehrgesetzes 2001 – 
WG 2001, BGBl. I Nr. 146, bei weiterhin aufrechtem Arbeitsverhältnis Anspruch 
auf eine Beitragsleistung durch den Arbeitgeber in Höhe von 1,53 vH der fiktiven 
Bemessungsgrundlage in Höhe des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 des 
Kinderbetreuungsgeldgesetzes (KBGG), BGBl. I Nr. 103/2001 in der Fassung vor 
dem BGBl. I Nr. 53/2016. Dies gilt nicht für den zwölf Monate übersteigenden 
Teil eines Wehrdienstes als Zeitsoldat gemäß § 19 Abs. 1 Z 5 WG 2001, eines 
Auslandseinsatzpräsenzdienstes gemäß § 19 Abs. 1 Z 9 WG 2001 oder eines 
Ausbildungsdienstes. In den Fällen des § 19 Abs. 1 Z 6, 8 und 9 WG 2001 hat der 
Arbeitnehmer für einen zwölf Monate übersteigenden Teil Anspruch auf eine 
Beitragsleistung durch den Bund in derselben Höhe; die Beiträge sind vom Bund 
im Wege der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und 
Bergbau in die BV-Kasse seines bisherigen Arbeitgebers zu leisten. 

(2) bis (8) ... (2) bis (8) ... 

Konten Konten 

§ 25. (1) und (2) ... § 25. (1) und (2) ... 

(3) Der Anwartschaftsberechtigte ist nach Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses, die eine Verfügung nach § 17 Abs. 1 begründet, binnen 
eines Monats nach der Verständigung über die Beendigungsart des 
Arbeitsverhältnisses durch den Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger von der BV-Kasse schriftlich über die 
Verfügungsmöglichkeiten gemäß den §§ 14 Abs. 6 und 17 Abs. 1 zu informieren. 
Die Information hat auch einen Hinweis darauf zu enthalten, dass die Höhe der 

(3) Der Anwartschaftsberechtigte ist nach Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses, die eine Verfügung nach § 17 Abs. 1 begründet, binnen 
eines Monats nach der Verständigung über die Beendigungsart des 
Arbeitsverhältnisses durch den Dachverband der Sozialversicherungsträger von 
der BV-Kasse schriftlich über die Verfügungsmöglichkeiten gemäß den §§ 14 
Abs. 6 und 17 Abs. 1 zu informieren. Die Information hat auch einen Hinweis 
darauf zu enthalten, dass die Höhe der Abfertigung erst nach Vorliegen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abfertigung erst nach Vorliegen sämtlicher Lohnzettel bei der BV-Kasse und 
nach der Gewinnzuweisung ermittelt werden kann. Bei Verfügungen gemäß § 17 
Abs. 1 Z 1, 3 und 4 oder Auszahlungen gemäß § 17 Abs. 3 ist dem 
Anwartschaftsberechtigten zeitgleich mit der Auszahlung der Abfertigung eine 
schriftliche Information mit den Angaben gemäß Abs. 2 Z 1 bis 5 zu übermitteln. 

sämtlicher Lohnzettel bei der BV-Kasse und nach der Gewinnzuweisung ermittelt 
werden kann. Bei Verfügungen gemäß § 17 Abs. 1 Z 1, 3 und 4 oder 
Auszahlungen gemäß § 17 Abs. 3 ist dem Anwartschaftsberechtigten zeitgleich 
mit der Auszahlung der Abfertigung eine schriftliche Information mit den 
Angaben gemäß Abs. 2 Z 1 bis 5 zu übermitteln. 

(4) ... (4) ... 

(5) Die BV-Kasse haftet für die Richtigkeit der Kontonachrichten auf der 
Grundlage der von den Sozialversicherungsträgern im Wege des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger zu Verfügung gestellten 
Lohnzetteldaten. 

(5) Die BV-Kasse haftet für die Richtigkeit der Kontonachrichten auf der 
Grundlage der von den Sozialversicherungsträgern im Wege des Dachverbandes 
zu Verfügung gestellten Lohnzetteldaten. 

(6) ... (6) ... 

Verwaltungskosten Verwaltungskosten 

§ 26. (1) bis (5) ... § 26. (1) bis (5) ... 

(6) Die Sozialversicherungsträger sowie der Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger sind berechtigt, Investitionskosten 
sowie die laufenden Kosten für anfallende Investitionen für die Erstellung und 
Adaptierung der Software für die Verwaltung der Daten für die einzelnen BV-
Kassen den BV-Kassen in Rechnung zu stellen, sofern vor der Erstellung oder 
Adaptierung im Einvernehmen mit den BV-Kassen die Notwendigkeit gemäß 
BMSVG, die Zweckmäßigkeit sowie die Kosten festgestellt und festgelegt 
wurden. Die BV-Kassen sind verpflichtet, diese festgestellten Kosten im 
Verhältnis ihrer Marktanteile ab Rechnungslegung binnen einem Monat zu 
ersetzen. Die einzelnen BV-Kassen können für diese Investitionskosten im 
Innenverhältnis im Wege der von ihnen gebildeten Plattform oder sonstiger 
gemeinsamer Einrichtungen die Modalitäten der Aufteilung nach den jeweiligen 
Marktanteilen festlegen, getrennt für Berechtigte nach dem 1. und 4. Teil sowie 
nach den Berechtigtengruppen gemäß § 62 Abs. 1 Z 1 bis 6 gesondert festlegen. 
Die Sozialversicherungsträger haben die notwendigen Daten der Plattform der 
Betrieblichen Vorsorgekassen zur Verfügung zu stellen. 

(6) Die Sozialversicherungsträger sowie der Dachverband sind berechtigt, 
Investitionskosten sowie die laufenden Kosten für anfallende Investitionen für die 
Erstellung und Adaptierung der Software für die Verwaltung der Daten für die 
einzelnen BV-Kassen den BV-Kassen in Rechnung zu stellen, sofern vor der 
Erstellung oder Adaptierung im Einvernehmen mit den BV-Kassen die 
Notwendigkeit gemäß BMSVG, die Zweckmäßigkeit sowie die Kosten 
festgestellt und festgelegt wurden. Die BV-Kassen sind verpflichtet, diese 
festgestellten Kosten im Verhältnis ihrer Marktanteile ab Rechnungslegung 
binnen einem Monat zu ersetzen. Die einzelnen BV-Kassen können für diese 
Investitionskosten im Innenverhältnis im Wege der von ihnen gebildeten 
Plattform oder sonstiger gemeinsamer Einrichtungen die Modalitäten der 
Aufteilung nach den jeweiligen Marktanteilen festlegen, getrennt für Berechtigte 
nach dem 1. und 4. Teil sowie nach den Berechtigtengruppen gemäß § 62 Abs. 1 
Z 1 bis 6 gesondert festlegen. Die Sozialversicherungsträger haben die 
notwendigen Daten der Plattform der Betrieblichen Vorsorgekassen zur 
Verfügung zu stellen. 

Kooperation Kooperation 

§ 27. (1) bis (3) … § 27. (1) bis (3) … 

(4) Die Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, die Fälle der 
Inanspruchnahme einer Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung durch 
Anwartschaftsberechtigte sowie die Todesmeldungen, Stammdaten der 

(4) Die Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, die Fälle der 
Inanspruchnahme einer Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung durch 
Anwartschaftsberechtigte sowie die Todesmeldungen, Stammdaten der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anwartschaftsberechtigten (Sozialversicherungsnummer, Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Geschlecht), Stammdaten des Arbeitgebers (DGNR, Firma, 
Anschrift), Beginn, Ende und Beendigungsgrund jedes Arbeitsverhältnisses eines 
Anwartschaftsberechtigten, MVK-Leitzahl pro Arbeitgeber (DGNR) in 
automationsunterstützter Form im Wege des Hauptverbandes der 
Sozialversicherungsträger gegen Ersatz der Kosten den jeweils betroffenen BV-
Kassen zur Verfügung zu stellen. 

Anwartschaftsberechtigten (Sozialversicherungsnummer, Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Geschlecht), Stammdaten des Arbeitgebers (DGNR, Firma, 
Anschrift), Beginn, Ende und Beendigungsgrund jedes Arbeitsverhältnisses eines 
Anwartschaftsberechtigten, MVK-Leitzahl pro Arbeitgeber (DGNR) in 
automationsunterstützter Form im Wege des Dachverbandes gegen Ersatz der 
Kosten den jeweils betroffenen BV-Kassen zur Verfügung zu stellen. 

(5) Die Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, die jährlichen 
Lohnzetteldaten in automationsunterstützter Form im Wege des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger gegen Ersatz der Kosten den 
jeweils betroffenen BV-Kassen zur Verfügung zu stellen. Bei unterjähriger 
Beendigung eines Arbeitsverhältnisses sind gesonderte Lohnzetteldaten von den 
Sozialversicherungsträgern in automationsunterstützter Form im Wege des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger gegen Ersatz der 
Kosten den jeweils betroffenen BV-Kassen unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen. 

(5) Die Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, die jährlichen 
Lohnzetteldaten in automationsunterstützter Form im Wege des Dachverbandes 
gegen Ersatz der Kosten den jeweils betroffenen BV-Kassen zur Verfügung zu 
stellen. Bei unterjähriger Beendigung eines Arbeitsverhältnisses sind gesonderte 
Lohnzetteldaten von den Sozialversicherungsträgern in automationsunterstützter 
Form im Wege des Dachverbandes gegen Ersatz der Kosten den jeweils 
betroffenen BV-Kassen unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 

(6) BV-Kassen dürfen die in Abs. 4 und 5 genannten Daten auch aus 
eigenem ausschließlich für Zwecke der Verwaltung der Anwartschaften sowie der 
Klärung und Abwicklung von Auszahlungstatbeständen von den 
Sozialversicherungsträgern im Wege des Hauptverbandes der 
Sozialversicherungsträger ermitteln. Für diese Zwecke darf von den 
Sozialversicherungsträgern ein Online-Zugriff eingeräumt werden. 

(6) BV-Kassen dürfen die in Abs. 4 und 5 genannten Daten auch aus 
eigenem ausschließlich für Zwecke der Verwaltung der Anwartschaften sowie der 
Klärung und Abwicklung von Auszahlungstatbeständen von den 
Sozialversicherungsträgern im Wege des Dachverbandes ermitteln. Für diese 
Zwecke darf von den Sozialversicherungsträgern ein Online-Zugriff eingeräumt 
werden. 

(6a) Die Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, die BV-Kasse des 
Präsenzdienstleistenden, für den der Bund Beiträge nach § 7 Abs. 1 leistet, im 
Wege des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger dem Bundesministerium 
für Landesverteidigung in automationsunterstützter Form samt den Angaben, die 
zur Übermittlung der Beiträge an die BV-Kasse des bisherigen Arbeitgebers 
notwendig sind, mitzuteilen. 

(6a) Die Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, die BV-Kasse des 
Präsenzdienstleistenden, für den der Bund Beiträge nach § 7 Abs. 1 leistet, im 
Wege des Dachverbandes dem Bundesministerium für Landesverteidigung in 
automationsunterstützter Form samt den Angaben, die zur Übermittlung der 
Beiträge an die BV-Kasse des bisherigen Arbeitgebers notwendig sind, 
mitzuteilen. 

(7) Die BV-Kassen sind verpflichtet, dem Hauptverband auf 
automationsunterstütztem Wege unverzüglich den beitretenden Arbeitgeber und 
seine dazugehörenden Dienstgeberkontonummern sowie die Übertragung oder 
Auszahlung der Abfertigung für einen Arbeitnehmer zu melden. 

(7) Die BV-Kassen sind verpflichtet, dem Dachverband auf 
automationsunterstütztem Wege unverzüglich den beitretenden Arbeitgeber und 
seine dazugehörenden Dienstgeberkontonummern sowie die Übertragung oder 
Auszahlung der Abfertigung für einen Arbeitnehmer zu melden. 

(8) ... (8) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Zuweisungsverfahren bei Nichtauswahl der BV-Kasse durch den 
Arbeitgeber 

Zuweisungsverfahren bei Nichtauswahl der BV-Kasse durch den 
Arbeitgeber 

§ 27a. (1) ... § 27a. (1) ... 

(2) Wird binnen drei Monaten nach Zusendung des Schreibens nach Abs. 1 
durch den Arbeitgeber ein Beitrittsvertrag mit der BV-Kasse abgeschlossen, endet 
das Zuweisungsverfahren. Wird binnen dieser Frist bei der Schlichtungsstelle ein 
Antrag über die Auswahl der BV-Kasse eingebracht, wird der Ablauf dieser Frist 
gehemmt. Der Arbeitgeber hat die Einleitung eines Verfahrens bei der 
Schlichtungsstelle dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger unverzüglich 
zu melden. 

(2) Wird binnen drei Monaten nach Zusendung des Schreibens nach Abs. 1 
durch den Arbeitgeber ein Beitrittsvertrag mit der BV-Kasse abgeschlossen, endet 
das Zuweisungsverfahren. Wird binnen dieser Frist bei der Schlichtungsstelle ein 
Antrag über die Auswahl der BV-Kasse eingebracht, wird der Ablauf dieser Frist 
gehemmt. Der Arbeitgeber hat die Einleitung eines Verfahrens bei der 
Schlichtungsstelle dem Dachverband unverzüglich zu melden. 

(3) Hat der Arbeitgeber binnen der Frist nach Abs. 1 noch keinen 
Beitrittsvertrag mit einer BV-Kasse abgeschlossen, hat der Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger eine Zuweisung des Arbeitgebers zu einer BV-Kasse 
nach dem Zuweisungsmodus nach Abs. 4 und 5 vorzunehmen. 

(3) Hat der Arbeitgeber binnen der Frist nach Abs. 1 noch keinen 
Beitrittsvertrag mit einer BV-Kasse abgeschlossen, hat der Dachverband eine 
Zuweisung des Arbeitgebers zu einer BV-Kasse nach dem Zuweisungsmodus 
nach Abs. 4 und 5 vorzunehmen. 

(4) Am Zuweisungsverfahren haben alle konzessionierten BV-Kassen (§ 18 
Abs. 1) teilzunehmen, es sei denn, seitens der Wirtschaftskammer Österreich 
werden dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger jährlich bis spätestens 
30. November (Meldezeitpunkt) für das darauf folgende Jahr die am 
Zuweisungsverfahren teilnehmenden BV-Kassen bekannt gegeben, wobei die 
Anzahl der für die Teilnahme am Zuweisungsverfahren bekannt gegebenen BV-
Kassen mindestens mehr als die Hälfte der konzessionierten BV-Kassen betragen 
muss. Die BV-Kassen können ihre Teilnahme am Zuweisungsverfahren 
schriftlich bei der Wirtschaftskammer Österreich jährlich bis spätestens 
15. November beantragen, wobei die fristgerecht beantragte Teilnahme von der 
Wirtschaftskammer Österreich nicht abgelehnt werden darf. Der Antrag auf 
Teilnahme gilt unwiderruflich für das darauf folgende Jahr. Der Wegfall der 
Konzession einer BV-Kasse ist hinsichtlich des Erfordernisses der Anzahl der 
teilnehmenden BV-Kassen nach dem zweiten Satz unbeachtlich. 

(4) Am Zuweisungsverfahren haben alle konzessionierten BV-Kassen (§ 18 
Abs. 1) teilzunehmen, es sei denn, seitens der Wirtschaftskammer Österreich 
werden dem Dachverband jährlich bis spätestens 30. November (Meldezeitpunkt) 
für das darauf folgende Jahr die am Zuweisungsverfahren teilnehmenden BV-
Kassen bekannt gegeben, wobei die Anzahl der für die Teilnahme am 
Zuweisungsverfahren bekannt gegebenen BV-Kassen mindestens mehr als die 
Hälfte der konzessionierten BV-Kassen betragen muss. Die BV-Kassen können 
ihre Teilnahme am Zuweisungsverfahren schriftlich bei der Wirtschaftskammer 
Österreich jährlich bis spätestens 15. November beantragen, wobei die 
fristgerecht beantragte Teilnahme von der Wirtschaftskammer Österreich nicht 
abgelehnt werden darf. Der Antrag auf Teilnahme gilt unwiderruflich für das 
darauf folgende Jahr. Der Wegfall der Konzession einer BV-Kasse ist hinsichtlich 
des Erfordernisses der Anzahl der teilnehmenden BV-Kassen nach dem zweiten 
Satz unbeachtlich. 

(5) Die Zuweisung der einzelnen Arbeitgeber hat nach dem folgenden 
Zuweisungsmodus entsprechend den zum Bilanzstichtag des vorangegangenen 
Geschäftsjahres bestehenden Marktanteilen der am Zuweisungsverfahren 
teilnehmenden BV-Kassen zu erfolgen, die nach der vom Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger festgestellten Anzahl der einer BV-Kasse zugeordneten 
Dienstgeberkontonummern zu bemessen sind: Der Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger hat eine Reihung aller zuzuweisenden Arbeitgeber 

(5) Die Zuweisung der einzelnen Arbeitgeber hat nach dem folgenden 
Zuweisungsmodus entsprechend den zum Bilanzstichtag des vorangegangenen 
Geschäftsjahres bestehenden Marktanteilen der am Zuweisungsverfahren 
teilnehmenden BV-Kassen zu erfolgen, die nach der vom Dachverband 
festgestellten Anzahl der einer BV-Kasse zugeordneten 
Dienstgeberkontonummern zu bemessen sind: Der Dachverband hat eine Reihung 
aller zuzuweisenden Arbeitgeber nach dem Tag des jeweiligen Beginns des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nach dem Tag des jeweiligen Beginns des Arbeitsverhältnisses jenes 
Arbeitnehmers, für den der Arbeitgeber erstmalig Beiträge nach den §§ 6 oder 7 
zu leisten hat, zu erstellen. Innerhalb der Gruppe der Arbeitgeber mit demselben 
Datum des Beginns des Arbeitsverhältnisses ist zusätzlich eine Reihung nach den 
Dienstgeberkontonummern der Arbeitgeber vorzunehmen. Die Zuweisung dieser 
Arbeitgeber zu den am Zuweisungsverfahren teilnehmenden BV-Kassen hat 
laufend nach der Reihung der Arbeitgeber auf die alphabetisch gereihten BV-
Kassen prozentuell nach deren Marktanteilen in fiktiven Schritten zu jeweils 100 
Arbeitgebern zu erfolgen. Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger hat 
die BV-Kasse über die Zuweisung des Arbeitgebers zu informieren. 

Arbeitsverhältnisses jenes Arbeitnehmers, für den der Arbeitgeber erstmalig 
Beiträge nach den §§ 6 oder 7 zu leisten hat, zu erstellen. Innerhalb der Gruppe 
der Arbeitgeber mit demselben Datum des Beginns des Arbeitsverhältnisses ist 
zusätzlich eine Reihung nach den Dienstgeberkontonummern der Arbeitgeber 
vorzunehmen. Die Zuweisung dieser Arbeitgeber zu den am 
Zuweisungsverfahren teilnehmenden BV-Kassen hat laufend nach der Reihung 
der Arbeitgeber auf die alphabetisch gereihten BV-Kassen prozentuell nach deren 
Marktanteilen in fiktiven Schritten zu jeweils 100 Arbeitgebern zu erfolgen. Der 
Dachverband hat die BV-Kasse über die Zuweisung des Arbeitgebers zu 
informieren. 

(6) bis (8) ... (6) bis (8) ... 

Beitragsleistung Beitragsleistung 

§ 52. (1) ... § 52. (1) ... 

(1a) Die Beitragspflicht nach Abs. 1 endet mit dem Tag vor der 
Inanspruchnahme einer Eigenpension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung, es sei denn, der Anwartschaftsberechtigte verpflichtet sich 
innerhalb eines Monats ab Verständigung über das Ende der Beitragspflicht 
schriftlich gegenüber der Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen 
Wirtschaft, weiterhin Beiträge nach Abs. 1 zu leisten. Endet die Beitragspflicht 
mit Inanspruchnahme der Eigenpension und fällt die Eigenpension in weiterer 
Folge weg, tritt die Beitragspflicht für die entsprechenden Zeiträume wieder ein. 

(1a) Die Beitragspflicht nach Abs. 1 endet mit dem Tag vor der 
Inanspruchnahme einer Eigenpension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung, es sei denn, der Anwartschaftsberechtigte verpflichtet sich 
innerhalb eines Monats ab Verständigung über das Ende der Beitragspflicht 
schriftlich gegenüber der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen, weiterhin 
Beiträge nach Abs. 1 zu leisten. Endet die Beitragspflicht mit Inanspruchnahme 
der Eigenpension und fällt die Eigenpension in weiterer Folge weg, tritt die 
Beitragspflicht für die entsprechenden Zeiträume wieder ein. 

(2) Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft hat die 
Beiträge (Abs. 1) im übertragenen Wirkungsbereich nach § 35 GSVG 
vorzuschreiben und an die vom Anwartschaftsberechtigten ausgewählte BV-
Kasse (oder BV-Kasse nach § 27a) zu überweisen. Die eingelangten Beiträge 
nach Abs. 1 sind von der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
jeweils bis zum Zehnten des zweitfolgenden Kalendermonates nach deren 
Zahlung, mit der die gesamte Beitragsschuld nach § 35 GSVG für die jeweiligen 
Monate der Pflichtversicherung beglichen worden ist, an die BV-Kasse 
abzuführen. Bereits an die BV-Kasse weitergeleitete Beiträge sind insbesondere 
bei einem rückwirkenden Wegfall der Pflichtversicherung im Sinne des § 49 
Abs. 2 oder der Beitragspflicht gemäß Abs. 1a nicht zurückzuerstatten. 
Hinsichtlich der Meldepflichten des Anwartschaftsberechtigten sind die §§ 18 bis 
23 GSVG anzuwenden. Für die Einziehung und Eintreibung dieser Beiträge, 
gelten die diesbezüglichen Regelungen nach dem GSVG. Die Feststellung der 

(2) Die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen hat die Beiträge 
(Abs. 1) im übertragenen Wirkungsbereich nach § 35 GSVG vorzuschreiben und 
an die vom Anwartschaftsberechtigten ausgewählte BV-Kasse (oder BV-Kasse 
nach § 27a) zu überweisen. Die eingelangten Beiträge nach Abs. 1 sind von der 
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen jeweils bis zum Zehnten des 
zweitfolgenden Kalendermonates nach deren Zahlung, mit der die gesamte 
Beitragsschuld nach § 35 GSVG für die jeweiligen Monate der 
Pflichtversicherung beglichen worden ist, an die BV-Kasse abzuführen. Bereits 
an die BV-Kasse weitergeleitete Beiträge sind insbesondere bei einem 
rückwirkenden Wegfall der Pflichtversicherung im Sinne des § 49 Abs. 2 oder 
der Beitragspflicht gemäß Abs. 1a nicht zurückzuerstatten. Hinsichtlich der 
Meldepflichten des Anwartschaftsberechtigten sind die §§ 18 bis 23 GSVG 
anzuwenden. Für die Einziehung und Eintreibung dieser Beiträge, gelten die 
diesbezüglichen Regelungen nach dem GSVG. Die Feststellung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beitragsverpflichtung dem Grunde und der Höhe nach ist Verwaltungssache nach 
den §§ 409 bis 417a ASVG in Verbindung mit § 194 GSVG. Weiters hat der 
Anwartschaftsberechtigte der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft, falls für die bei ihm beschäftigten Arbeitnehmer bereits eine BV-
Kasse ausgewählt wurde (§ 53 Abs. 1), alle ihm zugeordneten 
Dienstgeberkontonummern zu melden. 

Beitragsverpflichtung dem Grunde und der Höhe nach ist Verwaltungssache nach 
den §§ 409 bis 417a ASVG in Verbindung mit § 194 GSVG. Weiters hat der 
Anwartschaftsberechtigte der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen, falls 
für die bei ihm beschäftigten Arbeitnehmer bereits eine BV-Kasse ausgewählt 
wurde (§ 53 Abs. 1), alle ihm zugeordneten Dienstgeberkontonummern zu 
melden. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

Beitrittsvertrag Beitrittsvertrag 

§ 53. (1) Hat der Anwartschaftsberechtigte für die bei ihm beschäftigten 
Arbeitnehmer oder freien Dienstnehmer bereits eine BV-Kasse ausgewählt und 
einen Beitrittsvertrag abgeschlossen oder wurde ihm bereits eine BV-Kasse nach 
§ 27a zugewiesen, hat er die Beiträge im Sinne des § 52 Abs. 1 im Wege der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft an diese BV-Kasse zu 
leisten. Hat für den Anwartschaftsberechtigten noch keine Verpflichtung zur 
Auswahl einer BV-Kasse nach § 9 bestanden, hat der Anwartschaftsberechtigte 
mit einer von ihm ausgewählten BV-Kasse einen Beitrittsvertrag abzuschließen. 
Kommt er der Verpflichtung zur Auswahl der BV-Kasse (2. Satz) nicht spätestens 
nach sechs Monaten ab dem Beginn seiner Pflichtversicherung (§ 49 Abs. 2) 
nach, ist das Zuweisungsverfahren nach § 27a einzuleiten. 

§ 53. (1) Hat der Anwartschaftsberechtigte für die bei ihm beschäftigten 
Arbeitnehmer oder freien Dienstnehmer bereits eine BV-Kasse ausgewählt und 
einen Beitrittsvertrag abgeschlossen oder wurde ihm bereits eine BV-Kasse nach 
§ 27a zugewiesen, hat er die Beiträge im Sinne des § 52 Abs. 1 im Wege der 
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen an diese BV-Kasse zu leisten. Hat 
für den Anwartschaftsberechtigten noch keine Verpflichtung zur Auswahl einer 
BV-Kasse nach § 9 bestanden, hat der Anwartschaftsberechtigte mit einer von 
ihm ausgewählten BV-Kasse einen Beitrittsvertrag abzuschließen. Kommt er der 
Verpflichtung zur Auswahl der BV-Kasse (2. Satz) nicht spätestens nach sechs 
Monaten ab dem Beginn seiner Pflichtversicherung (§ 49 Abs. 2) nach, ist das 
Zuweisungsverfahren nach § 27a einzuleiten. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

Konten Konten 

§ 60. (1) ... § 60. (1) ... 

(2) Der Anwartschaftsberechtigte ist jährlich zum Stand 31. Dezember des 
vorangegangenen Geschäftsjahres binnen drei Monaten, nachdem die Daten der 
BV-Kasse vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zur 
Verfügung gestellt wurden, schriftlich über 

(2) Der Anwartschaftsberechtigte ist jährlich zum Stand 31. Dezember des 
vorangegangenen Geschäftsjahres binnen drei Monaten, nachdem die Daten der 
BV-Kasse vom Dachverband zur Verfügung gestellt wurden, schriftlich über 

 1. die zum letzten Bilanzstichtag erworbene Anwartschaft aus der 
Selbständigenvorsorge, 

 1. die zum letzten Bilanzstichtag erworbene Anwartschaft aus der 
Selbständigenvorsorge, 

 2. die für das Geschäftsjahr vom Anwartschaftsberechtigten geleisteten 
Beiträge, 

 2. die für das Geschäftsjahr vom Anwartschaftsberechtigten geleisteten 
Beiträge, 

 3. die vom Anwartschaftsberechtigten zu tragenden Barauslagen und 
Verwaltungskosten, 

 3. die vom Anwartschaftsberechtigten zu tragenden Barauslagen und 
Verwaltungskosten, 

 4. die zugewiesenen Veranlagungsergebnisse sowie  4. die zugewiesenen Veranlagungsergebnisse sowie 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 5. die insgesamt erworbene Anwartschaft aus der Selbständigenvorsorge  5. die insgesamt erworbene Anwartschaft aus der Selbständigenvorsorge 

zu informieren. Wesentliche Daten sind neben Namen und 
Sozialversicherungsnummer des Anwartschaftsberechtigten die für die Erfüllung 
der in Z 1 bis 5 angeführten Verpflichtungen erforderlichen Daten. Weiters hat 
die Information die Grundzüge der Veranlagungspolitik sowie die zum 
Abschlussstichtag gehaltenen Veranlagungen zu enthalten. 

zu informieren. Wesentliche Daten sind neben Namen und 
Sozialversicherungsnummer des Anwartschaftsberechtigten die für die Erfüllung 
der in Z 1 bis 5 angeführten Verpflichtungen erforderlichen Daten. Weiters hat 
die Information die Grundzüge der Veranlagungspolitik sowie die zum 
Abschlussstichtag gehaltenen Veranlagungen zu enthalten. 

(3) Der Anwartschaftsberechtigte ist zwei Jahre nach der Ruhendstellung der 
Gewerbeausübung, nach dem Erlöschen der die Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung nach dem GSVG begründenden Berechtigung oder der 
Beendigung der betrieblichen Tätigkeit, die eine Verfügung nach § 58 Abs. 1 
begründet, binnen eines Monats nach der Verständigung über die Ruhendstellung 
oder Beendigung durch den Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger von der BV-Kasse schriftlich über die 
Verfügungsmöglichkeiten gemäß den §§ 55 Abs. 4 und 58 Abs. 1 zu informieren. 
Bei Verfügungen gemäß § 58 Abs. 1 oder Auszahlungen gemäß § 58 Abs. 4 ist 
dem Anwartschaftsberechtigten zeitgleich mit der Auszahlung des 
Kapitalbetrages eine schriftliche Information mit den Angaben gemäß Abs. 2 Z 1 
bis 5 zu übermitteln. 

(3) Der Anwartschaftsberechtigte ist zwei Jahre nach der Ruhendstellung der 
Gewerbeausübung, nach dem Erlöschen der die Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung nach dem GSVG begründenden Berechtigung oder der 
Beendigung der betrieblichen Tätigkeit, die eine Verfügung nach § 58 Abs. 1 
begründet, binnen eines Monats nach der Verständigung über die Ruhendstellung 
oder Beendigung durch den Dachverband von der BV-Kasse schriftlich über die 
Verfügungsmöglichkeiten gemäß den §§ 55 Abs. 4 und 58 Abs. 1 zu informieren. 
Bei Verfügungen gemäß § 58 Abs. 1 oder Auszahlungen gemäß § 58 Abs. 4 ist 
dem Anwartschaftsberechtigten zeitgleich mit der Auszahlung des 
Kapitalbetrages eine schriftliche Information mit den Angaben gemäß Abs. 2 Z 1 
bis 5 zu übermitteln. 

(4) ... (4) ... 

(5) Die BV-Kasse haftet für die Richtigkeit der Kontonachrichten auf der 
Grundlage der von den Sozialversicherungsträgern im Wege des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger zu Verfügung gestellten Daten. 

(5) Die BV-Kasse haftet für die Richtigkeit der Kontonachrichten auf der 
Grundlage der von den Sozialversicherungsträgern im Wege des Dachverbandes 
zu Verfügung gestellten Daten. 

(6) ... (6) ... 

5. Teil 5. Teil 

Selbständigenvorsorge für freiberuflich Selbständige und Land- und 
Forstwirte 

Selbständigenvorsorge für freiberuflich Selbständige und Land- und 
Forstwirte 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich Geltungsbereich 

§ 62. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Bestimmungen des 5. Teiles gelten § 62. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Bestimmungen des 5. Teiles gelten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
für die Selbständigenvorsorge, für die Selbständigenvorsorge, 

 1. von Personen, die in der Pensionsversicherung nach § 2 GSVG 
pflichtversichert sind, aufgrund einer Ausnahme gemäß § 5 GSVG oder 
einer Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach dem ASVG 
aber nicht der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach § 2 
GSVG unterliegen, oder 

 1. von Personen, die in der Pensionsversicherung nach § 2 GSVG 
pflichtversichert sind, aufgrund einer Ausnahme gemäß § 5 GSVG oder 
einer Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach dem ASVG 
aber nicht der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach § 2 
GSVG unterliegen, oder 

 2. von Personen, die der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nach § 2 Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. 
Nr. 559/1978, oder 

 2. von Personen, die der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nach § 2 Abs. 1 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBl. 
Nr. 559/1978, oder 

 3. von Personen, die der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nach § 2 des Freiberuflich Selbständigen-Sozialversicherungsgesetzes 
(FSVG), BGBl. Nr. 624/1978, oder 

 3. von Personen, die der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nach § 2 des Freiberuflich Selbständigen-Sozialversicherungsgesetzes 
(FSVG), BGBl. Nr. 624/1978, oder 

 4. von Notaren, die der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nach § 1 des Notarversicherungsgesetzes (NVG), BGBl. Nr. 66/1972, 
unterliegen, oder 

 4. von Notaren, die der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nach § 1 des Notarversorgungsgesetzes, BGBl. I Nr. XX/2018, 
unterliegen, oder 

 5. von Personen, die in die Liste der Rechtsanwälte (§ 5 der 
Rechtsanwaltsordnung - RAO, RGBl. Nr. 96/1868) oder in die Liste der 
niedergelassenen europäischen Rechtsanwälte (§ 9 des EIRAG, BGBl. I 
Nr. 27/2000) eingetragen sind, oder 

 5. von Personen, die in die Liste der Rechtsanwälte (§ 5 der 
Rechtsanwaltsordnung - RAO, RGBl. Nr. 96/1868) oder in die Liste der 
niedergelassenen europäischen Rechtsanwälte (§ 9 des EIRAG, BGBl. I 
Nr. 27/2000) eingetragen sind, oder 

 6. von Ziviltechnikern (§ 1 des Ziviltechnikergesetzes 1993 - ZTG, BGBl. 
Nr. 156/1994). 

 6. von Ziviltechnikern (§ 1 des Ziviltechnikergesetzes 1993 - ZTG, BGBl. 
Nr. 156/1994). 

Der Selbständige kann sich im Rahmen der Selbständigenvorsorge nach diesem 
Teil durch Abschluss eines Beitrittsvertrages zur Beitragsleistung an eine BV-
Kasse verpflichten. 

Der Selbständige kann sich im Rahmen der Selbständigenvorsorge nach diesem 
Teil durch Abschluss eines Beitrittsvertrages zur Beitragsleistung an eine BV-
Kasse verpflichten. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Beitragsrecht Beitragsrecht 

Beitragsleistung Beitragsleistung 

§ 64. (1) bis (4) ... § 64. (1) bis (4) ... 

(5) Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern hat die Beiträge (Abs. 1) im 
übertragenen Wirkungsbereich nach § 33 BSVG vorzuschreiben und an die vom 
Anwartschaftsberechtigten ausgewählte BV-Kasse zu überweisen. Für die 

(5) Die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen hat die Beiträge 
(Abs. 1) im übertragenen Wirkungsbereich nach § 33 BSVG vorzuschreiben und 
an die vom Anwartschaftsberechtigten ausgewählte BV-Kasse zu überweisen. Für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Einziehung dieser Beiträge gelten die Regelungen über die Einziehung der 
Beiträge nach dem BSVG. Hinsichtlich der Meldepflichten des 
Anwartschaftsberechtigten sind die §§ 16 bis 21 BSVG anzuwenden. Die 
eingelangten Beiträge nach Abs. 1 sind von der Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern jeweils bis zum 10. des zweitfolgenden Kalendermonates nach 
vollständiger Bezahlung eines Beitragsmonates an die BV-Kasse abzuführen. Die 
Feststellung der Leistungsverpflichtung dem Grunde und der Höhe nach ist 
Verwaltungssache nach den §§ 409 bis 417a ASVG in Verbindung mit § 182 
BSVG. 

die Einziehung dieser Beiträge gelten die Regelungen über die Einziehung der 
Beiträge nach dem BSVG. Hinsichtlich der Meldepflichten des 
Anwartschaftsberechtigten sind die §§ 16 bis 21 BSVG anzuwenden. Die 
eingelangten Beiträge nach Abs. 1 sind von der Sozialversicherungsanstalt der 
Selbständigen jeweils bis zum 10. des zweitfolgenden Kalendermonates nach 
vollständiger Bezahlung eines Beitragsmonates an die BV-Kasse abzuführen. Die 
Feststellung der Leistungsverpflichtung dem Grunde und der Höhe nach ist 
Verwaltungssache nach den §§ 409 bis 417a ASVG in Verbindung mit § 182 
BSVG. 

(6) Die Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates hat die Beiträge 
(Abs. 1) im übertragenen Wirkungsbereich vorzuschreiben und an die vom 
Anwartschaftsberechtigten ausgewählte BV-Kasse zu überweisen. Für diese 
Beiträge gelten die nach dem NVG anzuwendenden Vorschriften über die 
Fälligkeit, Einzahlung und Eintreibung der Pflichtbeiträge sowie über die Melde- 
und Auskunftspflichten mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Beiträge zur 
Krankenversicherung bzw. Pensionsversicherung die Beiträge an die BV-Kassen 
treten. 

(6) Die Versorgungsanstalt des österreichischen Notariates hat die Beiträge 
(Abs. 1) im übertragenen Wirkungsbereich vorzuschreiben und an die vom 
Anwartschaftsberechtigten ausgewählte BV-Kasse zu überweisen. Für diese 
Beiträge gelten die nach dem Notarversorgungsgesetz anzuwendenden 
Vorschriften über die Fälligkeit, Einzahlung und Eintreibung der Pflichtbeiträge 
sowie über die Melde- und Auskunftspflichten mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle der Beiträge zur Krankenversicherung bzw. Pensionsversicherung die 
Beiträge an die BV-Kassen treten. 

(7) bis (9) ... (7) bis (9) ... 

Konten Konten 

§ 69. (1) ... § 69. (1) ... 

(2) Der Anwartschaftsberechtigte ist jährlich zum Stand 31. Dezember des 
vorangegangenen Geschäftsjahres binnen drei Monaten, nachdem die Daten der 
BV-Kasse vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
oder einer Kammer der freien Berufe, wenn eine Zustimmung des 
Anwartschaftsberechtigten eingeholt wurde, oder durch den 
Anwartschaftsberechtigten, zur Verfügung gestellt wurden, schriftlich über 

(2) Der Anwartschaftsberechtigte ist jährlich zum Stand 31. Dezember des 
vorangegangenen Geschäftsjahres binnen drei Monaten, nachdem die Daten der 
BV-Kasse vom Dachverband oder einer Kammer der freien Berufe, wenn eine 
Zustimmung des Anwartschaftsberechtigten eingeholt wurde, oder durch den 
Anwartschaftsberechtigten, zur Verfügung gestellt wurden, schriftlich über 

 1. die zum letzten Bilanzstichtag erworbene Anwartschaft aus der 
Selbständigenvorsorge, 

 1. die zum letzten Bilanzstichtag erworbene Anwartschaft aus der 
Selbständigenvorsorge, 

 2. die für das Geschäftsjahr vom Anwartschaftsberechtigten geleisteten 
Beiträge, 

 2. die für das Geschäftsjahr vom Anwartschaftsberechtigten geleisteten 
Beiträge, 

 3. die vom Anwartschaftsberechtigten zu tragenden Barauslagen und 
Verwaltungskosten, 

 3. die vom Anwartschaftsberechtigten zu tragenden Barauslagen und 
Verwaltungskosten, 

 4. die zugewiesenen Veranlagungsergebnisse sowie  4. die zugewiesenen Veranlagungsergebnisse sowie 

 5. die insgesamt erworbene Anwartschaft aus der Selbständigenvorsorge  5. die insgesamt erworbene Anwartschaft aus der Selbständigenvorsorge 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

zu informieren. Wesentliche Daten sind neben Namen und 
Sozialversicherungsnummer des Anwartschaftsberechtigten die für die Erfüllung 
der in Z 1 bis 5 angeführten Verpflichtungen erforderlichen Daten. Weiters hat 
die Information die Grundzüge der Veranlagungspolitik sowie die zum 
Abschlussstichtag gehaltenen Veranlagungen zu enthalten. 

zu informieren. Wesentliche Daten sind neben Namen und 
Sozialversicherungsnummer des Anwartschaftsberechtigten die für die Erfüllung 
der in Z 1 bis 5 angeführten Verpflichtungen erforderlichen Daten. Weiters hat 
die Information die Grundzüge der Veranlagungspolitik sowie die zum 
Abschlussstichtag gehaltenen Veranlagungen zu enthalten. 

(3) Der Anwartschaftsberechtigte ist zwei Jahre nach der Ruhendstellung der 
Gewerbeausübung, dem Ende seiner Pflichtversicherung infolge Einstellung der 
für die Pensionsversicherung nach § 2 BSVG wesentlichen betrieblichen 
Tätigkeit oder der Beendigung der Berufsausübung, die eine Verfügung nach § 67 
begründet, binnen eines Monats nach der Verständigung über die Ruhendstellung 
oder Beendigung der Pflichtversicherung oder Berufsausübung durch den 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger von der BV-Kasse 
schriftlich über die Verfügungsmöglichkeiten gemäß § 67 zu informieren. Bei 
Verfügungen gemäß § 67 oder Auszahlungen gemäß § 67 ist dem 
Anwartschaftsberechtigten zeitgleich mit der Auszahlung des Kapitalbetrages 
eine schriftliche Information mit den Angaben gemäß Abs. 2 Z 1 bis 5 zu 
übermitteln. 

(3) Der Anwartschaftsberechtigte ist zwei Jahre nach der Ruhendstellung der 
Gewerbeausübung, dem Ende seiner Pflichtversicherung infolge Einstellung der 
für die Pensionsversicherung nach § 2 BSVG wesentlichen betrieblichen 
Tätigkeit oder der Beendigung der Berufsausübung, die eine Verfügung nach § 67 
begründet, binnen eines Monats nach der Verständigung über die Ruhendstellung 
oder Beendigung der Pflichtversicherung oder Berufsausübung durch den 
Dachverband von der BV-Kasse schriftlich über die Verfügungsmöglichkeiten 
gemäß § 67 zu informieren. Bei Verfügungen gemäß § 67 oder Auszahlungen 
gemäß § 67 ist dem Anwartschaftsberechtigten zeitgleich mit der Auszahlung des 
Kapitalbetrages eine schriftliche Information mit den Angaben gemäß Abs. 2 Z 1 
bis 5 zu übermitteln. 

(4) ... (4) ... 

(5) Die BV-Kasse haftet für die Richtigkeit der Kontonachrichten auf der 
Grundlage der von der Sozialversicherungsträgern im Wege des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger, einer Kammer der freien Berufe 
oder dem Anwartschaftsberechtigten zu Verfügung gestellten Daten. 

(5) Die BV-Kasse haftet für die Richtigkeit der Kontonachrichten auf der 
Grundlage der von der Sozialversicherungsträgern im Wege des Dachverbandes, 
einer Kammer der freien Berufe oder dem Anwartschaftsberechtigten zu 
Verfügung gestellten Daten. 

(6) ... (6) ... 

Weisungsbindung Weisungsbindung 

§ 71a. Die Versicherungsträger und der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger haben die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im 
übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des Bundesministers für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu vollziehen. In den Angelegenheiten 
des § 27 Abs. 4 bis 6 haben der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz und der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich der 
Weisung das Einvernehmen herzustellen. 

§ 71a. Die Versicherungsträger und der Dachverband haben die Aufgaben 
nach diesem Bundesgesetz im übertragenen Wirkungsbereich nach den 
Weisungen des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu 
vollziehen. In den Angelegenheiten des § 27 Abs. 4 bis 6 haben der 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und der 
Bundesminister für Finanzen hinsichtlich der Weisung das Einvernehmen 
herzustellen. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 73. (1) bis (25) ... § 73. (1) bis (25) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(26) Die §§ 6 Abs. 1b und 2a, 14 Abs. 8 und 9, 16 Abs. 1, 25 Abs. 2, 3, 5 
und 7, 27 Abs. 5 und 8, 60 Abs. 2 Z 2 und 69 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 79/2015 treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft und gelten 
für Beitragszeiträume nach 31. Dezember 2018. 

(26) Die §§ 6 Abs. 1b und 2a, 16 Abs. 1, 25 Abs. 2, 3, 5 und 7, 27 Abs. 5 
und 8, 60 Abs. 2 Z 2, und 69 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 79/2015 treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft und gelten für 
Beitragszeiträume nach 31. Dezember 2018. § 14 Abs. 8 und 9 tritt mit 
1. Jänner 2019 in Kraft. 

(27) bis (32) ... (27) bis (32) ... 

 (33) Die §§ 7 Abs. 1,  25 Abs. 3 und 5, 26 Abs. 6, 27 Abs. 4, 5, 6, 6a und 7, 
27a Abs. 2, 3, 4 und 5, 52 Abs. 1a, 2 und 3, 53 Abs. 1, 60 Abs. 2, 3 und 5, 62 
Abs. 1 Z 4, 64 Abs. 5 und  6, 69 Abs. 2, 3 und 5 sowie § 71a, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

Artikel 27 

Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes 

Abschnitt 2 Abschnitt 2 

ERSTATTUNG DER ARBEITGEBERAUFWENDUNGEN  

Erstattungsbetrag  

§ 8. (1) Die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung haben den 
Arbeitgebern 

 

 a) das an die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten 
Arbeitnehmer nach diesem Bundesgesetz, ausgenommen Personen 
hinsichtlich eines oder mehrerer geringfügiger 
Beschäftigungsverhältnisse gemäß § 5 Abs. 2 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, gemäß Art. I, Abschnitt 1 § 2 Abs. 1, 2, 3a, 
5 und 6, Artikel II (Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz) Z 1 § 10 
Abs. 1, 2, 4 und 5, Artikel III (Hausbesorgergesetz) Z 1 § 14 Abs. 1, 2, 4 
und 5 und Artikel IV (Berufsausbildungsgesetz) Z 1 § 17a Abs. 1, 2, 4 
und 5 fortgezahlte Entgelt sowie 

 

 b) einen Pauschalbetrag  

zu erstatten (Erstattungsbetrag).  

(2) Als Pauschalbetrag (Abs. 1 lit. b) sind 27,2 vH des nach § 3 fortgezahlten  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Entgelts zu leisten. 

(3) Zur Leistung des Erstattungsbetrages ist der Krankenversicherungsträger 
zuständig, bei dem der Arbeitnehmer auf Grund des Beschäftigungsverhältnisses, 
aus dem der Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht, zum Zeitpunkt des 
Eintrittes der Arbeitsunfähigkeit versichert war. 

 

(4) Der Anspruch auf den Erstattungsbetrag entsteht, sobald der Arbeitgeber 
das Entgelt im Sinne des Abs. 1 lit. a an den Arbeitnehmer gezahlt und die 
Voraussetzungen des Abs. 5 erfüllt hat. Der Erstattungsbetrag ist unverzüglich, 
spätestens binnen vier Wochen nach Entstehen des Erstattungsanspruches 
auszuzahlen oder anzuweisen. 

 

(5) Der Arbeitgeber hat den Antrag auf Erstattung bei dem nach Abs. 3 
zuständigen Krankenversicherungsträger einzubringen und die für die 
Feststellung des Anspruches und des Erstattungsbetrages erforderlichen Angaben 
auf einem vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (im 
folgenden Hauptverband genannt) aufzulegenden Vordruck zu machen. Ist das 
Entgelt für mehr als drei aufeinanderfolgende Tage fortgezahlt worden, so ist 
diesem Vordruck eine Bestätigung im Sinne des § 4 Abs. 1 beizulegen. Darüber 
hinaus kann der zuständige Krankenversicherungsträger in begründeten Fällen für 
eine bestimmte Zeit eine derartige Bestätigung auch für kürzere 
Arbeitsverhinderungen verlangen. 

 

(6) Der Anspruch auf den Erstattungsbetrag besteht nicht, wenn die 
Entgeltfortzahlung dem Arbeitnehmer wegen einer vom Arbeitgeber vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführten Arbeitsunfähigkeit gebührt. Hat der 
Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit grob fahrlässig herbeigeführt, kann der 
Krankenversicherungsträger den Erstattungsbetrag ganz oder teilweise gewähren, 
wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitgebers dies begründen. 

 

(7) Übersteigt die Summe der allgemeinen Beitragsgrundlage im Sinne des 
§ 44 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes der beschäftigten Arbeiter, 
Angestellten und Lehrlinge das 180fache des im § 45 Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes bezeichneten Betrages in dem dem Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers, für den die Leistung des 
Erstattungsbetrages beantragt wird, zweitvorangegangenen Kalendermonat, so 
haben die Träger der Krankenversicherung dem Arbeitgeber abweichend von 
Abs. 1, insgesamt nur 70 vH des gemäß Abs. 1 lit. a fortgezahlten Entgelts zu 
erstatten. 
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Rückforderung zu Unrecht geleisteter Erstattungsbeträge  

§ 9. Der Krankenversicherungsträger hat zu Unrecht geleistete 
Erstattungsbeträge vom Arbeitgeber zurückzufordern. Das Recht auf 
Rückforderung verjährt binnen zwei Jahren nach dem Zeitpunkt, in dem dem 
Krankenversicherungsträger bekannt geworden ist, dass der Erstattungsbetrag zu 
Unrecht geleistet worden ist. Der Krankenversicherungsträger kann bei Vorliegen 
berücksichtigungswürdiger Umstände, insbesondere in Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitgebers, auf die Rückforderung ganz oder 
teilweise verzichten oder die Rückzahlung des zu Unrecht gezahlten Betrages in 
Teilbeträgen zulassen. 

 

Übergang von Schadenersatzansprüchen auf die 
Krankenversicherungsträger 

 

§ 10. (1) Könnte ein Arbeitnehmer, der gemäß § 2 Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung hat, bei Nichtbestehen dieses Anspruches auf Grund anderer 
gesetzlicher Vorschriften Schadenersatz wegen des durch die 
Arbeitsverhinderung verursachten Verdienstentganges beanspruchen, so geht 
dieser Schadenersatzanspruch insoweit auf den Krankenversicherungsträger über, 
als dieser dem Arbeitgeber den Erstattungsbetrag nach den Bestimmungen dieses 
Abschnittes zu leisten hat. 

 

(2) Der Krankenversicherungsträger kann einen im Sinne des Abs. 1 auf ihn 
übergegangenen Schadenersatzanspruch gegen den Arbeitgeber nur geltend 
machen, wenn die Arbeitsunfähigkeit durch ein Verkehrsmittel verursacht wurde, 
für dessen Betrieb auf Grund gesetzlicher Vorschrift eine erhöhte Haftpflicht 
besteht. Der Krankenversicherungsträger kann den Schadenersatzanspruch 
unbeschadet der Bestimmungen des § 336 ASVG nur bis zur Höhe der aus einer 
bestehenden Haftpflichtversicherung zur Verfügung stehenden 
Versicherungssumme geltend machen. 

 

(3) Der Krankenversicherungsträger kann einen im Sinne des Abs. 1 auf ihn 
übergegangenen Schadenersatzanspruch gegen einen Arbeitnehmer, der im 
Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses in demselben Betrieb wie der Verletzte 
beschäftigt war, nur geltend machen, wenn 

 

 a) die Arbeitsunfähigkeit durch ein Verkehrsmittel verursacht wurde, für 
dessen Betrieb auf Grund gesetzlicher Vorschrift eine erhöhte Haftpflicht 
besteht oder 
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 b) der Arbeitnehmer die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht hat. 

 

In den Fällen der lit. a gilt Abs. 2 zweiter Satz sinngemäß.  

(4) Hat der Arbeitnehmer, der im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses in 
demselben Betrieb wie der Verletzte beschäftigt war, die Arbeitsunfähigkeit nicht 
vorsätzlich herbeigeführt, so kann der Krankenversicherungsträger auf den 
Schadenersatzanspruch ganz oder teilweise verzichten, wenn die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Verpflichteten dies begründen. 

 

Verfall von Erstattungsansprüchen infolge Zeitablaufes  

§ 11. Der Anspruch auf die Gewährung von Erstattungsbeträgen ist bei 
sonstigem Verlust binnen zwei Jahren nach dem Ende des Anspruches auf 
Fortzahlung des Entgelts im Sinne dieses Bundesgesetzes geltend zu machen. 

 

Aufrechnung  

§ 12. (1) Die Krankenversicherungsträger können auf die von ihnen zu 
leistenden Erstattungsbeträge aufrechnen: 

 

 1. vom Anspruchsberechtigten gemäß § 13 und nach den Bestimmungen 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes geschuldete rückständige 
Beiträge samt Nebengebühren sowie die nach sonstigen gesetzlichen 
Bestimmungen einzuhebenden Beiträge und Umlagen einschließlich der 
darauf entfallenden Nebengebühren, soweit das Recht auf Einforderung 
nicht verjährt ist; 

 

 2. zu Unrecht erbrachte, vom Anspruchsberechtigten gemäß § 9 
zurückzuzahlende Erstattungsbeträge, soweit das Recht auf 
Rückforderung nicht verjährt ist; 

 

 3. Vorschüsse, die auf Erstattungsbeträge gewährt wurden.  

(2) Der Krankenversicherungsträger kann über die im Abs. 1 bezeichneten 
Fälle hinaus mit den einzelnen Arbeitgebern eine schriftliche Vereinbarung über 
die Vornahme der Aufrechnung treffen, wenn dies der Verwaltungsvereinfachung 
dient. 

 

Aufbringung der Mittel  

§ 13. (1) Die für die Leistung der Erstattungsbeträge erforderlichen Mittel 
sind aufzubringen 

 

 a) durch Beiträge der Arbeitgeber,  
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 b) durch einen Beitrag der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt.  

(2) Die Arbeitgeber haben für jeden in der gesetzlichen Krankversicherung 
versicherten Arbeitnehmer, ausgenommen Personen hinsichtlich eines oder 
mehrerer geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse gemäß § 5 Abs. 2 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, soweit er vom Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes erfaßt ist, einen Beitrag zu leisten. 

 

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des § 16 beträgt die Höhe des Beitrages 
2,8 vH der allgemeinen Beitragsgrundlage im Sinne des § 44 ASVG. Die auf den 
Kalendertag entfallende Beitragsgrundlage darf den im § 45 Abs. 1 ASVG 
bezeichneten Betrag nicht übersteigen. 

 

(4) Von den auf volle Schillinge gerundeten Sonderzahlungen im Sinne des 
§ 49 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sind Sonderbeiträge 
mit dem im Abs. 3 bezeichneten Hundertsatz zu entrichten. Hiebei sind die in 
einem Kalenderjahr fällig werdenden Sonderzahlungen bis zum sechzigfachen 
Betrag der gemäß § 45 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
geltenden Höchstbeitragsgrundlage zu berücksichtigen. 

 

(5) Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt hat jährlich einen Beitrag in 
der Höhe von 1.5 vH der im abgelaufenen Kalenderjahr erwachsenen 
Aufwendungen an Erstattungsbeträgen zu leisten. Dieser Beitrag ist 
vorschußweise in monatlichen Raten dem beim Hauptverband errichteten 
Erstattungsfonds (§ 15) zu überweisen. Der Ausgleich ist innerhalb der ersten 
sechs Monate des folgenden Kalenderjahres vorzunehmen. 

 

Erstattungsfonds der Krankenversicherungsträger  

§ 14. (1) Die Krankenversicherungsträger haben zur Leistung der 
Erstattungsbeträge (§ 8) einen Fonds zu errichten (Erstattungsfonds). 

 

Die Mittel des Erstattungsfonds werden aufgebracht:  

 1. durch Beiträge gemäß § 13,  

 2. durch den Erstattungsausgleich gemäß § 15 Abs. 4 und  

 3. durch sonstige Einnahmen.  

Das Vermögen des Fonds ist getrennt vom sonstigen Vermögen zu verwalten. 
Der Mehrertrag eines Geschäftsjahres ist einer Rücklage zuzuführen. Der 
Gesamtbetrag der Rücklage hat jeweils am Ende des Geschäftsjahres ein Sechstel 
der Aufwendungen für Erstattungsbeträge des vorangegangenen Geschäftsjahres 
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zu betragen. Er darf dieses Sechstel nicht übersteigen; ein hernach allenfalls 
verbleibender Restbetrag ist an den Hauptverband zugleich mit der Vorlage der 
Erfolgsrechnung (Abs. 3) abzuführen. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Mittel des Erstattungsfonds (Abs. 1) dürfen nur für die in diesem 
Abschnitt vorgeschriebenen Zwecke verwendet werden. Andere Mittel des 
Krankenversicherungsträgers dürfen für diese Zwecke nicht verwendet werden, 
jedoch sind die aus der Durchführung dieses Abschnittes erwachsenden 
Verwaltungskosten vom Krankenversicherungsträger zu tragen. 

 

(3) Die Krankenversicherungsträger haben hinsichtlich des Erstattungsfonds 
für jedes Geschäftsjahr einen Voranschlag und einen Rechnungsabschluß, der 
jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und einer Schlußbilanz zum Ende des Jahres 
bestehen muß, sowie einen Geschäftsbericht zu verfassen und dem Hauptverband 
vorzulegen. 

 

Erstattungsfonds des Hauptverbandes  

§ 15. (1) Beim Hauptverband ist ein Erstattungsfonds zu errichten, der eine 
ausgeglichene Gebarung der bei den Krankenversicherungsträgern errichteten 
Erstattungsfonds (§ 14) zu gewährleisten hat. Das Vermögen des Fonds ist 
getrennt vom sonstigen Vermögen des Hauptverbandes zu verwalten. § 14 Abs. 2 
ist entsprechend anzuwenden. 

 

(2) Der Hauptverband hat hinsichtlich des Erstattungsfonds für jedes 
Geschäftsjahr (§ 14 Abs. 1 letzter Satz) einen Voranschlag und einen 
Rechnungsabschluß, der jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und einer 
Schlußbilanz zum Ende des Jahres bestehen muß, sowie einen Geschäftsbericht 
zu verfassen und dem Bundesministerium für soziale Verwaltung vorzulegen. 

 

(3) Die Mittel des Erstattungsfonds werden aufgebracht:  

 1. durch die von den Krankenversicherungsträgern gemäß § 14 Abs. 1 
abzuführenden Überschüsse der Erstattungsfonds; 

 

 2. durch sonstige Einnahmen.  

(4) Der Hauptverband hat die zur Deckung der bei den Erstattungsfonds der 
einzelnen Krankenversicherungsträger ausgewiesenen Gebarungsabgänge und zur 
Auffüllung der Rücklage (§ 14 Abs. 1) notwendigen Beträge aus dem bei ihm 
errichteten Erstattungsfonds zu überweisen (Erstattungsausgleich). Auf diese 
Beträge kann der Hauptverband über begründeten Antrag des 
Krankenversicherungsträgers Vorschüsse im erforderlichen Ausmaß gewähren. 
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Festsetzung des Beitragssatzes durch Verordnung  

§ 16. (1) Übersteigt oder unterschreitet das Vermögen des Erstattungsfonds 
beim Hauptverband (§ 15) voraussichtlich den Betrag, der zur Durchführung des 
Erstattungsausgleiches erforderlich ist, so hat der Bundesminister für soziale 
Verwaltung unter Bedachtnahme auf das Gutachten des Hauptverbandes (Abs. 2) 
durch Verordnung den Beitragssatz abweichend von dem im § 13 Abs. 3 
bezeichneten Ausmaß in einer Höhe festzusetzen, die eine ausgeglichene 
Gebarung des Erstattungsfonds voraussichtlich sicherstellt. Die Verordnung 
bedarf der Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates. 

 

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat vor Erlassung der im 
Abs. 1 genannten Verordnung dem Hauptverband Gelegenheit zur Vorlage eines 
Gutachtens einzuräumen. Bei Erstellung des Gutachtens ist insbesondere auf die 
Entwicklung der Krankenstände und auf die Ursache dieser Entwicklung Bedacht 
zu nehmen. 

 

Ausschüsse für die Erstattung der Arbeitgeberaufwendungen 
(Erstattungsausschüsse) 

 

§ 17. (1) Beim Hauptverband ist durch die Verbandskonferenz ein Ausschuß 
einzurichten. Dieser Ausschuß besteht aus den neun Obmann-Stellvertretern der 
Gebietskrankenkassen aus dem Kreise der Arbeitgeber, drei von der 
Verbandskonferenz aus ihrer Mitte zu entsendenden Mitgliedern aus dem Kreise 
der Arbeitgeber sowie vier von der Verbandskonferenz aus ihrer Mitte zu 
entsendenden Mitgliedern aus dem Kreise der Arbeitnehmer. Diesem Ausschuß 
obliegt insbesondere: 

 

 1. die Beratung hinsichtlich der Verwaltung des Sondervermögens durch 
den Hauptverband im Sinne des § 15 Abs. 1; 

 

 2. die Beratung hinsichtlich der Durchführung des Erstattungsausgleiches 
im Sinne des § 15 Abs. 4; 

 

 3. die Erstellung des in § 16 Abs. 2 genannten Gutachtens und dessen 
Weiterleitung an den Verbandsvorstand, wobei der Verbandsvorstand 
dieses Gutachten unter allfälliger Beifügung von Bemerkungen dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorzulegen hat; 

 

 4. die Verfassung eines jährlichen Berichtes über die Entwicklung der 
Krankenstände und die Ursachen dieser Entwicklung, falls ein Gutachten 
gemäß § 16 Abs. 2 nicht erstellt wurde; 
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 5. die Erarbeitung von Vorschlägen für Empfehlungen des Hauptverbandes 
an die Krankenversicherungsträger in allen mit der Durchführung der 
Bestimmungen dieses Abschnittes zusammenhängenden 
Angelegenheiten. 

 

(2) Bei den zur Durchführung der Leistung von Erstattungsbeträgen gemäß 
§ 8 Abs. 4 zuständigen Krankenversicherungsträgern ist vom Vorstand ein 
Ausschuß einzusetzen. Dieser Ausschuß besteht aus drei Versicherungsvertretern 
des jeweiligen Krankenversicherungsträgers aus dem Kreise der Arbeitgeber 
sowie aus einem Versicherungsvertreter dieses Krankenversicherungsträgers aus 
dem Kreise der Arbeitnehmer. Dem Ausschuß obliegt die Beratung des 
Vorstandes in allen mit der Durchführung der Bestimmungen dieses Abschnittes 
zusammenhängenden Angelegenheiten. 

 

(3) Das Nähere über die Tätigkeit der Erstattungsausschüsse ist durch die 
Geschäftsordnung der Verbandskonferenz des Hauptverbandes zu bestimmen. 

 

Anwendung von Bestimmungen des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes 

 

§ 18. Für die Durchführung der Bestimmungen dieses Abschnittes gelten die 
nachstehenden Bestimmungen des Ersten, Fünften, Siebenten und Achten Teiles 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes entsprechend: 

 

 1. von den Bestimmungen des Ersten Teiles die §§ 33 bis 35, hievon § 34 
Abs. 2 mit der Maßgabe, dass an Stelle der vorgeschriebenen Meldungen 
Listen über die von der Entgeltfortzahlung betroffenen Arbeitnehmer und 
das an diese Personen gezahlte Entgelt vorgelegt werden können, ferner 
die §§ 40 bis 43, 46, 47, 54 Abs. 2, 56, 56a Abs. 1, 57 bis 59, 62, 63 
Abs. 1, 64 bis 69, 83, 101, 104 Abs. 4, 109 bis 113 und 115; 

 

 2. von den Bestimmungen des Fünften Teiles die §§ 336 und 337 Abs. 2;  

 3. von den Bestimmungen des Siebenten Teiles  

 a) § 354 mit der Maßgabe, dass der Anspruch auf den Erstattungsbetrag 
dem Anspruch auf eine Versicherungsleistung aus der 
Krankenversicherung gleichzuhalten, jedoch eine sachliche 
Zuständigkeit der Schiedsgerichte nicht gegeben ist, 

 

 b) die §§ 355 und 357 bis 360,  

 c) die §§ 361, 367 und 368, dessen Abs. 2 auch anzuwenden ist, wenn 
der Krankenversicherungsträger keinen Bescheid erlassen hat, 
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 d) die §§ 409, 410 und 412 bis 414 mit der Maßgabe, dass hinsichtlich 
des Anspruches auf Leistung von Erstattungsbeträgen der Einspruch 
an den Landeshauptmann zusteht; eine Berufung an das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung ist ausgeschlossen; 

 

 4. die Bestimmungen des Achten Teiles über den Aufbau der Verwaltung.  

Erstattungsansprüche der Arbeitgeber für Pflegefreistellungen nach § 16 
Abs. 2 des Urlaubsgesetzes, BGBl. Nr. 390/1976, in der jeweils geltenden 

Fassung 

 

§ 19. (1) Leistet ein Arbeitgeber einem in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer Entgeltfortzahlung auf Grund 
des § 16 Abs. 2 des Urlaubsgesetzes, BGBl. Nr. 390/1976, in der jeweils 
geltenden Fassung, so hat ihm auf Antrag der für den Arbeitnehmer jeweils 
zuständige Krankenversicherungsträger das dafür aufgewendete Bruttoentgelt 
binnen drei Monaten aus den allgemeinen Mitteln der Krankenversicherung zu 
erstatten. 

 

(2) Die Erstattungsregelung gilt für Arbeitnehmer, auf die Abschnitt 2 des 
Urlaubsgesetzes anzuwenden ist. 

 

Übergangsbestimmungen  

§ 19a. (1) Für Dienstverhinderungen, die nach Ablauf des 30. September 
2000 eingetreten sind, besteht kein Anspruch auf Erstattung gemäß §§ 8 und 19. 

 

(2) Für Dienstverhinderungen, die vor Ablauf des 30. September 2000 
eingetreten sind, jedoch über diesen Zeitpunkt hinaus andauern, besteht ein 
Anspruch auf Erstattung gemäß §§ 8 und 19 nur bis zum Ablauf dieses Tages. 

 

(3) Abweichend von § 11 sind sämtliche Ansprüche auf Erstattungsbeiträge 
gemäß §§ 8 und 19 bei sonstigem Verlust bis zum Ablauf des 31. Dezember 2000 
geltend zu machen. 

 

(4) Mit Ablauf des 30. September 2000 erlischt  

 1. die Beitragspflicht der Arbeitgeber gemäß § 13 Abs. 2 bis 4,  

 2. die Beitragspflicht der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt nach § 13 
Abs. 5. 

 

(5) Die Krankenversicherungsträger nach dem ASVG haben für das 
Geschäftsjahr 2000 einen Rechnungsabschluss, der jedenfalls aus einer 
Erfolgsrechnung und einer Liquidationsbilanz samt Einzelnachweisungen zu 
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allen Positionen der Bilanz bestehen muss, zu verfassen und bis zum 31. März 
2001 dem Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen, dem 
Rechnungshof und dem Hauptverband vorzulegen. Rücklagen gemäß § 14 Abs. 1 
sind nicht mehr zu bilden. Gleichzeitig ist das verbleibende Finanzvermögen des 
Erstattungsfonds an den Hauptverband abzuführen. 

(6) Nach Vorlage des Rechnungsabschlusses und Übermittlung des 
verbleibenden Finanzvermögens ist der jeweilige Erstattungsfonds des 
Krankenversicherungsträgers aufzulösen. In der Liquidationsbilanz ausgewiesene 
Forderungen und Verbindlichkeiten sind in die ordentliche Gebarung des 
Krankenversicherungsträgers zu übernehmen. Aufwendungen und Erträge aus 
verbleibenden Tätigkeiten nach diesem Bundesgesetz, die nach Liquidation des 
Erstattungsfonds auftreten, sind in der ordentlichen Gebarung des 
Krankenversicherungsträgers als „sonstige und außerordentliche Aufwendungen“ 
bzw. „sonstige und außerordentliche Erträge“ zu verrechnen. 

 

(7) Anstelle des Rechnungsabschlusses gemäß § 15 Abs. 2 für das 
Geschäftsjahr 2000 hat der Hauptverband über das gesamte Vermögen seines 
Erstattungsfonds einen Rechnungsabschluss, der jedenfalls aus einer 
Erfolgsrechnung und einer Liquidationsbilanz bestehen muss, zu verfassen und 
dem Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen und dem 
Rechnungshof bis zum 30. April 2001 vorzulegen. Dabei hat der Hauptverband 
die Übernahme des Vermögens der Krankenversicherungsträger in einer 
Einzelnachweisung zur Position „allgemeine Rücklage“ gesondert darzustellen. 

 

(8) Der Hauptverband hat das verbleibende Finanzvermögen bis zu einem 
Betrag von 300 Millionen Schilling dem Bund für Zwecke nach dem 
Jugendausbildungs-Sicherungsgesetz, BGBl. I Nr. 91/1998, zu übertragen. 
Verbleibt danach ein Restbetrag, ist ein Betrag bis zur Höhe von 30 vH des 
gesamten verbleibenden Finanzvermögens zuzüglich 30 Millionen Schilling dem 
Bund zu übertragen. Diese Übertragungen haben bis zum 30. April 2001 zu 
erfolgen. Verbleibt auch danach ein Restbetrag, ist dieser zuzüglich der nach dem 
31. Dezember 2001 angefallenen Zinsen zu Gunsten von Maßnahmen der 
beruflichen Ausbildung für arbeitslose, insbesondere behinderte Jugendliche 
(Kapitel 63) an den Bund zu überweisen. 

 

(9) Nach Übertragung des gesamten Finanzvermögens sind der 
Erstattungsfonds beim Hauptverband sowie die Erstattungsausschüsse 
aufzulösen. 
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Artikel 28 

Änderung des Gutsangestelltengesetzes 

Remuneration. Remuneration. 

§ 13. (1) Falls der Dienstnehmer Anspruch auf eine regelmäßig 
wiederkehrende Remuneration oder auf eine andre besondere Entlohnung hat, 
gebührt sie ihm, wenngleich das Dienstverhältnis vor Fälligkeit des Anspruches 
gelöst wird, in dem Betrage, der dem Verhältnisse zwischen der Dienstperiode, 
für die die Entlohnung gewährt wird, und der zurückgelegten Dienstzeit 
entspricht. 

§ 13. Falls der Dienstnehmer Anspruch auf eine regelmäßig wiederkehrende 
Remuneration oder auf eine andre besondere Entlohnung hat, gebührt sie ihm, 
wenngleich das Dienstverhältnis vor Fälligkeit des Anspruches gelöst wird, in 
dem Betrage, der dem Verhältnisse zwischen der Dienstperiode, für die die 
Entlohnung gewährt wird, und der zurückgelegten Dienstzeit entspricht. 

(2) Dem Dienstnehmer, dessen Arbeitszeit bei demselben Dienstgeber 
wegen Inanspruchnahme der Gleitpension auf ein im § 253c Abs. 2 ASVG 
genanntes Ausmaß vermindert wird, gebühren im Kalenderjahr der Umstellung 
sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in 
dem der Vollzeitbeschäftigung und der Beschäftigung mit verminderter 
Arbeitszeit entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

 

Freizeit während der Kündigungsfrist Freizeit während der Kündigungsfrist 

§ 20. (1) und (2) ... § 20. (1) und (2) ... 

(3) Abs. 2 gilt nicht bei Kündigung wegen Inanspruchnahme einer 
Gleitpension gemäß § 253c ASVG. 

 

(4) Durch Kollektivvertrag können abweichende Regelungen getroffen 
werden. 

(3) Durch Kollektivvertrag können abweichende Regelungen getroffen 
werden. 

§ 22a. (1) Der Anspruch auf Abfertigung besteht auch dann, wenn das 
Dienstverhältnis 

§ 22a. (1) Der Anspruch auf Abfertigung besteht auch dann, wenn das 
Dienstverhältnis 

 1. mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedauert hat und  1. mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedauert hat und 

 a) bei Männern nach Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres oder 

 a) bei Männern nach Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres oder 

 b) wegen Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung oder 

 

 c) wegen Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung oder 
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 d) wegen Inanspruchnahme einer Alterspension aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung nach § 4 Abs. 2 Allgemeines Pensionsgesetz 
(APG), BGBl. I Nr. 142/2004, oder 

 b) wegen Inanspruchnahme einer Alterspension aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung nach § 4 Abs. 2 Allgemeines Pensionsgesetz 
(APG), BGBl. I Nr. 143/2004, oder 

 e) wegen Inanspruchnahme einer Alterspension nach § 4 Abs. 3 APG 
oder 

 c) wegen Inanspruchnahme einer Alterspension nach § 4 Abs. 3 APG 
oder 

 2. wegen Inanspruchnahme einer  2. wegen Inanspruchnahme einer 

 a) Pension aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung oder 

 Pension aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit aus 
einer gesetzlichen Pensionsversicherung oder 

 b) vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit aus 
einer gesetzlichen Pensionsversicherung 

 

 3. wegen Feststellung einer voraussichtlich mindestens sechs Monate 
andauernden Berufsunfähigkeit oder Invalidität durch den 
Versicherungsträger gemäß § 367 Abs. 4 ASVG 

 3. wegen Feststellung einer voraussichtlich mindestens sechs Monate 
andauernden Berufsunfähigkeit oder Invalidität durch den 
Versicherungsträger gemäß § 367 Abs. 4 ASVG 

 4. im Fall der Arbeitsverhinderung gemäß § 8 Abs. 1 und 2 oder § 2 EFZG 
nach Ende des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung und nach Beendigung 
des Krankengeldanspruches gemäß § 138 ASVG während eines 
anhängigen Leistungsstreitverfahrens gemäß § 354 ASVG über 
Berufsunfähigkeit (§ 273 ASVG) oder Invalidität (§ 255 ASVG). 

 4. im Fall der Arbeitsverhinderung gemäß § 8 Abs. 1, 2 und 2a oder § 2 
EFZG nach Ende des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung und nach 
Beendigung des Krankengeldanspruches gemäß § 138 ASVG während 
eines anhängigen Leistungsstreitverfahrens gemäß § 354 ASVG über 
Berufsunfähigkeit (§ 273 ASVG) oder Invalidität (§ 255 ASVG) 

durch Kündigung seitens des Dienstnehmers endet. Die Abfertigung gebührt in 
den Fällen der Z 1 lit. c auch dann, wenn das Dienstverhältnis mit einem im 
§ 253c Abs. 2 ASVG genannten verminderten Arbeitszeitausmaß fortgesetzt 
wird. 

durch Kündigung seitens des Dienstnehmers endet. 

(1a) Der Anspruch auf Abfertigung nach Abs. 1 Z 1 lit. c entsteht, wenn das 
Dienstverhältnis bei demselben Dienstgeber fortgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt 
der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein im § 253c Abs. 2 ASVG genanntes 
Ausmaß. Die Inanspruchnahme der Gleitpension ist hinsichtlich der 
Abfertigungsansprüche, die auf Kollektivvertrag beruhen, der Inanspruchnahme 
einer vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer gleichzuhalten. 
Hat der Dienstnehmer bei Inanspruchnahme der Gleitpension einen 
Abfertigungsanspruch im Höchstausmaß der auf Grund Gesetz, Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung oder Einzelarbeitsvertrag gebührenden Abfertigung 
erhalten, so entsteht während des bei demselben Dienstgeber mit verminderter 
Arbeitszeit fortgesetzten Dienstverhältnisses kein weiterer Abfertigungsanspruch. 
Sofern der Dienstnehmer bei Inanspruchnahme einer Gleitpension im Zeitpunkt 
der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein im § 253c Abs. 2 ASVG genanntes 
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Ausmaß eine Abfertigung erhalten hat, sind die bis zu diesem Zeitpunkt 
zurückgelegten Dienstzeiten für einen weiteren Abfertigungsanspruch nicht zu 
berücksichtigen. 

(2) Eine nach den Abs. 1 und 1a gebührende Abfertigung kann in gleichen 
monatlichen Teilbeträgen gezahlt werden. Die Zahlung beginnt mit dem auf das 
Ende des Dienstverhältnisses folgenden Monatsersten, bei Fortsetzung des 
Dienstverhältnisses unter Inanspruchnahme einer Gleitpension mit dem 
Monatsersten, welcher der Herabsetzung der Arbeitszeit (Abs. 1a Satz 1) folgt. 
Eine Rate darf die Hälfte des der Bemessung der Abfertigung zugrunde liegenden 
Monatsentgeltes nicht unterschreiten. 

(2) Eine nach Abs. 1 gebührende Abfertigung kann in gleichen monatlichen 
Teilbeträgen gezahlt werden. Die Zahlung beginnt mit dem auf das Ende des 
Dienstverhältnisses folgenden Monatsersten. Eine Rate darf die Hälfte des der 
Bemessung der Abfertigung zugrundeliegenden Monatsentgeltes nicht 
unterschreiten. 

(3) bis (7) ... (3) bis (7) ... 

Artikel 29 

Änderung des Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetzes 

Urlaub. Urlaub. 

§ 9. (1) und (2) ... § 9. (1) und (2) ... 

(2a) Dem Dienstnehmer, dessen Arbeitszeit bei demselben Dienstgeber 
wegen Inanspruchnahme der Gleitpension auf ein im § 253c Abs. 2 ASVG 
genanntes Ausmaß vermindert wird, gebühren im Kalenderjahr der Umstellung 
sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in 
dem der Vollzeitbeschäftigung und der Beschäftigung mit verminderter 
Arbeitszeit entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

 

(3) ... (3) ... 

Freizeit während der Kündigungsfrist Freizeit während der Kündigungsfrist 

§ 16. (1) bis (3) ... § 16. (1) bis (3) ... 

(4) Abs. 3 gilt nicht bei Kündigung wegen Inanspruchnahme einer 
Gleitpension gemäß § 253c ASVG. 

 

(5) ... (5) ... 

§ 17. Wird das Dienstverhältnis nach einer ununterbrochenen mindestens 
zehnjährigen Dauer gelöst oder unter Inanspruchnahme einer Gleitpension aus 
einer gesetzlichen Pensionsversicherung mit einem im § 253c Abs. 2 ASVG 

§ 17. Wird das Dienstverhältnis nach einer ununterbrochenen mindestens 
zehnjährigen Dauer gelöst, gebührt dem Dienstnehmer ein außerordentliches 
Entgelt, das nach den für den letzten Monat des Dienstverhältnisses (für den 
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genannten verminderten Arbeitsausmaß beim selben Dienstgeber fortgesetzt, 
gebührt dem Dienstnehmer ein außerordentliches Entgelt, das nach den für den 
letzten Monat des Dienstverhältnisses (für den letzten Monat vor Änderung des 
Arbeitszeitausmaßes) gebührenden Geldbezügen, einschließlich der darauf 
entfallenden Anteile von Sonderzahlungen (Weihnachtsremuneration usw.), zu 
bemessen ist (Bemessungsgrundlage). Das außerordentliche Entgelt beträgt nach 
einer ununterbrochen mindestens zehnjährigen Dienstdauer das Dreifache der 
Bemessungsgrundlage; es erhöht sich für jedes weitere vollendete Dienstjahr um 
drei Fünftel der Bemessungsgrundlage, jedoch höchstens bis zum Zwölffachen 
derselben. 

letzten Monat vor Änderung des Arbeitszeitausmaßes) gebührenden 
Geldbezügen, einschließlich der darauf entfallenden Anteile von 
Sonderzahlungen (Weihnachtsremuneration usw.), zu bemessen ist 
(Bemessungsgrundlage). Das außerordentliche Entgelt beträgt nach einer 
ununterbrochen mindestens zehnjährigen Dienstdauer das Dreifache der 
Bemessungsgrundlage; es erhöht sich für jedes weitere vollendete Dienstjahr um 
drei Fünftel der Bemessungsgrundlage, jedoch höchstens bis zum Zwölffachen 
derselben. 

(1a) Der Anspruch auf das außerordentliche Entgelt wegen 
Inanspruchnahme einer Gleitpension entsteht, wenn das Dienstverhältnis bei 
demselben Dienstgeber fortgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt der Herabsetzung der 
Arbeitszeit auf ein im § 253c Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß. Die 
Inanspruchnahme der Gleitpension ist hinsichtlich der Ansprüche auf 
außerordentliches Entgelt, die auf Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 
beruhen, der Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer gleichzuhalten. Hat der Dienstnehmer bei Inanspruchnahme 
der Gleitpension Anspruch auf außerordentliches Entgelt im Höchstausmaß des 
auf Grund Gesetz, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder 
Einzelarbeitsvertrag gebührenden außerordentlichen Entgelts erhalten, so entsteht 
während des bei demselben Dienstgeber mit verminderter Arbeitszeit 
fortgesetzten Dienstverhältnisses kein weiterer Anspruch auf außerordentliches 
Entgelt. Sofern der Dienstnehmer bei Inanspruchnahme einer Gleitpension im 
Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein im § 253c Abs. 2 ASVG 
genanntes Ausmaß ein außerordentliches Entgelt erhalten hat, sind die bis zu 
diesem Zeitpunkt zurückgelegten Dienstzeiten für einen weiteren Anspruch auf 
außerordentliches Entgelt nicht zu berücksichtigen. 

 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

Artikel 30 

Änderung des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes 

Inkrafttreten und Vollziehung Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 15. (1) ... § 15. (1) ... 
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(2) Ist in einer Krankenanstalt die Einhaltung des § 4 Abs. 4 Z 3 und 4 ab 
1. Jänner 1997 oder des § 4 Abs. 5 ab 1. Jänner 1998 nicht möglich, da die 
erforderliche Zahl von Dienstnehmer/innen nachweislich trotz Ausschreibung im 
jeweiligen offiziellen Presseorgan der Österreichischen Ärztekammer oder des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger nicht zur 
Verfügung steht, sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 1999 im dadurch 
erforderlichen Ausmaß längere Wochenarbeitszeit als nach § 4 Abs. 4 Z 3 und 4 
und eine höhere Anzahl von verlängerten Diensten als nach § 4 Abs. 5, höchstens 
jedoch nach dem Stand vom Dezember 1996, zulässig. Die Dienstgeber/innen 
sind verpflichtet, die Voraussetzungen zur Einhaltung dieser Bestimmungen bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 1999 herzustellen. 

 

(2a) bis (3) ... (2a) bis (3) ... 

Artikel 31 

Änderung des Landarbeitsgesetzes 

Sonderzahlungen Sonderzahlungen 

§ 16. (1) und (2) … § 16. (1) und (2) … 

(3) Dienstnehmern, deren Arbeitszeit bei demselben Dienstgeber wegen 
Inanspruchnahme der Gleitpension auf ein im § 253c Abs. 2 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 genanntes Ausmaß 
vermindert wird, gebühren im Kalenderjahr der Umstellung sonstige, 
insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, in dem der 
Vollzeitbeschäftigung und der Beschäftigung mit verminderter Arbeitszeit 
entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

 

Abfertigung Abfertigung 

§ 31. (1) War der Dienstnehmer durch eine bestimmte Zeit ununterbrochen 
bei demselben Dienstgeber oder in demselben Betrieb beschäftigt, so gebührt ihm 
bei Auflösung des Dienstverhältnisses oder wenn dieses unter Inanspruchnahme 
einer Gleitpension aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung bei demselben 
Dienstgeber mit einem im § 253c Abs. 2 ASVG genannten verminderten 
Arbeitszeitausmaß fortgesetzt wird, eine Abfertigung. Das Mindestausmaß der 
Abfertigung beträgt nach drei vollen Dienstjahren 12 vH des Jahresentgelts und 

§ 31. (1) War der Dienstnehmer durch eine bestimmte Zeit ununterbrochen 
bei demselben Dienstgeber oder in demselben Betrieb beschäftigt, so gebührt ihm 
bei Auflösung des Dienstverhältnisses eine Abfertigung. Das Mindestausmaß der 
Abfertigung beträgt nach drei vollen Dienstjahren 12 vH des Jahresentgelts und 
erhöht sich für jedes weitere volle Dienstjahr um 4 vH bis zum vollen 25. 
Dienstjahr. Vom vollen 40. Dienstjahr an erhöht sich die Abfertigung für jedes 
weitere volle Dienstjahr um 3 vH. 
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erhöht sich für jedes weitere volle Dienstjahr um 4 vH bis zum vollen 25. 
Dienstjahr. Vom vollen 40. Dienstjahr an erhöht sich die Abfertigung für jedes 
weitere volle Dienstjahr um 3 vH. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

(4) Die Abfertigung wird, soweit sie den Betrag von 30 vH des 
Jahresentgelts nicht übersteigt, mit der Auflösung des Dienstverhältnisses oder 
bei Fortsetzung des Dienstverhältnisses bei demselben Dienstgeber unter 
Inanspruchnahme einer Gleitpension mit dem Zeitpunkt der Herabsetzung der 
Arbeitszeit auf ein im § 253c Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß fällig. Die 
Ausführungsgesetze bestimmen, inwieweit ein darüber hinausgehender 
Restbetrag innerhalb eines Jahres nach Auflösung des Dienstverhältnisses oder 
nach Fortsetzung des Dienstverhältnisses mit einem im § 253c Abs. 2 ASVG 
genannten verminderten Arbeitsausmaß in Teilbeträgen abgestattet werden kann. 

(4) Die Abfertigung wird, soweit sie den Betrag von 30 vH des 
Jahresentgelts nicht übersteigt, mit der Auflösung des Dienstverhältnisses fällig. 
Die Ausführungsgesetze bestimmen, inwieweit ein darüber hinausgehender 
Restbetrag innerhalb eines Jahres nach Auflösung des Dienstverhältnisses in 
Teilbeträgen abgestattet werden kann. 

(5) Der Anspruch auf Abfertigung bleibt erhalten, wenn (5) Der Anspruch auf Abfertigung bleibt erhalten, wenn 

 1. Dienstnehmer ab Erreichung der für die (vorzeitige) Alterspension 
erforderlichen Altersgrenze oder wegen Inanspruchnahme einer Pension 
aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung oder einer vorzeitigen Alterspension 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung oder wegen Inanspruchnahme einer Alterspension 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung nach § 4 Abs. 2 Allgemeines 
Pensionsgesetz (APG), BGBl. I Nr. 142/2004, oder wegen 
Inanspruchnahme einer Alterspension nach § 4 Abs. 3 APG oder 

 1. Dienstnehmer ab Erreichung der für die (vorzeitige) Alterspension 
erforderlichen Altersgrenze oder wegen Inanspruchnahme einer Pension 
aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit aus einer 
gesetzlichen Pensionsversicherung oder wegen Inanspruchnahme einer 
Alterspension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung nach § 4 Abs. 2 
Allgemeines Pensionsgesetz (APG), BGBl. I Nr. 142/2004, oder wegen 
Inanspruchnahme einer Alterspension nach § 4 Abs. 3 APG oder 

 2. weibliche Dienstnehmer spätestens drei Monate nach der Geburt, nach 
der Annahme eines Kindes, welches das zweite Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, an Kindes Statt (§ 105c Abs. 1 Z 1) oder nach Übernahme 
eines solchen Kindes in unentgeltliche Pflege (§ 105c Abs. 1 Z 2), bei 
Inanspruchnahme einer Karenz (§§ 105 Abs. 1 und 105c Abs. 1) 
spätestens sechs Wochen nach deren Beendigung oder während der 
Inanspruchnahme einer Teilzeitbeschäftigung (§§ 105f, 105g oder 105m) 
das Dienstverhältnis auflösen. 

 2. weibliche Dienstnehmer spätestens drei Monate nach der Geburt, nach 
der Annahme eines Kindes, welches das zweite Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, an Kindes Statt (§ 105c Abs. 1 Z 1) oder nach Übernahme 
eines solchen Kindes in unentgeltliche Pflege (§ 105c Abs. 1 Z 2), bei 
Inanspruchnahme einer Karenz (§§ 105 Abs. 1 und 105c Abs. 1) 
spätestens sechs Wochen nach deren Beendigung oder während der 
Inanspruchnahme einer Teilzeitbeschäftigung (§§ 105f, 105g oder 105m) 
das Dienstverhältnis auflösen. 

(5a) Der Anspruch auf Abfertigung bleibt weiters erhalten, wenn der 
Dienstnehmer wegen Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung das Dienstverhältnis auflöst oder mit einem im § 253c 
Abs. 2 ASVG genannten verminderten Arbeitszeitausmaß fortsetzt. 
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(5b) Die Inanspruchnahme der Gleitpension ist hinsichtlich der 
Abfertigungsansprüche, die auf Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 
beruhen, der Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspension bei langer 
Versicherungsdauer gleichzuhalten. Sofern der Dienstnehmer bei 
Inanspruchnahme einer Gleitpension im Zeitpunkt der Herabsetzung der 
Arbeitszeit auf ein im § 253c Abs. 2 ASVG genanntes Ausmaß eine Abfertigung 
erhalten hat, sind die bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegten Dienstzeiten für 
einen weiteren Abfertigungsanspruch nicht zu berücksichtigen. 

 

(6) bis (9) … (6) bis (9) … 

Freizeit während der Kündigungsfrist Freizeit während der Kündigungsfrist 

§ 32. (1) und (2) ... § 32. (1) und (2) ... 

(3) Abs. 2 gilt nicht bei Kündigung wegen Inanspruchnahme einer 
Gleitpension gemäß § 253c ASVG. 

 

(4) ... (4) ... 

Herabsetzung der Normalarbeitszeit Herabsetzung der Normalarbeitszeit 

§ 39h. (1) Dem Dienstnehmer, der die sozialversicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer Gleitpension nach § 253c ASVG 
erfüllt, ist in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten auf sein Verlangen unter 
Rücksichtnahme auf die Interessen des Dienstnehmers und auf die Erfordernisse 
des Betriebes die Herabsetzung der Normalarbeitszeit auf ein in § 253c ASVG 
genanntes Ausmaß zu gewähren. Der Dienstnehmer hat Beginn, Dauer, Lage und 
Ausmaß der Herabsetzung der Normalarbeitszeit spätestens sechs Monate vor 
dem Antritt bekannt zu geben. Kommt eine Einigung zwischen dem Dienstgeber 
und dem Dienstnehmer nicht zustande, so sind in Betrieben, in denen ein für den 
Dienstnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet ist, die Verhandlungen unter 
Beiziehung des Betriebsrates fortzusetzen. Kommt auch dann keine Einigung 
zustande, so kann der Dienstnehmer spätestens drei Monate vor dem dem 
Dienstgeber bekannt gegebenen Termin den Dienstgeber auf Einwilligung in die 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit klagen. 

§ 39h.  

(2) Darüber hinaus kann zwischen dem Dienstgeber und dem Dienstnehmer, (2) Es kann zwischen dem Dienstgeber und dem Dienstnehmer, 

 1. der das 50. Lebensjahr vollendet hat, oder  1. der das 50. Lebensjahr vollendet hat, oder 

 2. mit nicht nur vorübergehenden Betreuungspflichten von nahen 
Familienmitgliedern, die sich aus der familiären Beistandspflicht 

 2. mit nicht nur vorübergehenden Betreuungspflichten von nahen 
Familienmitgliedern, die sich aus der familiären Beistandspflicht 
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ergeben, auch wenn kein gemeinsamer Haushalt gegeben ist, ergeben, auch wenn kein gemeinsamer Haushalt gegeben ist, 

die Herabsetzung der Normalarbeitszeit vereinbart werden. In Betrieben, in denen 
ein für den Dienstnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet ist, ist dieser auf 
Verlangen des Dienstnehmers den Verhandlungen beizuziehen. 

die Herabsetzung der Normalarbeitszeit vereinbart werden. In Betrieben, in denen 
ein für den Dienstnehmer zuständiger Betriebsrat errichtet ist, ist dieser auf 
Verlangen des Dienstnehmers den Verhandlungen beizuziehen. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

§ 285. (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) bis (69) ... § 285. (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (1) bis (69) ... 

 (70) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Die Ausführungsgesetze zu 
§ 31 Abs. 1, 4 und 5 Z 1 sowie § 39h Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2018 sowie zum Entfall vom § 16 Abs. 3, § 31 Abs. 5a und 5b, 
§ 32 Abs. 3 sowie § 39h Abs. 1 sind binnen sechs Monaten nach dem der 
Kundmachung folgenden Tag zu erlassen. 

 (71) Art. III in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 tritt mit 
1. Jänner 2020 in Kraft. 

ARTIKEL III ARTIKEL III 

(Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) 

Ersatz der Kosten von bestimmten ärztlichen Untersuchungen Ersatz der Kosten von bestimmten ärztlichen Untersuchungen 

(1) ... (1) ... 

(2) Die Höhe des Kostenersatzes wird durch einen privatrechtlichen Vertrag 
geregelt, welcher für die Träger der Unfallversicherung mit deren Zustimmung 
durch den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger mit der 
Österreichischen Ärztekammer abzuschließen ist. Der Vertrag bedarf zu seiner 
Rechtsgültigkeit der schriftlichen Form. Im übrigen gelten die Bestimmungen des 
Sechsten Teils des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 189/1955, sinngemäß. 

(2) Die Höhe des Kostenersatzes wird durch einen privatrechtlichen Vertrag 
geregelt, welcher für die Träger der Unfallversicherung mit deren Zustimmung 
durch den Dachverband der Sozialvesicherungsträger mit der Österreichischen 
Ärztekammer abzuschließen ist. Der Vertrag bedarf zu seiner Rechtsgültigkeit der 
schriftlichen Form. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Sechsten Teils des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, sinngemäß. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 
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Artikel 32 

Änderung des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes 

Behörden und Stellen Behörden und Stellen 

§ 11. (1) Folgende Behörden und Stellen sind im Rahmen der Vollziehung 
des LSD-BG tätig: 

§ 11. (1) Folgende Behörden und Stellen sind im Rahmen der Vollziehung 
des LSD-BG tätig: 

 1. die Abgabenbehörden mit Sachverhaltsermittlungen in Bezug auf 
Arbeitnehmer mit gewöhnlichem Arbeitsort außerhalb Österreichs, die 
nicht dem ASVG unterliegen; 

 1. die Abgabenbehörden mit Sachverhaltsermittlungen in Bezug auf 
Arbeitnehmer mit gewöhnlichem Arbeitsort außerhalb Österreichs, die 
nicht dem ASVG unterliegen; 

 2. die Wiener Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und 
Sozialdumpingbekämpfung (Kompetenzzentrum LSDB) mit der 
Wahrnehmung der nach § 13 übertragenen Aufgaben, insbesondere der 
Lohnkontrolle in Bezug auf Arbeitnehmer, die nicht dem ASVG 
unterliegen; 

 2. die Österreichische Gesundheitskasse als Kompetenzzentrum Lohn- und 
Sozialdumpingbekämpfung (Kompetenzzentrum LSDB) mit der 
Wahrnehmung der nach § 13 übertragenen Aufgaben, insbesondere der 
Lohnkontrolle in Bezug auf Arbeitnehmer, die nicht dem ASVG 
unterliegen; 

 3. die Träger der Krankenversicherung mit der Wahrnehmung der nach § 14 
übertragenen Aufgaben in Bezug: 

 3. die Abgabenbehörden (Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und 
Beiträge nach § 1 des Bundesgesetzes über die Prüfung lohnabhängiger 
Abgaben und Beiträge – PLABG, BGBl. I Nr. xx/2018) mit der 
Wahrnehmung der nach § 14 übertragenen Aufgaben in Bezug: 

 a) auf Arbeitnehmer, die dem ASVG unterliegen,  a) auf Arbeitnehmer, die dem ASVG unterliegen, 

 b) auf Arbeitnehmer mit gewöhnlichem Arbeitsort in Österreich, die 
nicht dem ASVG unterliegen, sowie 

 b) auf Arbeitnehmer mit gewöhnlichem Arbeitsort in Österreich, die 
nicht dem ASVG unterliegen, sowie 

 c) auf dem ASVG unterliegende Heimarbeiter im Sinne des 
Heimarbeitsgesetzes; 

 c) auf dem ASVG unterliegende Heimarbeiter im Sinne des 
Heimarbeitsgesetzes; 

 4. die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse mit der Wahrnehmung 
der nach § 15 übertragenen Aufgaben im Baubereich; 

 4. die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse mit der Wahrnehmung 
der nach § 15 übertragenen Aufgaben im Baubereich; 

 5. die Bezirksverwaltungsbehörden mit der Durchführung von 
Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz; 

 5. die Bezirksverwaltungsbehörden mit der Durchführung von 
Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz; 

 6. die Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen 
Beschäftigung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Lohn- 
und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz des Bundesministeriums für 
Finanzen (Zentrale Koordinationsstelle) mit der Erfassung und 
Bearbeitung einer Entsendemeldung oder Meldung einer 
Arbeitskräfteüberlassung. 

 6. die Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen 
Beschäftigung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Lohn- 
und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz des Bundesministeriums für 
Finanzen (Zentrale Koordinationsstelle) mit der Erfassung und 
Bearbeitung einer Entsendemeldung oder Meldung einer 
Arbeitskräfteüberlassung. 
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(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Kompetenzzentrum LSDB Kompetenzzentrum LSDB 

§ 13. (1) bis (6) … § 13. (1) bis (6) … 

(7) Das Kompetenzzentrum LSDB ist berechtigt, gegen Kostenersatz andere 
Gebietskrankenkassen mit der Vertretung im Namen des Kompetenzzentrums 
LSDB vor der Bezirksverwaltungsbehörde und dem Verwaltungsgericht zu 
beauftragen. 

(7) Das Kompetenzzentrum LSDB ist berechtigt, gegen Kostenersatz die 
Landesstellen der Österreichischen Gesundheitskasse mit der Vertretung im 
Namen des Kompetenzzentrums LSDB vor der Bezirksverwaltungsbehörde und 
dem Verwaltungsgericht zu beauftragen. 

Feststellung von Übertretungen durch den Träger der Krankenversicherung Feststellung von Übertretungen durch die Abgabenbehörden 

§ 14. (1) Stellt der zuständige Träger der Krankenversicherung im Rahmen 
seiner Tätigkeit fest, dass 

§ 14. (1) Stellen die Abgabenbehörden (Prüfdienst für lohnabhängige 
Abgaben und Beiträge) im Rahmen ihrer Tätigkeit fest, dass 

 1. der Arbeitgeber einem dem ASVG unterliegenden Arbeitnehmer oder  1. der Arbeitgeber einem dem ASVG unterliegenden Arbeitnehmer oder 

 2. der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, der seinen gewöhnlichen Arbeitsort 
in Österreich hat, ohne dem ASVG zu unterliegen, oder 

 2. der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, der seinen gewöhnlichen Arbeitsort 
in Österreich hat, ohne dem ASVG zu unterliegen, oder 

 3. der Auftraggeber nach dem Heimarbeitsgesetz 1960 dem nach § 4 Abs. 1 
Z 7 ASVG versicherten Heimarbeiter 

 3. der Auftraggeber nach dem Heimarbeitsgesetz 1960 dem nach § 4 Abs. 1 
Z 7 ASVG versicherten Heimarbeiter 

nicht zumindest das ihm nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag in 
Österreich unter Beachtung der jeweiligen Einstufungskriterien zustehende 
Entgelt im Sinne des § 29 Abs. 1 leistet, gilt § 13 Abs. 4 bis 6 mit der Maßgabe, 
dass an die Stelle des Kompetenzzentrums LSDB der zuständige Träger der 
Krankenversicherung tritt. 

nicht zumindest das ihm nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag in 
Österreich unter Beachtung der jeweiligen Einstufungskriterien zustehende 
Entgelt im Sinne des § 29 Abs. 1 leistet, gilt § 13 Abs. 4 bis 6 mit der Maßgabe, 
dass an die Stelle des Kompetenzzentrums LSDB die Abgabenbehörden 
(Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge) treten. 

(2) Der zuständige Träger der Krankenversicherung ist berechtigt, in die für 
die Tätigkeit nach Abs. 1 erforderlichen Unterlagen Einsicht zu nehmen und 
Ablichtungen dieser Unterlagen anzufertigen. Auf Verlangen haben Arbeitgeber 
die erforderlichen Unterlagen oder Ablichtungen zu übermitteln, wobei die 
Unterlagen oder Ablichtungen bis zum Ablauf des der Aufforderung 
zweitfolgenden Werktages abzusenden sind. Für die Übermittlung gebührt kein 
Ersatz der Aufwendungen. 

(2) Die Abgabenbehörden (Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und 
Beiträge) sind berechtigt, in die für die Tätigkeit nach Abs. 1 erforderlichen 
Unterlagen Einsicht zu nehmen und Ablichtungen dieser Unterlagen anzufertigen. 
Auf Verlangen haben Arbeitgeber die erforderlichen Unterlagen oder 
Ablichtungen zu übermitteln, wobei die Unterlagen oder Ablichtungen bis zum 
Ablauf des der Aufforderung zweitfolgenden Werktages abzusenden sind. Für die 
Übermittlung gebührt kein Ersatz der Aufwendungen. 

(3) Der zuständige Träger der Krankenversicherung hat den Arbeitnehmer 
über eine sein Arbeitsverhältnis betreffende Anzeige in Verfahren nach § 29 
Abs. 1 zu informieren. 

(3) Die Abgabenbehörden (Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und 
Beiträge) haben den Arbeitnehmer über eine sein Arbeitsverhältnis betreffende 
Anzeige in Verfahren nach § 29 Abs. 1 zu informieren. 

Information der Behörden Information der Behörden 

§ 20. (1) Die Zentrale Koordinationsstelle hat die Meldung einer Entsendung § 20. (1) Die Zentrale Koordinationsstelle hat die Meldung einer Entsendung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nach § 19 Abs. 3, 5 und 6 an den zuständigen Krankenversicherungsträger (§§ 26 
und 30 ASVG), und sofern es sich um Bautätigkeiten handelt, der Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungskasse elektronisch zu übermitteln. 

nach § 19 Abs. 3, 5 und 6 an die Abgabenbehörden (Prüfdienst für lohnabhängige 
Abgaben und Beiträge), und sofern es sich um Bautätigkeiten handelt, der 
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse elektronisch zu übermitteln. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Parteistellung in Verwaltungs(straf)verfahren Parteistellung in Verwaltungs(straf)verfahren 

§ 32. (1) Parteistellung in Verwaltungs(straf)verfahren hat: § 32. (1) Parteistellung in Verwaltungs(straf)verfahren hat: 

 1. nach den §§ 26, 27 Abs. 1, 2 oder 3, 28 die Abgabenbehörde, in den 
Fällen des § 29 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 das Kompetenzzentrum 
LSDB, 

 1. nach den §§ 26, 27 Abs. 1, 2 oder 3, 28 die Abgabenbehörde, in den 
Fällen des § 29 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 das Kompetenzzentrum 
LSDB, 

 2. nach den § 29 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 und in den Fällen des § 27 
Abs. 1 zweiter Satz und § 27 Abs. 4 der zuständige Träger der 
Krankenversicherung, 

 2. nach den § 29 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 und in den Fällen des § 27 
Abs. 1 zweiter Satz und § 27 Abs. 4 die Abgabenbehörden (Prüfdienst 
für lohnabhängige Abgaben und Beiträge), 

 3. nach den §§ 26, 27 Abs. 1 zweiter Satz, § 27 Abs. 2 und 27 Abs. 3, 28 
und 29 Abs. 1 in Verbindung mit § 15 die Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse, 

 3. nach den §§ 26, 27 Abs. 1 zweiter Satz, § 27 Abs. 2 und 27 Abs. 3, 28 
und 29 Abs. 1 in Verbindung mit § 15 die Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse, 

auch wenn die Anzeige nicht durch die in den Z 1 bis 3 genannten Einrichtungen 
erfolgt. Diese können gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde Beschwerde 
beim Verwaltungsgericht und gegen das Erkenntnis oder den Beschluss eines 
Verwaltungsgerichts Revision beim Verwaltungsgerichtshof erheben. 

auch wenn die Anzeige nicht durch die in den Z 1 bis 3 genannten Einrichtungen 
erfolgt. Diese können gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde Beschwerde 
beim Verwaltungsgericht und gegen das Erkenntnis oder den Beschluss eines 
Verwaltungsgerichts Revision beim Verwaltungsgerichtshof erheben. 

(2) ... (2) ... 

Evidenz über Verwaltungs(straf)verfahren nach den §§ 26, 27, 28, 29 Abs. 1, 
31 und 34 

Evidenz über Verwaltungs(straf)verfahren nach den §§ 26, 27, 28, 29 Abs. 1, 
31 und 34 

§ 35. (1) bis (3) … § 35. (1) bis (3) ... 

(4) Das Kompetenzzentrum LSDB hat der Bezirksverwaltungsbehörde, dem 
Verwaltungsgericht des Landes, dem Träger der Krankenversicherung, den 
Abgabenbehörden oder der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse auf 
Verlangen binnen zwei Wochen zur Beantragung des Strafausmaßes, zur 
Strafbemessung, zur Untersagung der Dienstleistung oder zur Feststellung, dass 
trotz Untersagung eine Dienstleistung ausgeübt wird, Auskunft darüber zu geben, 
ob hinsichtlich des im Auskunftsersuchen genannten Arbeitgebers eine 
rechtskräftige Bestrafung oder Entscheidung gemäß den §§ 26, 27, 28, 29 Abs. 1 
oder 31 vorliegt oder ihm eine solche Bestrafung zuzurechnen ist. Zuzurechnen 
ist dem Arbeitgeber eine Bestrafung dann, wenn diese Bestrafung gegen den 
Arbeitgeber selbst oder gegen den zur Vertretung nach außen Berufenen (§ 9 

(4) Das Kompetenzzentrum LSDB hat der Bezirksverwaltungsbehörde, dem 
Verwaltungsgericht des Landes, den Abgabenbehörden oder der Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungskasse auf Verlangen binnen zwei Wochen zur 
Beantragung des Strafausmaßes, zur Strafbemessung, zur Untersagung der 
Dienstleistung oder zur Feststellung, dass trotz Untersagung eine Dienstleistung 
ausgeübt wird, Auskunft darüber zu geben, ob hinsichtlich des im 
Auskunftsersuchen genannten Arbeitgebers eine rechtskräftige Bestrafung oder 
Entscheidung gemäß den §§ 26, 27, 28, 29 Abs. 1 oder 31 vorliegt oder ihm eine 
solche Bestrafung zuzurechnen ist. Zuzurechnen ist dem Arbeitgeber eine 
Bestrafung dann, wenn diese Bestrafung gegen den Arbeitgeber selbst oder gegen 
den zur Vertretung nach außen Berufenen (§ 9 Abs. 1 VStG) oder gegen den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 1 VStG) oder gegen den verantwortlichen Beauftragten (§ 9 Abs. 2 oder 3 
VStG) rechtskräftig verhängt wurde. In der Auskunft sind die Anzahl der 
Bestrafungen und gegebenenfalls die maßgeblichen Daten der Strafbescheide und 
Straferkenntnisse, der Bescheide, mit denen eine Ermahnung erteilt wurde, sowie 
der Bescheide und Erkenntnisse in Verfahren nach § 31 (Behörde, Aktenzahl, 
Bescheid-, Erkenntnis- und Rechtskraftdatum, Name und Geburtsdatum der 
Person, auf die sich der Bescheid oder das Erkenntnis bezieht und der es 
zuzurechnen ist, verhängte Geldstrafen, Dauer/Zeitraum der Untersagung der 
Dienstleistung) anzugeben oder festzustellen, dass keine Bestrafung, keine 
Untersagung der Dienstleistung oder Daten für eine Auskunft vorliegen. Fünf 
Jahre nach Eintritt der Rechtskraft des jeweiligen Strafbescheides oder 
Straferkenntnisses sowie drei Jahre nach Ablauf des Zeitraums der Untersagung 
der Dienstleistung darf in Bezug auf diesen Bescheid oder dieses Erkenntnis eine 
Auskunft nicht mehr erteilt werden. 

verantwortlichen Beauftragten (§ 9 Abs. 2 oder 3 VStG) rechtskräftig verhängt 
wurde. In der Auskunft sind die Anzahl der Bestrafungen und gegebenenfalls die 
maßgeblichen Daten der Strafbescheide und Straferkenntnisse, der Bescheide, mit 
denen eine Ermahnung erteilt wurde, sowie der Bescheide und Erkenntnisse in 
Verfahren nach § 31 (Behörde, Aktenzahl, Bescheid-, Erkenntnis- und 
Rechtskraftdatum, Name und Geburtsdatum der Person, auf die sich der Bescheid 
oder das Erkenntnis bezieht und der es zuzurechnen ist, verhängte Geldstrafen, 
Dauer/Zeitraum der Untersagung der Dienstleistung) anzugeben oder 
festzustellen, dass keine Bestrafung, keine Untersagung der Dienstleistung oder 
Daten für eine Auskunft vorliegen. Fünf Jahre nach Eintritt der Rechtskraft des 
jeweiligen Strafbescheides oder Straferkenntnisses sowie drei Jahre nach Ablauf 
des Zeitraums der Untersagung der Dienstleistung darf in Bezug auf diesen 
Bescheid oder dieses Erkenntnis eine Auskunft nicht mehr erteilt werden. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 72. (1) bis (5) … § 72. (1) bis (5) … 

 (6) Die §§ 11 Abs. 1, 13 Abs. 7, 14 samt Überschrift, 20 Abs. 1, 32 Abs. 1 
und 35 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2018 treten mit 
1. Jänner 2020 in Kraft. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
anhängige Prüfverfahren nach § 14 in der Fassung vor dem Bundesgesetz, 
BGBl. I Nr. xx/2018 sind von den Abgabenbehörden (Prüfdienst für 
lohnabhängige Abgaben und Beiträge) fortzuführen. 

Artikel 33 

Änderung des Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes 

§ 3. (1) … § 3. (1) ... 

(2) Als Kooperationsstellen im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten (2) Als Kooperationsstellen im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten 

 1. die Finanzstraf- und Abgabenbehörden des Bundes,  1. die Finanzstraf- und Abgabenbehörden des Bundes, 

 2. die Träger der Krankenversicherung ausgenommen die 
Betriebskrankenkassen im Sinne des § 23 Abs. 1 Z 2 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 (im 
Folgenden Träger der Krankenversicherung), 

 2. der Träger der Krankenversicherung im Sinne des § 23 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 
(im Folgenden Träger der Krankenversicherung), 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 3. die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse,  3. die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, 

 4. die Insolvenz-Entgelt-Fonds-Service GmbH und  4. die Insolvenz-Entgelt-Fonds-Service GmbH und 

 5. die Sicherheitsbehörden  5. die Sicherheitsbehörden 

(3) … (3) … 

Zusammenarbeit Zusammenarbeit 

§ 4. (1) bis (3) … § 4. (1) bis (3) … 

(4) Für Zwecke der Sozialbetrugsbekämpfung wird ein Beirat unter der 
Leitung des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
eingerichtet, dem jeweils ein/e Vertreter/in des Bundesministeriums für Finanzen, 
des Bundesministeriums für Inneres, des Bundesministeriums für Justiz, des 
Bundesministeriums für Gesundheit, des Bundesministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft, des Hauptverbands der österreichischen 
Sozialversicherungsträger, der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse und 
die Insolvenz-Entgelt-Fonds-Service GmbH angehören. 

(4) Für Zwecke der Sozialbetrugsbekämpfung wird ein Beirat unter der 
Leitung des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
eingerichtet, dem jeweils ein/e Vertreter/in des Bundesministeriums für Finanzen, 
des Bundesministeriums für Inneres, des Bundesministeriums für Justiz, des 
Bundesministeriums für Gesundheit, des Bundesministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft, des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger, der 
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse und die Insolvenz-Entgelt-Fonds-
Service GmbH angehören. 

(5) bis (8) ... (5) bis (8) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 12. (1) und (2) ... § 12. (1) und (2) ... 

 (3) Die §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2018 treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
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